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REPUBLIK OSTERREICH 
Bundesministerium für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst 
Verwaltungsbereich Verkehr und öffentliche Wirtschaft 

Oberste Schiffahrtsbehörde 

GZ.554.000/2-V/8-1996 

An das 
Parlament 
Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner-Ring 
1010 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Binnenschiffahrt (Schiffahrtsgesetz); 
Begutachtung 

S}/~e 
A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Teletex (232)3221155 bmwvkv 
Telex (61) 3221155 bmwvkv 
DVR: 0090204 
Telefax (0222) 713 03 26 
Telefax (0222) 71162/1599 (Verkehrspolitik) 

Telefax (0222) 71162/4499 (Verkehrs-Arbeitsinspektorat) 
Telefax (0222) 71162/5999 (Schiffahrt) 

Sachbearbeiter: Or. Linhart 
Tel.: (0222) 71162 DW 5901 

Beiliegend übermittelt das Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, 

Oberste Schiffahrtsbehörde, den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Binnen­

schifffahrt samt Vorblatt und Erläuterungen mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis 

spätestens 

Beilage 

13. September 1996. 

Wien, am 19. Juli 1996 
Für den Bundesminister: 

Or. WITTMANN 
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Verteiler zu GZ 554.000/2-V/8/96 

An die/das/den 

1. Zentralsektion Wissenschaft 
Minoritenplatz, 1010 Wien 

2. Verkehrsarbeitsinspektorat, im Hause 

3. Bundeskanzleramt - Verfassungsdi enst 
Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

4. Bundesministerium für Auswärti ge Angelegenheiten 
Ballhausplatz 2, 1010 Wi en 

5. Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
V ölkerrechtsbO ro 
Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
stubenring 1, 1010 Wien 

7. Bundesministerium für Finanzen 
Himmelpfortgasse, 1010 Wien 

8. Bundesmi ni steri um für Umwelt, Jugend und Familie 
stubenbastei 5, 1010 Wi en 

9. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2, 1030 Wien 

10. Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7, 1010 Wi en 

11. Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7, 1070 Wien 

12. Bundesministerium für Landesverteidigung 
Dampfschiffstraße 2,1030 Wien 

13. Bundesmi ni steri um fü r Land- und F orstwi rtschaft 
stubenring 1, 1010 Wien 

14. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Stubenring 1, 1010 Wien 

15. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
Minoritenplatz 5,1010 Wien 

16. Verbi ndungsstelle der Bundeslander 
Schenkenstraße 4, 1010 Wien 

17. Amt der Burgenlandischen Landesregierung 
Landhaus, 7000 Eisenstadt 

18. Amt der Kamtner Landesregi erung 
Amulfplatz 1, 9020 Klagenfurt 

19. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Herrengasse 9,1014 Wien 
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20. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
Klosterstraße 7,4020 Linz 

21. Amt der Salzburger Landesregierung 
Chiemseehof, 5010 Salzburg 

22. Amt der steiermärkischen Landesregierung 
Hofgasse, 8011 Graz 

23. Amt der Tiroler Landesregierung 
Landhaus, 6020 Innsbruck 

24. Amt der Vorartberger Landesregierung 
Landhaus, 6900 Bregenz 

25. Amt der Wiener Landesregierung 
Rathaus, 1082 Wien 

26.. Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63,1045 Wien 

27. Bundesarbeitskammer 
Prinz Eugen-Straße 20 - 22, 1040 Wien 

28. Volksanwaltschaft 
Singerstraße 17, 1010 Wien 

29. Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
Kartsgasse 9,1040 Wien 

30. Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
Rotenturmstraße 13, 1013 Wien 

31 . Partament 
. Partamentsdirektion 25-fach 

Dr. Kart Renner-Ring, 1010 Wien 
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VORBLATT 

PROBLEM: 

Im Bereich der Binnenschiffahrt sind mit heurigem Jahr mehrere internationale Vorschriften umzusetzen 

bzw. in Vorgriff auf deren bevorstehende Inkraftsetzung in der für das Binnenschiffahrtsverwaltungsrecht 

maßgeblichen Rechtsvorschrift des Schiffahrtsgesetzes 1990 inhaltlich zu berücksichtigen, und zwar: 

Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote, 

Richtlinie 961. .. /EG des Rates vom ... über die Harmonisierung der Bedingungen für den Erwerb einzeI­

staatlicher SChifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft (die 

Richtlinie ist formell noch nicht in Kraft, der Inhalt steht jedoch bereits fest), 

ECE-Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

(das Übereinkommen ist in Ausarbeitung; die materiellen Bestimmungen, die den Anhang des Überein­

kommens bilden, in Österreich als Verordnung in Kürze in Kraft gesetzt werden und im übrigen in 

weiten Bereichen bereits geltendes österreichisches Recht darstellen, stehen bereits fest). 

Weiters sind auf Grund der seit dem Inkrafttreten des Schiffahrtsgesetzes 1990 getätigten Erfahrungen 

zusätzliche Änderungen vorzunehmen. 

Innerstaatliche Umsetzung der oben angeführten internationalen Vorschriften und Aktualisierung des 

Schiffahrtsgesetzes 1990. 

LÖSUNG: 

Novellierung des Schiffahrtsgesetzes 1990 in Form einer Neuerlassung. 

ALTERNATIVEN: 

Keine. 

KOSTEN: 

Durch die Novellierung (Neuerlassung) entstehen der Republik keine Mehrkosten. 

EU-KONFORMITÄT: 

Ist gegeben, da es sich um Durchführungsregelungen zu EU-Rechtsvorschriften handelt und die davon 

unabhängigen Änderungen gegen geltendes EU-Recht nicht verstoßen. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Am 1. Jänner 1990 ist das Schiffahrtsgesetz 1990 (im folgenden "SchG 1990") in Kraft getreten. 

Mit BGBI.Nr. 452/1992 erfolgten im Rahmen des Bundesgesetzes über die Änderung von Vollzugszuständig­
keiten des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zahlreiche Änderungen des SchG1990 in 
kompetenzrechtlicher Hinsicht sowie einige Änderungen, die sich aus den bis dahin gewonnenen praktischen 
Erfahrungen beim Vollzug des Schiffahrtsgesetzes 1990 ergeben hatten. 

Mit BGBI.Nr. 429/1995 erfolgte in Umsetzung der Richtlinie des Rates 87/540/EWG vom 9. November 1987 

über den Zugang zum Beruf des Untemehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Binnenschiffs­
güterverkehr und über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Be­
fähigungsnachweise für diesen Beruf und der Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates vom 16. Dezember 
1991 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsuntemehmen im Binnenschiffsgüter- und 
Personenverkehr innerhalb eines Mitgliedsstaates, in dem sie nicht ansassig sind, die komplette Neuge­
staltung des Teiles 0 "Schiffahrtskonzession" des Schiffahrtsgesetzes 1990. Weiters wurde im Zuge dieser 
Novelle der Inländervorbehalt im Konzessions- und im Schiffsführerschulenteil aufgehoben. 

Nunmehr sind mehrere weitere intemationale Vorschriften umzusetzen bzw. in Vorgriff auf deren bevor­
stehende Inkraftsetzung im Binnenschiffahrtsverwaltungsrecht inhaltlich zu berücksichtigen, und zwar: 

Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote (im folgenden "SportbootRL"), 

Richtlinie 961. . .lEG des Rates vom ... über die Harmonisierung der Bedingungen für den Erwerb einzeI­
staatlicher SChifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft (die 
Richtlinie ist formell noch nicht in Kraft, der Inhalt steht jedoch bereits fest; im folgenden "Schiffs­
führerRL"), 

ECE-Übereinkommen über die intemationale Beförderung gefahrlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 
(das Übereinkommen ist in Ausarbeitung; die materiellen Bestimmungen, die den Anhang des Überein­
kommens bilden, in Österreich als Verordnung in Kürze in Kraft gesetzt werden und im übrigen in weiten 
Bereichen bereits geltendes österreichisches Recht darstellen, stehen bereits fest; im folgenden "ADN"). 

Die bereits mit dem SchG 1990 gegebene Umsetzung folgender EU-Richtlinien wird im SchG 1996 deutlicher 
manifestiert: 

Richtlinie des Rates 9116721EWG vom 16. Dezember 1991 über die gegenseitige Anerkennung der einzeI­
staatlichen Schiffahrtpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr (im folgenden "Patent-An­
erkennungsRL"), 

Richtlinie des Rates vom 20. Januar 1976 über die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten für 
Binnenschiffe (76/135/EWG) in der Fassung der Richtlinie des Rates vom 23. November 1978 zur 
Änderung der Richtlinie 76/135/EWG über die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten für Binnen­
schiffe (im folgenden "Zulassungs-AnerkennungsRL"), näher ausgeführt durch die 

Richtlinie des Rates vom 4. Oktober 1982 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe 
(821714/EWG). 
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im Katalog der letztgenannten Richtlinie enthalten. Gemäß Art. 2 der Patent-AnerkennungsRL und Art. 1 Abs. 
4 der SchiffsführerRL Art 2 gelten Rheinschifferpatente als Patente im Sinne dieser Richtlinien und sind daher 
von diesen umfaßt. Die Befähigungsausweise der östlich Österreichs gelegenen Donauanrainerstaaten waren 
auf Grund der Donaukonvention schon bisher gemäß der unverändert aufgenommenen Bestimmung des § 
123 Abs. 2 Z 1 SchG 1990 anzuerkennen. 

Zu § 118 Abs. 3 

Auch hier kann auf die gemäß § 123 Abs. 3 SchG 1990 vorzunehmende aufwendige Prüfung der Gegen­
seitigkeit verzichtet werden, da die bisherige Praxis gezeigt hat, daß österreichische Sportbootführerscheine 
und die nach dem Muster der ECE von Österreich ausgestellten Internationalen Zertifikate für Führer von 
Sportfahrzeugen in allen europäischen Staaten ohne weiteres anerkannt werden. 

Zu § 118 Abs. 5 

Kempunkt der raftingspezifischen Bestimmungen des SchG ist die im Hinblick auf die in den letzten Jahren er­
heblich gestiegene Attraktivität des Rafting und die zahlreichen, teilweise tödlichen Unfälle aus Gründen der 
Sicherheit der Schiffahrt und von Menschenleben gebotene Normierung einer generellen, nicht wie bisher auf 
die gewerbsmäßige Schiffahrt beschränkten Führerscheinpflicht für das Führen von Rafts. 

Zu § 119 Abs. 3 

Aus Gründen der Einheitlichkeit wird das Patent in Form eines Verweises angeführt. 

Zu § 119 Abs. 4 

Wie bereits erwähnt (siehe Erläuterung zu § 118 Abs. 1 Z 10) ermöglicht die SchiffsführerRL in Art. 10 die 
Ausstellung einer eigenen Bescheinigung für die Berechtigung zur Führung von Fahrgastschiffen; ungeachtet 
dessen, daß - wie ebenfalls bereits ausgeführt - Österreich von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen 
wird, sind auf Grund der SchiffsführerRL ausländische "Einzelbescheinigungen" für die Berechtigung zur 

Führung von Fahrgastschiffen als solche anzuerkennen, d.h. in den Ausnahmekatalog des § 118 Abs. 1 auf­
zunehmen. Um den Querverweis zwischen der Bestimmung des § 118 Abs. 1 Z 10 und der des § 119 Abs. 
4 rechtstechnisch zu ermöglichen, ist die Tätigkeit, auf die sich die "Einzelbescheinigung" bezieht, in diese Be­
stimmung aufzunehmen. 

Das ADN sieht für die Sachkundigen für den Transport gefährlicher Güter einen eigenen Befähigungsausweis 
vor und regelt auch die zur Erlangung dieser Berechtigung erforderliche Schulung. Um die gesetzliche 
Deckung für die in der in Aussicht genommenen ADN-Verordnung enthaltenen Bestimmungen ü~er diese 
Schulung zu schaffen, ist die Verordnungsermächtigung der Bestimmung des § 119 Abs. 4, letzter Satz, ent­

sprechend zu ergänzen. 

Zu § 120 

Die Überschrift wird im Interesse der Klarheit, der letzte Satzteil aus sprachlichen Gründen umformuliert. Aus 

Gründen der Einheitlichkeit werden die Patente in Form eines Verweises angeführt. 

• 

.. 
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Besonderer Teil 

Zu§2Z2 

Auf Grund des neuen SchiffsfOhrungsrechtes, insbesondere des neu zu definierenden Berechtigungsum­
fanges der einzelnen Patente (siehe Erläuterungen zu §§ 123 Abs. 1 und 3 sowie 129 Abs. 1), kann die Aus­
nahme der Fähren von der Kleinfahrzeugdefinition entfallen. 

Zu §2Z 9 

Die Definition des Raft erfolgt in Anlehnung an die ÖNORM V 5868, wobei Rafts, die nicht mindestens vier 
Personen befördern können, außer Betracht bleiben sollen. 

Zu §2Z 27 

Mehrere EU-Vorschriften (zB Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates vom 27. April 1989 über die Struktur­
bereinigung in der Binnenschiffahrt oder Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 

über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen im Binnenschiffsgüter- und Personen­
verkehr innerhalb eines Mitgliedsstaates, in dem sie nicht ansässig sind) setzen einen inneren Zusammen­
hang (genuine link) zwischen Fahrzeug und Herkunftsstaat, insbesondere über die Registrierung des Fahr­
zeuges, voraus. Es ist daher angezeigt, eine entsprechende Begriffsbestimmung zu normieren, die sich 
zweckmäßigerweise an den in den §§ 76 Abs. 2 bzw. 83 Abs. 3 angeführten Betriebsbedingungen orientiert 
und um die Voraussetzung der österreichischen Registrierung ergänzt wird. 

Zu § 5 Abs. 3 bis 7 SchG 1990 

Siehe Erläuterung zu § 6. 

Zu§6 

Einige Falle von Alkoholisierung insbesondere bei der Sportschiffahrt gebieten stringentere und prazise Be­
stimmungen zur Bekämpfung dieser Gefährdung der Sicherheit der Schiffahrt und von Personen. 

Die Bestimmung des § 6 wurde in Anlehnung an die einschlagigen, bewährten Vorschriften der Straßenver­
kehrsordnung 1960 formuliert; auf die Möglichkeit der zwangsweisen Blutabnahme wurde aus Gründen der 
Verhaltnismaßigkeit sowie Praktikabi!itat verzichtet. Die einschlagigen Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
SchG 1990 wurden übernommen. 

Zu § 12 

Die Bestimmung des § 12 erweitert bzw. prazisiert die Vorschrift des § 11 SchG 1990 im Hinblick auf das 
ADN. 

Die einzelnen Verordnungsermachtigungen (Abs. 1) sind den Inhalten des ADN angepaßt. 
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Ungeachtet dieser Beschränkungen des Geltungsbereiches der Richtlinie wird deren Systematik aus Gründen 
der Rechtseinheitlichkeit und Übersichtlichkeit allen Befähigungsausweisen zugrundegelegt. 

Dies bedingt zum einen eine Umbenennung des bisherigen Kapitänspatentes A sowie in der Folge aller 
anderen Patente und zum anderen eine Herabsetzung des Berechtigungsumfanges der bisherigen Schiffs­
fÜhrerpatente A und B hinsichtlich der Fahrzeuglänge. Weiters wird der Berechtigungsumfang des Schiffs­
fÜhrerpatentes - 10m aus Gründen der Einheitlichkeit (vergleiche Kapitänspatent - Schifferpatent für die 
Binnenschiffahrt Bund Schiffsführerpatent 20 m) sowie der Vereinfachung (bisher mußten für die Erlangung 
der Berechtigung zur Führung von Fahrzeugen auf allen österreichischen Gewässem zwei Befähigungsaus­
weise erworben werden) auf sämtliche Binnengewässer ausgedehnt. Der Berechtigungsumfang der Patente 
bleibt im übrigen materiell unverändert; der wenig zufriedenstelIenden Rechtsgrundlage des SchG 1990 hin­
sichtlich der Befähigungsausweise für Rafts wird durch Schaffung eines eigenen Raftpatentes Rechnung ge­
tragen. 

Zu § 123 Abs. 2 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 der SchiffsführerRL ist für den Berechtigungsumfang des Patentes hinsichtlich der Fahr­
zeuglänge bei Verbänden dessen Gesamtlänge maßgeblich. 

Zu § 123 Abs. 3 

Da für Rafts nunmehr ein eigenes Patent vorgesehen ist (siehe Erläuterung zu § 123 Abs. 1), sind diese vom 
Geltungsbereich der Bestimmung der Bestimmung des § 128 Abs. 2 SchG 1990 auszunehmen. 

Für die Führung von Fähren ist auf Grund der SchiffsführerRL und deren Anwendung auch auf Nicht-Wasser­
straßen unabhangig von deren Lange nunmehr ein Kapitänspatent erforderlich, da diese in jedem Fall als 
Fahrgastschiffe zu qualifizieren sind (siehe Erläuterung zu § 128 Abs. 1). Fähren sind daher ebenfalls vom 
Geltungsbereich der Bestimmung des § 128 Abs. 2 SchG 1990 auszunehmen. 

Die Bestimmung des § 128 Abs. 2 SchG 1990 bleibt im übrigen materiell unverändert. 

Zu § 124 Abs.1 

Der Sinngehalt der Bestimmung des § 124 Abs. 1 SchG 1990 bleibt grundsätzlich unverändert. Aus Gründen 
der Transparenz und Übersichtlichkeit werden die für die einzelnen Patente möglichen und sinnvollen Ein­
schränkungen aufgegliedert. 

Das Muster des SChifferpatentes in Anhang I der SchiffsführerRL sieht zusätzlich zu den gemäß § 129 Abs. 
1 SchG 1990 vorgesehenen Einschränkungen auch eine Einschränkungsmöglichkeit hinsichtlich der Trag­
fähigkeit vor. Diese ist daher in die Aufzählung der Bestimmung des § 124 Abs. 1 Z 1 aufzunehmen. 

Wie in der Erläuterung zu der Bestimmung des § 123 Abs. 1 bereits ausgeführt, ist für die Führung von Fahr­
gastschiffen und Fähren unabhangig von deren Länge ein Kapitänspatent erforderlich. Dies würde bedeuten, 
daß Antragsteller, die lediglich den Erwerb der Berechtigung zur Führung von Fahrgastschiffen bzw. von 
Fähren mit einer Länge von weniger als 20 m anstreben und nach alter Rechtslage mit einem Schiffsführer­
patent C oder D bzw. A oder B ausgekommen wären, nunmehr eine Fahrpraxis nachzuweisen hatten, deren 
Dauer das tatsächliche Erfordernis für den angestrebten Berechtigungsumfang weit übersteigt. Diesem un-

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)8 von 113

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu §23Abs. 2 

Auch bei den Verordnungsermächtigungen bzw. -tatbeständen gemäß §§ 12 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Z 3 und 4 
sind Fälle denkbar, in denen sich lediglich der Bedarf nach einer begrenzten Geltungsdauer ergibt und deren 
Verordnungsinhalt sich nicht durch Schiffahrtszeichen ausdrücken läßt. Um auch diese Fälle abzudecken, ist 
die Ermächtigung der Bestimmung des § 23 Abs. 2, erster Satz, SchG 1990 entsprechend zu erweitern. 

Zu §24Abs. 2 

Die Ergänzung der Bestimmung des Abs. 2 wird im Hinblick auf die beabsichtigte, am Rhein bereits erfolgte 
Installierung eines EDV-gestützten Schiffahrts-Informationssystems vorgenommen. 

Zu § 26 Abs. 4 Z 1 

Nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen und zB Vereine sollen von der Kostentragungspflicht 
erfaßt werden. Die Aufzählung des Adressatenkreises dieser Bestimmung wird daher entsprechend erweitert. 

Zu §29Abs. 3 

Einige Havarien in jüngster Vergangenheit haben gezeigt, daß die Bestimmung des § 28 Abs. 3 SchG 1990 
den tatsächlichen Abläufen nicht optimal entspricht. So ist insbesondere die amtswegige Beseitigung bei Ge­

fahr im Verzug oder bei Nicht-Entfernung des Hindernisses durch den Verfügungsberechtigten ebenso ein­
deutig festzuschreiben wie die Kostentragungspflicht des Verfügungsberechtigten, die in der Folge auch die 
Kosten einer allfälligen Entsorgung zu umfassen hat. 

Zu § 33 Abs. 2 und 3 

Öffentliche Länden an Wasserstraßen waren schon bisher immer Länden, die vom Bund durch Verordnung 
errichtet und von der Bundeswasserstraßenverwaltung errichtet, instandgehalten und aufgelassen wurden; die 
Bestimmung des Abs. 2 schreibt somit im Interesse der Rechtsklarheit die bisherige Praxis fest. 

Die Bestimmung des Abs. 3 sieht eine regelmäßige, in Abständen von drei Jahren erfolgende Verlautbarung 
der öffentlichen Bundesländen vor. Damit besteht für den Interessierten die Möglichkeit, auf einen Blick eine 
Übersicht über sämtliche bestehende Bundesländen zu erhalten. 

Zu § 35 Abs. 2 

Im Hinblick auf die Möglichkeit der Gemischtnutzung von Häfen (siehe Erläuterung zu § 49 Abs. 2) entfällt der 

Klammerausdruck. 

Zu § 37 Abs. 5 

Mit der Erweiterung der Verordnungsermächtigung wird einem langjährigen Länderwunsch entsprochen. 
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Zu § 126 Abs. 2 

Die Überprüfung der körpertichen und geistigen Eignung bei der Erteilung von Kfz-Lenkerberechtigungen wird 
durch eine EU-Richtlinie geregelt, die z.T. strengere Anforderungen an die körpertiche und geistige Eignung 

stellt, als die derzeit in Österreich geltenden. Es ist daher vertretbar und gerechtfertigt, die in der Bestimmung 
des § 130 Abs. 3 SchG 1990 vorgesehene Substitutionsmöglichkeit des eigentlichen Nachweises durch eine 
im Inland zu Recht bestehende Kfz-Lenkerberechtigung auf eine solche aller EWR-Staaten auszudehnen. 

Zu § 127 

Die Bestimmungen des § 130 Abs. 4 SchG 1990 über die Vertäßlichkeit wurden formal neu gestaltet. Hinsicht­
lich des materiellen Inhalts in Abs. 1 wurden keine Änderungen vorgenommen; lediglich auf das zusätzliche 
Beurteilungskriterium, daß die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei der Ausübung der 
Tätigkeit als Schiffsführer zu befürchten sein muß, wurde verzichtet, da dieses bei seriöser Betrachtung in der 
Praxis nur in den seltensten Fällen zutreffen und damit der Schutzzweck der Bestimmung entfallen würde. 

Die Überprüfung der Vertäßlichkeit bei der Erteilung von Kfz-Lenkerberechtigungen ist "ZY-Iar nicht durch eine 
EU-Vorschrift geregelt, wird jedoch unbeschadet dessen in allen europäischen Ländem vorgenommen. Es ist 
daher auch bei der Überprüfung der Vertäßlichkeit vertretbar und gerechtfertigt, die in der Bestimmung des § 
130 Abs. 4 SchG 1990 vorgesehene Substitutionsmöglichkeit des eigentlichen Nachweises durch eine im In­
land zu Recht bestehende Kfz-Lenkerberechtigung auf eine solche aller EWR-Staaten auszudehnen. 

Zu § 128 Abs. 1 

Art 7 Abs. 1 der SchiffsführerRL sieht für den Erwerb des Schifferpatentes der Klasse B (=Kapitänspatent A 
nach SchG 1990) eine mindestens vie~ährige Berufserfahrung als Mitglied einer Decksmannschaft vor, wobei 
die Dauer dieser Fahrpraxis unter anderem gemäß Art. 7 Abs. 4 der SchiffsführerRL um höchstens drei Jahre, 

also auf höchstens ein Jahr, verkürzt werden kann, wenn der Bewerber eine praktische Prüfung ablegt. 

In Österreich ist die praktische Prüfung obligatorisch. Die Dauer der Fahrpraxis für den Erwerb des dem 
Schifferpatent der Klasse B entsprechenden österreichischen Kapitänspatentes - Seen und Flüße (= Kapitäns­
patent B nach SchG 1990; siehe Ertäuterung zu § 121 Abs. 1) wurde daher mit einem Jahr festgesetzt. 

Die Bestimmung des § 130 Abs. 5 Z 1 SchG 1990 normiert für das Kapitänspatent A gegenüber dem 
Kapitänspatent B die doppelte Praxiszeit. Die Fahrpraxis für das Kapitänspatent - Schifferpatent für die 
Binnenschiffahrt B wurde deshalb mit "ZY-Iei Jahren festgelegt. Zum zusätzlichen Erfordemis der acht Fahrten 
auf den verbliebenen Fließstrecken der österreichischen Donau siehe Ertäuterung zu § 121 Abs. 1. 

Die Vorschreibung der Fahrpraxis für die übrigen Befähigungsausweise wird in Abstufung der für das 
Kapitänspatent - Schifferpatent für die Binnenschiffahrt B vorgesehenen vorgenommen. 

Zu § 128 Abs. 2 bis 4 

Siehe Ertäuterung zur Bestimmung des § 124 Abs. 1 lit. d. 
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Zu §42 Abs. 3 

Im Hinblick auf die möglichen unabsehbaren Folgen einer Havarie im Zusammenhang mit einem Gefahrgut­
transport sowie auf die beträchtlichen Investitionskosten bei Erfüllung der technischen Anforderungen des 

ADN ist auch der Strafrahmen für Verstöße gegen die einschlägigen Vorschriften entsprechend festzusetzen. 

Zu §42Abs. 4 

Die Ergänzung der Bestimmung des § 40 Abs. 4 SchG 1990 dient der Präzisierung und KlarsteIlung. 

Zu §42Abs. 5 

Diese Bestimmung dient der Kostenwahrheit und -gerechtigkeit. 

Zu § 43 SchG 1990 

Die Außerkrafttretensbestimmung kann entfallen. 

Zu §47 Abs. 3 

Die Schaffung dieser Ausnahme dient der Verwaltungsentlastung; die Möglichkeit der jederzeitigen Über­
prüfung von Amts wegen (§ 52 Abs. 3) bleibt nach wie vor aufrecht. 

Zu §49Abs. 2 

Mit der Neuformullierung wird verdeutlicht, daß eine Gemischtnutzung von Häfen - zB als Umschlagshafen und 
als Ölhafen - möglich ist. Der in der Verwaltungs praxis immer wieder gebrauchte Begriff der Widmung wird an 
dieser Stelle legistisch verankert. 

Zu §49 Abs. 9 

Die Bezeichnungen der Interessenvertretungen werden aktualisiert. 

Zu § 52 Abs. 1 und 2 

Die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 und 2 SchG 1990 bleiben materiell unverändert, werden jedoch formal um­
gestaltet. 

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 113

www.parlament.gv.at



- 20-

Zu § 134 Abs. 3 

Mit der Ergänzung der Bestimmung des Abs. 2 soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß derartige 
Eintragungen im Hinblick auf die von der SchiffsführerRL vorgesehene Ausweisform (siehe Eriäuterung zu § 
124 Abs. 2) in Zukunft nicht immer machbar sein werden. 

Zu § 135 

Diese die Bestimmung des § 6 ergänzende Bestimmung wurde in Anlehnung an die einschlägigen, bewährten 
Vorschriften des KFG 1967 formuliert. 

Zu § 137 Abs. 1 

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die Patente in Form eines Verweises angeführt. 

Zu § 137 Abs. 1 Z 1 

Die sich auf die in der Bestimmung des § 119 Abs. 4 angeführten Tätigkeiten beziehenden Befähigungsaus­
weise sind überwiegend für die Wasserstraße von Relevanz, sodaß für diese die Zuständigkeit des Bundes­

ministers normiert wird. 

Zu § 137 Abs. 1 Z 4 

Für die Raftpatente wird die Zuständigkeit der vom Rafting hauptsächlich betroffenen Landeshauptmänner 
festgelegt. 

Zu § 139 Abs. 1 

Auch die auf Grund des SchG 1990 ausgestellten Befähigungsausweise sollen weitergelten; aus Gründen der 
Rechtssicherheit und -klarheit werden die Ersetzungsmöglichkeiten gesetzlich determiniert. 

Zu § 138 Abs. 2 SchG 1990 

Da die in § 138 Abs. 2 SchG 1990 eingeräumte Übergangsfrist bereits abgelaufen ist, kann diese Bestimmung 

entfallen. 

Zu § 139 SchG 1990 

Die Außerkrafttretensbestimmung kann entfallen. 
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Zu § 78 Abs. 1 Z 2 und 3 

Im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit im EWR sind bei einem auslandischen Untemehmen, dem Anteils­
rechte an einem österreichischen Untemehmen zustehen, die Bedingungen, unter denen dieses Unternehmen 
errichtet wurde, anzuerkennen, soweit es in einem EWR-Staat errichtet wurde und in diesem seinen Sitz hat. 

Zu § 78 Abs. 3 Z 4 

Beim Vollzug des neuen Konzessionsrechtes (Novelle BGBI.Nr. 429/1995 des SchG 1990) hat sich gezeigt, 
daß das Erfordemis einer Eignungsprüfung - mit der die Fahigkeit zur Führung eines Schiffahrtsuntemehmens 
nachgewiesen werden soll - bei Kleinunternehmen wie zB Bootstaxi- oder Raftingunternehmen weit überzogen 
und nicht gerechtfertigt ist. Analog der Regelung für den Güterverkehr (Bagatellgrenze gemaß § 78 Abs. 3 Z 
2: Tragfahigkeit von nicht mehr als 200 metrischen Tonnen) soll eine Eignungsprüfung erst erforderlich sein, 
wenn die Konzession mit Fahrzeugen ausgeübt werden soll, die für die Beförderung von mehr als 12 Fahr­
gasten zugelassen sind. 

Gleiches gilt bei dieser Verkehrsart für den Nachweis der finanziellen Leistungsfahigkeit. 

Zu §81 Abs. 2 

Das Instrument der Kreditgarantie entspricht dem in diesem Zusammenhang angestrebten Zweck besser als 
eine Bankgarantie, die lediglich einen Haftungsvertrag im Gefolge eines RechtsgescMftes darstellt. 

Zu § 83 Abs. 3 fit. b 

Mit dieser Bestimmung soll im Interesse der Sicherheit gewahrleistet sein, daß eine österreichische Kon­
zession nicht mit Fahrzeugen ausgeübt werden kann, die von einem Staat zugelassen wurden, der nicht über 
die hohen Sicherheitsstandards der EWR-Staaten verfügt. 

Zu § 83 Abs. 3 fit. c 

Konzession, Fahrzeug und Arbeitnehmer eines Schiffahrtsuntemehmens sollen eine Einheit bilden und einen 
möglichst engen Bezug zu dem Staat aufweisen, der die Konzession erteilt. Im Hinblick auf die Dienst­
leistungsfreiheit im EWR müssen jedoch nur jene Besatzungsmitglieder Arbeitnehmer des Konzessionsin­
habers sein, die keine EWR-Staatsangehörigen sind und als solche auch keine entsprechende Arbeitser­
laubnis besitzen. 

Zu §83Abs. 5 

Mit dieser Ergänzung des § 82 Abs. 5 SchG 1990 wird die bisher bereits geübte Verwaltungspraxis festge­
schrieben. 
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Zu § 101 Abs. 3 

Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß österreichische Zulassungsurkunden für Sportfahrzeuge und die nach 
dem Muster einer ECE-Empfehlung in Österreich ausgestellten Intemationalen Zulassungszertifikate für Sport­

fahrzeuge in allen europäischen Staaten ohne weiteres anerkannt werden. Das gemäß § 102 Abs. 3 SchG 
1990 in einem aufwendigen Verfahren zu prüfende Kriterium der Gegenseitigkeit kann daher entfallen. 

Zu § 103 Abs. 3 SchG 1990 

Seit dem EU-Beitritt Österreichs werden von den österreichischen Zollbehörden keine Zollbestätigungen mehr 
ausgestellt; die Zulassungsvoraussetzung der Bestimmung des § 103 Abs. 3 SchG 1990 - Vorlage einer Be­
stätigung eines Zollamtes, daß den zollrechtlichen Bestimmungen entsprochen wurde, - kann daher entfallen. 

Zu § 102 Abs. 4 

Die SportbootRL sieht vier verschiedene Auslegungskategorien für Sportboote vor, die über eine höchstzu­
lässige Wellenhöhe und Windstärke definiert werden und dergestalt die Zulassungsfähigkeit von Sportbooten 

eingrenzen. Aus Gründen der Transparenz werden diese Kriterien in die demonstrative Aufzählung der 
möglichen Zulassungsbeschränkungen aufgenommen. 

Zu § 103 Abs. 2, 3, 5 und 6 

Das ADN sieht mit dem Gefahrgut-Zulassungszeugnis für die Zulassung von Fahrzeugen für den Transport 
gefährlicher Güter eine eigene Zulassungs urkunde vor, die als solche in der Bestimmung des Abs. 2 angeführt 
wird; die Bestimmungen der Abs. 3, 5 und 6 sind daher entsprechend zu ergänzen. 

Zu § 103 Abs. 4 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird im Rahmen der Zulassung von Sportfahrzeugen hinkünftig 
nur mehr eine Intemationale Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge ausgestellt werden, die nach Form und 

Inhalt dem von der ECE empfohlenen Intemationalen Zulassungszertifikat für Sportfahrzeuge entspricht und 
damit als solches in ganz Europa gültig ist (siehe auch Erläuterung zu § 101 Abs. 3). 

Zu § 103 Abs. 6 

In die Aufzählung der Zulassungsurkunden wird das Gefahrgut-Zulassungszeugnis (siehe Erläuterung zu § 
103 Abs. 2, 3, 5 und 6) sowie die Internationale Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge aufgenommen (siehe 
Erläuterung zu § 103 Abs. 4). Die Bestimmung des § 104 Abs. 5 SchG 1990 bleibt materiell im übrigen unver­
ändert. 

Zu § 105 SchG 1990 

Im Hinblick auf die Bestimmungen des § 103 Abs. 4 und 6 (siehe Erläuterungen dazu) kann die Bestimmung 

des § 105 SchG 1990 entfallen. 
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Im Sinne der von der Bundesregierung im Koalitionsübereinkommen als Zielvorgabe festgelegten Verwaltungs­
entlastung und Entbürokratisierung entfällt Teil H des SchG 1990 (Schiffsführerschulen) ersatzlos. Zum einen 
ist der Besuch einer Schiffsführerschule für die Erlangung eines österreichischen Befähigungsausweises nicht 
vorgeschrieben und im Hinblick auf die Verkehrsbedeutung der Sportschiffahrt, die das ausschließliche Ge­
schäftsfeld der Schiffsführerschulen darstellen, auch nicht unbedingt erforderlich. Zum anderen kann das 
relativ aufwendige Bewilligungsverfahren, das sich überdies lediglich auf die Überprüfung des Vorliegens be­
stimmter formaler Voraussetzungen beschränkt, ohnedies nicht sicherstellen, daß eine ausreichende 
Prüfungsvorbereitung stattfindet. 

Schließlich werden auf Grund der seit Inkrafttreten des SchG 1990 getätigten Erfahrungen zusätzliche 
Änderungen vorgenommen. Insbesondere ist zu erwähnen, daß es auf Grund der gestiegenen Attraktivität des 
Rafting und der mit diesem verbundenen Gefahren und Risiken als erforderlich erachtet wird und auch dem 
Wunsch der vom Rafting betroffenen Bundesländer entspricht, eine Reihe von raftingspezifischen Be­
stimmungen aufzunehmen. 

In folgenden Bestimmungen des neuen SChiffahrtsgesetzes werden geringfügige sprachlich-grammatikalische 
Änderungen vorgenommen: § 2 Z 10 und 16, § 5 Abs. 1, 7, 8, und 10 Z 6, § 22 Abs. 1 und 2, § 29 Abs. 1, § 
30 Abs. 3, § 36 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Z 24, § 43 Abs. 1 und 3, § 50, § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 1, § 71 Abs. 3, § 72 
Abs. 2 Z 7, § 78 Abs. 5, § 93 Abs.5 Z 1, § 108 Abs. 2, § 111 Abs. 1, § 124 Abs. 2, § 131 Abs. 1. 

In folgenden Bestimmungen des neuen Schiffahrtsgesetzes werden geringfügige formale Änderungen vorge­
nommen: § 7 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 49 Abs. 1, § 52 Abs. 1, § 64 Abs. 1, § 68 Abs. 2, § 76 Abs. 2, § 78 Abs. 
3, § 80 Abs. 4. 

In folgenden Bestimmungen des neuen Schiffahrtsgesetzes werden Anpassungen an die aktuelle Rechtslage 
vorgenommen: § 13 Abs. 6 Z 1, § 16 Abs. 6 Z 8, § 22 Abs. 3, § 23 Abs. 3, § 45 Abs. 3, § 57 Abs. 2, § 62 Abs. 
4, § 67 Z 2, § 68 Abs. 1, § 89 Abs. 1, § 109 Abs. 9. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird das gesamte SchG 1990 als "Schiffahrtsgesetz" (im 
folgenden SchG) neu erlassen. 

Obgleich es sich somit formal um ein neues Gesetz handelt, werden im Besonderen Teil der Erläuterungen nur 
jene Bestimmungen erläutert, die sich gegenüber dem SchG 1990 ändern. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Bundesge­
setzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG (Verkehrswesen bezüglich der Schiffahrt). 
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Zu § 119 Abs. 2 bis 4 SchG 1990 

Hinsichtlich der Kennzeichen und des Kreises der zulassungspflichtigen Fahrzeuge ergeben sich im Gegen­
satz zum Übergang auf das SchG 1990 keine Änderungen. Eigene Übergangsbestimmungen, wie in den Be­
stimmungen des § 119 Abs. 2 und 3 SchG 1990 vorgesehen, sind daher nicht erforderlich. 

Bezüglich der Entfalls der Bestimmung des § 119 Abs. 4 SchG 1990 siehe Erläuterung zu § 108 Abs. 5. 

Zu § 120 Sc hG 1990 

Die Außerkrafttretensbestimmung kann entfallen. 

Zu § 118 Abs. 1 Z 3 

Auf Grund des Charakters des Bodensees als stehendes Gewässer soll das Bodensee-Schifferpatent nur 
mehr Befähigungsausweise substituieren, die zur Führung von Fahrzeugen auf Binnengewässem, ausge­
nommen Wasserstraßen, berechtigen. Da die Anforderungen an das BOdensee-Schifferpatent in allen drei 
Bodensee-Anrainerstaaten gleich sind, ist es hingegen gerechtfertigt, die Substitionsmöglichkeit generell auf 
Inhaber eines Bodensee-Schifferpatentes, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, zu erweitem. 

Zu § 118 Abs. 1 Z 10 

Die SchiffsführerRL ermöglicht in Art. 9 und 10 die Ausstellung eigener Bescheinigungen für die Berechtigung 
zur Führung von Fahrgastschiffen und von Fahrzeugen unter Radar; diese Berechtigungen können erlangt 
werden, indem entweder eine eigene Prüfung über zusätzliche, einschlägige Prüfungsgegenstände abgelegt 
wird oder diese Gegenstände im Rahmen der Kapitäns- oder Schiffsführerprüfung abgeprütt werden. In 
ersterem Fall wird eine eigene Bescheinigung ausgestellt, in zweiterem Fall erfolgt ein entsprechender Ver­
merk im Befähigungsausweis. Ungeachtet dessen, daß Österreich von der Möglichkeit der Ausstellung einer 
eigenen Bescheinigung nicht Gebrauch machen wird, d.h. die beiden angeführten Berechtigungen in Öster­
reich ausschließlich im Rahmen der Kapitäns- oder Schiffsführerprüfung erworben werden können, sind auf 
Grund der SchiffsführerRL "Einzelbescheinigungen" als solche anzuerkennen. Inhaber entsprechender, auf 
der Grundlage der SchiffsführerRL ausgestellter ausländischer Bescheinigungen benötigen daher keine ent­
sprechende inländische Bescheinigung und sind somit in den Ausnahmekatalog der Bestimmung des § 123 
Abs. 1 aufzunehmen. 

Gleiches soll für die Berechtigung zur Führung und Wartung von Schiffsmaschinen sowie zur Führung von 
Fahrzeugen für den Transport gefährlicher Güter gelten. 

Zu § 118 Abs. 2 

Auf die gemäß § 123 Abs. 2 Z 2 SchG 1990 vorzunehmende aufwendige Prüfung des Kriteriums der Gegen­
seitigkeit kann in den Fällen der gewerbsmäßigen Schiffahrt verzichtet werden, da ein Anwendungsfall prak­
tisch nicht denkbar ist: Befähigungsausweise, die von einem EWR-Staat auf Grund der SchiffsführerRL aus­
gestellt wurden oder im Katalog der Patent-AnerkennungsRL aufgeführt sind, sind in ganz Europa anzuer­
kennen (diese Anerkennung erfolgte bis dato auf Basis der Bestimmung des § 123 Abs. 2 Z 1 SchG 1990; 
siehe auch Erläuterung zu § 121 Abs. 1); das österreichische Kapitänspatent A und Schiffsführerpatent A sind 
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Mit der Möglichkeit der Heranziehung von Einrichtungen der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge (Abs. 2) -
hier ist insbesondere an den mobilen Gefahrgut-Prüfzug gedacht - steht ein effizientes Instrument zur Über­
wachung der Einhaltung der einschlagigen Vorschriften zur Verfügung. 

Zu §14 

Der Anteil von Transporten anderer wassergefahrdender Stoffe als Öle ist in den letzten Jahren kontinuier1ich 
gestiegen; das Wort "Ölen" wird daher durch den allgemeineren, dem Wasserrechtsgesetz 1959 ent­
nommenen Begriff "wassergefahrdende Stoffe" ersetzt. 

Zu § 15 Abs.1 

Auf Grund der umfangreichen Vorhaben der Stadt Wien im Zusammenhang mit der Gestaltung des Wiener 
Donaukanales laßt sich dessen Charakter als Wasserstraße insbesondere hinsichtlich der für Wasserstraßen 
erforder1ichen Fahrwasserabmessungen nicht mehr aufrechterhalten. 

Zu § 17 Abs.1 

Durch die Neufassung der Bestimmung des Abs. 2 bezieht sich die Bestimmung des Abs. 1 nunmehr auch auf 
Teile von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanale oder Verzweigungen sind (siehe Er1auterung zu § 17 Abs. 
2). Um die in der Bestimmung des § 16 Abs. 1 Z 11 angeführten Interessen für diese Wasserstraßenteile bei 
der Erlassung von Verordnungen weiter berücksichtigen zu können, ist diese Bestimmung in die Aufzahlung 
des § 17 Abs. 1 aufzunehmen. 

Zu § 17 Abs. 2 

Aus systematischen Gründen werden jene Teile von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanale oder Ver­
zweigungen sind, dem Regime der für Wasserstraßen zu erlassenden Verordnungen zugeschlagen. Da sich 
die Voraussetzung des § 16 Abs. 1 Z 2 nur auf Wasserstraßen bezieht, die Bestimmung des § 17 Abs. 2 aber 
nur mehr auf andere Gewasser als Wasserstraßen, hat die Anführung der Z 2 zu entfallen. 

Zu § 17 Abs. 2 Z 2 

Damit wird die Möglichkeit geschaffen, das Rafting auf bestimmten Flüssen ganz oder teilweise zu verbieten 

und gleichzeitig bestimmte Uferabschnitte zu bestimmen, an denen das Einsetzen und Herausnehmen von 
Rafts gefahr10s möglich ist. 

Zu § 17 Abs. 4 

Der Klammerausdruck in § 16 Abs. 4 SchG 1990 wird richtiggestellt. 
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Zu § 121 Abs. 1 

In Erfüllung der Patent-AnerkennungsRL und der SchiffsführerRL wird der im übrigen unveränderten Be­
stimmung des § 126 SchG 1990 über die für den Einzelfall vorgesehene Anerkennung ausländischer Be­
fähigungsausweise ein Absatz vorangestellt, der die generelle Gleichstellung bestimmter bzw. unter be­
stimmten Voraussetzungen erlangter ausländischer Befähigungsausweise mit einem österreichischen 
Kapitänspatent - Seen und Flüsse (§ 123 Abs. 1 Z 2; = Kapitänspatent B nach SchG 1990) vorsieht. 

Für die Gleichstellung mit einem österreichischen Kapitänspatent - SChifferpatent für die Binnenschiffahrt B (§ 
123 Abs. 1 Z 1; = Kapitänspatent A nach SchG 1990) ist der Nachweis der Absolvierung von jeweils acht 
Fahrten zu Berg und zu Tal erforderlich; die Anhebung der Zahl der bisher erforCJIerlichen fünf Fahrten wird in 
Anlehnung an die für den Rhein geltenden Vorschriften vorgenommen. Die Vorschreibung dieses zusätzlichen 
Erfordernisses ist gemäß Art. 3 Abs. 5 der Patent-AnerkennungsRL und Art. 8 Abs. 2 der SchiffsführerRL 
ausdrücklich gestattet. Die Bestimmung des § 121 Abs. 1, letzter Satz, regelt das Verfahren zur Erlangung 
dieses Nachweises. 

Weiters muß der Patentinhaber das 21. Lebensjahr vollendet haben; die Vorschreibung dieser Einschränkung 
- die Erteilung von SChifferpatenten ist nach der SChiffsführerRL schon ab dem 18. Lebensjahr möglich - ist 
gemäß Art. 5 der SchiffsführerRL ebenfalls ausdrücklich gestattet. 

Wie bereits erwähnt, gelten Rheinschifferpatente gemäß Art. 2 der Patent-AnerkennungsRL und Art. 1 Abs. 
4 der SchiffsführerRL als Patente im Sinne dieser Richtlinien und müssen daher nicht eigens angeführt 
werden. 

Gleiches gilt für die in der Patent-AnerkennungsRL in der Fassung des EWR-Vertrages namentlich und taxativ 
angeführten europäischen Befähigungsausweise für die Großschiffahrt auf Wasserstraßen, deren gegen­
seitige europaweite Anerkennung die Richtlinie zum Gegenstand hat. 

Die SchiffsführerRL normiert einheitliche Mindeststandards für die Erlangung von Befähigungsausweisen ab 
einem bestimmten, in Art. 1 Abs. 3 und 3 Abs. 1 der Richtlinie definierten Berechtigungsumfang (siehe dazu 
Erläuterung zu § 123 Abs. 1). Diese Standards sind nunmehr auch der Erlangung der entsprechenden öster­
reichischen Befähigungsausweise zugrundezulegen, sodaß auf Grund der SchiffsführerRL ausgestellte aus­
ländische SChifferpatente jedenfalls diesen österreichischen Befähigungsausweisen gleichzuhalten sind. 

Zu § 123 Abs. 1 

Art. 1 Abs. 3 der SchiffsführerRL sieht zwei Arten von Patenten vor: Das Schifferpatent der Klasse A für alle 
Wasserstraßen der Mitgliedsstaaten mit Ausnahme des Rheins und das Schifferpatent der Klasse B für alle 
Wasserstraßen der Mitgliedsstaaten mit Ausnahme der Seeschiffahrtsstraßen und des Rheins. In Österreich 
kann lediglich das Schifferpatent der Klasse B erworben werden, da Österreich über keine Seeschiffahrts­
straßen verfügt. 

Der Berechtigungsumfang beider SChifferpatente in sachlicher Hinsicht umfaßt gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richt­
linie Fahrzeuge für den Güterverkehr mit einer Länge ab 20 m sowie Fahrgastschiffe, d.h. Fahrzeuge, die zur 
Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind, unabhängig von ihrer Länge. Das bedeutet, daß 
für die Führung der genannten Fahrzeugarten auf Wasserstraßen jedenfalls ein Schifferpatent der Klasse B 
erforderlich ist und dieses das Kapitänspatent A ersetzt. 
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Zu § 37 Abs. 6 

Die Bestimmung des § 4~ Abs. 1 Z 6 sieht die Möglichkeit vor, geeignete Personen mit der Überwachung des 
Rafting zu betrauen. Da sich Raftingstrecken häufig auf den Gebieten mehrerer Bezirksverwaltungsbehörden 
befinden, wird für derartige Betrauungen in Abweichung von der Bestimmung des § 37 Abs. 1 Z 2 die Zu­
standigkeit des Landeshauptmannes normiert. 

Zu § 38 Abs. 1 Z 1 

Die innerstaatliche Umsetzung der im Gefolge des Krieges im ehemaligen Jugoslawien verMngten UN­
Sanktionen hat die Grenzen der Auslegungsmöglichkeiten der Bestimmung des § 37 Abs. 1 Z 1 SchG 1990 
gezeigt. Aus diesem Grund ist es geboten, sicher-und klarzustellen, daß sich die Befugnis der Schiffahrts­
polizei zur Überwachung der einschlägigen Vorschriften sowie die Erteilung von diesbezüglichen Weisungen 

auch auf Verpflichtungen bezieht, die sich aus bilateralen und multilateralen Übereinkommen - zu denen auch 
Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates zu zählen sind - ergeben. 

Zu § 39 Abs.1 

Durch die Erweiterung der Bestimmung des § 37a. SchG 1990 werden auch die Kosten der schiffahrtspolizei­
lichen Verkehrsregelung, die im Zuge der Errichtung, wesentlichen Änderung oder Beseitigung einer 
Schiffahrtsanlage oder einer sonstigen Anlage oder der Durchführung sonstiger Arbeiten in oder über dem Ge­
wasser erforderlich ist, in die im übrigen unverändert gebliebene Regelung einbezogen. 

Zu § 40 Abs. 3 Z 4 

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die Patente in Form eines Verweises angeführt. 

Zu § 41 Abs. 1 Z 6 und Abs. 2 

Die Einführung der Möglichkeit, geeignete Personen mit der Überwachung des Rafting zu betrauen, erfolgt im 
Interesse der Sicherheit, weil die hiefür an sich zuständigen Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nicht 
immer zu einer effizienten Überwachung in der Lage sind. Da es sich hiebei um eine reine Überwachung 
handeln 5011, ist der angeführte Aufgabenbereich um diese Funktion zu erweitem. 

Die im Anschluß an die Aufzählung in der Bestimmung des § 39 Abs. 1 SchG 1990 folgenden Bestimmungen 
werden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Systematik unverändert als Abs. 2 übernommen. 

Zu § 42 Abs. 2 Z 3 

Die Erweiterung ist auf Grund der neuen Bestimmung des § 6 erforderlich. 
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billigen und unbefriedigenden Ergebnis wird durch die in der Bestimmung des § 124 Abs. 1 lit. d vorgesehene 
Einräumung der Möglichkeit Rechnung getragen, für diese Fahrzeugkategorien eine Längeneinschränkung zu 
beantragen und in diesem Fall gemäß den Bestimmungen der §§ 128 Abs. 2 und 4 sowie 130 Abs. 7 nur die 
Hälfte der für das jeweilige Kapitänspatent erforderlichen Fahrpraxis auf einem Fahrzeug nachweisen und die 

Prüfung auf einem Fahrzeug ablegen zu müssen, das dem angestrebten, d.h. längenmäßig beschränkten, Be­
rechtigungsumfang entspricht. 

Zu § 124 Abs. 3 und 4 

Mit diesen Bestimmungen wird Art. 6 Abs. 2 der SchiffsführerRL erfüllt. 

In der Praxis ergeben sich immer wieder Probleme bei der Ausstellung von ärztlichen Gutachten durch Amts­
ärzte. Der Verzicht auf ein amtsärztliches Gutachten - welches natürlich trotzdem weiterhin vorgelegt werden 

kann - in der Bestimmung des § 124 Abs. 4 ist vertretbar. 

Die Ausstellung eines neuen Patentes bei erfolgtem Nachweis gemäß der Bestimmung des § 124 Abs. 4, 
letzter Satz, ist erforderlich, weil die Befähigungsausweise gemäß der SchiffsführerRL in Form eines einge­
schweißten Ausweises in Scheckkartenformat auszustellen sind. 

Zu § 124 Abs. 5 

Siehe Erläuterung zu ärztlichem Gutachten bei § 124 Abs. 4. 

Zu § 125 Abs. 1 Z 1 

Gemäß Art. 5 der SchiffsführerRL beträgt das Mindestalter für das SChifferpatent der Klasse B 21 Jahre. 

Zu § 130 Abs. 1 Z 5 SchG 1990 

Die SchiffsführerRL sieht die Reifeprüfung als Voraussetzung für die Erlangung des SChifferpatentes der 

Klasse B nicht vor. 

Zu § 130 Abs. 7 bis 10 SchG 1990 

Die in diesen Bestimmungen enthaltenen Nachsichtsmöglichkeiten wurden praktisch nie in Anspruch ge­

nommen und können daher entfallen. 

Zu § 126 Abs. 1 

Siehe Erläuterung zu ärztlichem Gutachten bei § 124 Abs. 4. Die Herabsetzung des zulässigen Ausstellungs­
datums des Gutachtens von nicht mehr als sechs Monate auf nicht mehr als drei Monate vor AntragsteIlung 

erfolgt in Angleichung an die einschlägige Bestimmung im Konzessionsteil. 
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Zu §§ 57 Abs. 2 und 58 Abs. 4, 6, und 7 

Diese Bestimmungen werden im Hinblick auf das ADN prazisiert; ein Verbot von Umschlagsanlagen für 
flüssige gefahrliche Güter, die mit Wasser mischbar sind, außerhalb von Hafen würde keinen Sicherheitsge­
winn mit sich bringen, da diese Stoffe auch in Hafenbecken nicht entfernt werden können. 

Im Hinblick auf die Möglichkeit der Gemischtnutzung von Hafen (siehe Erlauterung zu § 49 Abs. 2) entfallt in 
§ 58 Abs. 7 der Begriff "Ölhafen" . 

Zu §71 Abs. 4 

Aus Gründen der Zweckmaßigkeit wird auch für das schiffahrtsanlagenrechtliche Verfahren eine vom AVG 
abweichende Zustandigkeitsregelung wie im Konzessionsverfahren (siehe § 86 Abs. 4) vorgesehen. 

Zu § 72 Abs. 2 Z 13 

Die Bestimmung des § 71 Abs. 2 Z 13 SchG 1990 wird im Hinblick auf das ADN prazisiert. 

Zu § 72 Abs. 4 SchG 1990 

Die Übergangsbestimmung kann entfallen; da im Schiffahrtsanlagenrecht keine materiellen Änderungen vorge­

nommen wurden, ist eine Bestimmung für den Übergang vom SchG 1990 auf das SchG nicht erforderlich. 

Zu § 73 SchG 1990 

Die Außerkrafttretensbestimmung kann entfallen. 

Zu § 76 Abs. 2 

Die in § 76 Abs. 2 SchG 1990 angeführten Betriebsbedingungen für den Werksverkehr entsprechen im 
wesentlichen den in § 83 Abs. 3 nunmehr für die konzessionspflichtige Beförderung normierten, sodaß auf 

diese Bezug genommen werden kann. 

Zu § 78 Abs. 1 Iit. c 

Das Abstellen auf den Wohnsitz des Konzessionswerbers ist nicht zielführend, da auch bei natürlichen 
Personen Wohn- und Unternehmenssitz in der Regel nicht übereinstimmen und - wie bei Personengesell­
schaften und juristischen Personen - einzig und allein der inlandische Sitz des Unternehmens ausschlag­

gebend ist. 
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Zu § 128 Abs. 5 

Die Bestimmung erfüllt Art. 7 Abs. 1 der SChiffsführerRL; die Definition des Mitgliedes einer Decksmannschaft 
entspricht Art. 2 lit. c der SchiffsführerRL. 

Zu § 129 

Das SchG 1990 regelt sämtliche Zulassungsvoraussetzungen im SchG 1990 selbst, ausgenommen den Nach­

weis der Ausbildung in Erster Hilfe und den der Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die in der 
Schiffsführerverordnung geregelt werden. Aus systmatischen Gründen werden die entsprechenden Be­
stimmungen der Schiffsführerverordnung in Teil G des SchG übernommen. 

Zu § 130 Abs. 3 und 4 

Die Fachgebietsgruppen werden in Abs. 3 entsprechend Anhang 11, Kapitel A, Teil 2 sowie Anhang 11, Kapitel 
Bund C, der SchiffsführerRL normiert. Mit der Bestimmung des Abs. 4 wird die Möglichkeit geschaffen, die 
näheren Bestimmungen, die sich im wesentlichen ebenfalls an den entsprechenden Bestimmungen der 

SchiffsführerRL zu orientieren haben werden, im Verordnungsweg zu erlassen. 

Zu § 130 Abs. 7 

Siehe Erläuterung zur Bestimmung des § 124 Abs. 1 lit. d. 

Zu § 131 Abs. 1 

Bei der Einschränkung der Prüfungsgebiete handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe, die von der Behörde 
und nicht von der Prüfungskommission wahrzunehmen ist. 

Zu § 132 Abs. 1 bis 3 

Die Bestimmungen des § 132 Abs. 1 bis 3 bringen keine materiellen Änderungen mit sich. Aus systematischen 
Gründen - die einzelnen Prüfungsgegenstände werden durch Verordnung festgelegt (siehe Erläuterung zu § 
130 Abs. 3 und 4) - erfolgt die Zuordnung der einzelnen Prüfungsgegenstände zu den einzelnen Fachprüfem 
ebenfalls durch Verordnung. 

Zu § 134 Abs. 2 

Bei der Vorschreibung der Rückstellung entzogener Befähigungsausweise ist es in der Vergangenheit immer 
wieder zu Problemen gekommen. Aus diesem Grund wird eine Vorschrift analog der Bestimmung des § 106 
Abs. 3 geschaffen. 
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Zu § 88 Abs. 2 SchG 1990 

Im Hinblick auf die materiellen Änderungen in Teil 0 SchG, die durchwegs Eneichterungen für die Antragsteller 
darstellen, hat die Übergangsbestimmung des § 88 Abs. 2 SchG 1990 zu entfallen, sodaß auch bei laufenden 
Verfahren das geltende Recht anzuwenden ist. 

Zu §91 Abs.1 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und -entlastung ist eine Eichung nur mehr für Fahrzeuge vorge­
schrieben, die auf Wasserstraßen eingesetzt werden. 

Zu §92Abs. 2 

Um auch Fahrzeuge, die auf anderen Gewassem als Wasserstraßen verkehren, ebenso wie die von der Eich­
pflicht gemaß der Bestimmung des § 92 Abs. 1 ausgenommenen Fahrzeuge über Antrag des Verfügungsbe­
rechtigten eichen zu können, wird die Bestimmung des § 91 Abs. 2 SchG 1990 entsprechend erganzt. 

Zu § 93 Abs. 1 bis 3 

Aus Gründen der Verwaltungsentlastung erfolgt die Durchführung der Eichung künftighin ausschließlich durch 
mit Bescheid anerkannte Klassifikationsgesellschaften oder durch Ziviltechniker für Schiffstechnik. Diese 
stellen eine vonaufige Bescheinigung über das Eichergebnis aus, auf Grund derer die Behörde über Antrag 
den Eichschein ausstellt. 

Zu § 99 SchG 1990 

Die Außerkrafttretensbestimmung kann entfallen. 

Zu § 101 Abs. 2 

Auf die gemaß § 102 Abs. 2 Z 2 SchG 1990 vorzunehmende aufwendige Prüfung des Kriteriums der Gegen­
seitigkeit kann in den Fallen der gewerbsmäßigen Schiffahrt verzichtet werden, da ein Anwendungsfall 
praktisch nicht denkbar ist: Zulassungsurkunden, die von einem EWR-Staat auf Grund der Zulassungs-Aner­
kennungsRL oder der SchiffstechnikRL ausgestellt wurden, sind in ganz Europa anzuerkennen (diese Aner­
kennung erfolgte bis dato auf Basis der Bestimmung des § 102 Abs. 2 Z 1 SchG 1990); die österreich ischen 
Zulassungsurkunden entsprachen schon bisher dieser Richtlinie. Gemäß Art 3 Abs. 5 der Zulassungs-Aner­
kennungsRL und Art. 4 Abs. 1 der SchiffstechnikRL gelten Rheinschiffsatteste als Schiffsatteste im Sinne 
dieser Richtlinie und sind daher nicht eigens anzuführen. Die Zulassungsurkunden der östlich Österreichs ge­
legenen Donauanrainerstaaten waren auf Grund der Donaukonvention schon bisher gemäß der unverändert 

aufgenommenen Bestimmung des § 102 Abs. 2 Z 1 SchG 1990 anzuerkennen. 

I i 
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Zu § 142 

Aus Gründen der Rechtsklarheit wird das SchG 1990 formell außer Kraft gesetzt. 

Zu § 142 

Mit dieser Bestimmung wird die Rechtsgrundlage für die Weitergeltung der auf Grund des SchG 1990 er­
lassenen Durchführungsverordnungen geschaffen. 

Zu § 143 Abs. 1 

Auf Grund des Entfalles des Teiles H des SchG 1990 (siehe Erläuterung im Allgemeinen Teil) ist lit. H aus der 
Bestimmung des § 156 Abs. 1 SchG 1990 zu streichen. 

Zu Anlage 2 Z 2 

Siehe Erläuterung zur Bestimmung des § 15 Abs. 1. 
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Zu § 108 Abs. 5 

Die Bestimmung entspricht der des § 119 Abs. 4 SchG 1990 und wurde aus systematischen Gründen den Be­
stimmungen angefügt, auf die sie sich bezieht. 

Zu § 109 Abs. 3 

Die SportbootRL, deren wesentlicher Teil in Österreich durch die Sportboote-Sicherheitsverordnung des 

Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBI.Nr. 19/1996, umgesetzt wurde, sieht vor, daß das 
Inverkehrbringen und Inbetriebnehmen CE-gekennzeichneter Sportfahr:::euge und Bauteile nicht verboten, ein­
geschränkt oder behindert werden darf. Dieser Verpflichtung kann nur ':')rch einen Entfall der Erstüberprüfung 
CE-gekennzeichneter Sportfahrzeuge entsprochen werden. 

Die Festsetzung der Übergangsfrist für Typenscheine erfolgt in Übereinst::nmung mit Art. 13 Abs. 3 der Sport­
bootRL. 

Zu § 111 Abs. 1 

Der Inlandervorbehalt im zweiten Satz wurde primar geschaffen, um Erfordemisse berücksichtigen zu können, 
die sich allenfalls aus der österreichischen Neutralität ergeben könnten. Wirtschaftliche Interessen können 
diesen Vorbehalt im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit im EWR jedoch nicht mehr begründen. 

Zu Abschnitt V (§§ 114 und 115) Sc hG 1990 

Auf Grund der SportbootRL werden die Bestimmungen der §§ 114 und 115 Abs. 1 SchG 1990 obsolet (siehe 
§ 109 Abs. 3 sowie die dazugehörige Erlauterung). 

Die Bestimmung des § 115 Abs. 2 SchG 1990 kann ebenfalls entfallen, da Ausrüstungs-Sicherheitszeugnisse 
seit der letzten Novelle des Seeschiffahrtsgesetzes nur mehr für Jachten mit einer Lange ab 24 mausgestellt 

werden. 

Zu § 114 Abs. 2 Z 6 

Auf Grund der Erganzung der Bestimmung des § 101 Abs. 5 (siehe dort) ist der Straftatbestand der Be­
stimmung des § 114 Abs. 2 Z 6 entsprechend zu erweitem. 

Zu § 115 

Da sich hinsichtlich der materiellen Bestimmungen des Zulassungsrechtes keine Änderungen ergeben, 

können die nach dem SchG 1990 ausgestellten Zulassungsurkunden ihre Gültigkeit behalten. 

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 113

www.parlament.gv.at



, 
I 
~I , 
~ 

... Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (Schiffahrtsgesetz - SchG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

TEILA 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für öffentliche fließende Gewässer (§ 2 

des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI.Nr. 215) sowie für die in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz an­

geführten öffentlichen Gewässer und Privatgewässer. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für sonstige schiffbare Privatgewässer, soweit 

in den §§ 3 Abs. 2, 45 Abs. 2, 89 Abs. 2, 99 Abs. 2 und 116 Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Die Bestimmungen der Teile 0 und G gelten nach Maßgabe der §§ 74 bzw. 116 Abs. 1 auch für 

ausländische Binnengewässer. 

(4) Die Bestimmungen der Teile B, Fund G - ausgenommen die §§ 26 Abs. 3 und 4,37 Abs. 1 und 

2 sowie 38 Abs. 1 bis 3 - gelten nicht für den Bodensee und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur 

Straßenbrücke Rheineck-Gaissau. 

(5) Die in diesem Bundesgesetz zitierten bundesgesetzlichen Bestimmungen sind in ihrer jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten als 

1. "Fahrzeuge": Binnenschiffe einschließlich Kleinfahrzeuge, Sportfahrzeuge, Fähren, 

schwimmende Geräte und Seeschiffe (§ 2 Z 2 des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBI.Nr. 174/1981); 

2. "Kleinfahrzeuge": Fahrzeuge, deren Länge gemessen am Schiffskörper, weniger als 20 m be­

trägt, ausgenommen (entfällt: Fähren und) Fahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als 12 

Fahrgästen zugelassen sind (Fahrgastschiffe); 

3. "Sportfahrzeug": Kleinfahrzeug, das für Sport- oder Vergnügungszwecke bestimmt ist; 

4. "Fähre": Fahrzeug, das dem Fährverkehr dient; 

5. "Schwimmendes Gerät": schwimmende Konstruktion mit technischen Einrichtungen, die tür 

Arbeiten auf Gewässem bestimmt ist (zB Bagger, Elevator, Hebebock, Kran); 

6. "Motorfahrzeug": Fahrzeug, das mit einem Maschinenantrieb ausgestattet ist; als Ausstattung gilt 

Einbau, Anhängen oder sonstiges Mitführen eines zur Fortbewegung des Fahrzeuges be­

stimmten Maschinenantriebes; 

7. "Segelfahrzeug": Fahrzeug, das seinen Antrieb ausschließlich durch Wind erhält; 

8. "Ruderfahrzeug": Fahrzeug, das seinen Antrieb ausschließlich durch menschliche Muskelkraft er­

hält; 
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9. "Raft": aufblasbares Ruderfahrzeug, das zum Befahren von Flüssen mit hoher Strömungs­

geschwindigkeit (Wildwasser) bestimmt ist und auf Grund seiner Bauart die Beförderung 

von mindestens vier Personen zuläßt; 

10. "Verband": Zusammenstellung aus einem oder mehreren geschleppten, geschobenen oder ge­

kuppelten Fahrzeugen oder Schwimmkörpern und einem oder mehreren schleppenden oder 

schiebenden Motorfahrzeugen; 

11. "Schwimmkörper": Flöße und andere fahrtaugliche Konstruktionen, Zusammenstellungen oder 

Gegenstände mit oder ohne Maschinenantrieb, die weder Fahrzeuge noch schwimmende An­

lagen sind (zB Segelbretter, unbemannte Schlepp- und Wasserschischleppgeräte); 

12. "Floß": schwimmende Zusammenstellung von Auftriebskörpern, insbesondere von Hölzern; 

13. "Schwimmende Anlage": schwimmende Einrichtung, die nicht zur Fortbewegung bestimmt ist (zB 

schwimmende Schiffahrtsanlagen, Badeanstalten, Einrichtungen, die dem Wohnen oder dem 

Sport dienen); 

14. "Länge": Länge über alles (ohne Anhänge, wie zB Bugspriet oder Steuer); 

15. "Antriebsleistung": Leistung der Antriebsmaschinen, bei Außenbordmotoren die Leistung an der 

PropeIlerweIle; 

16. "Schiffahrtszeichen": Zeichen, die der Verkehrsregelung oder der Bezeichnung des Fahrwassers 

oder der Fahrrinne dienen; 

17. "Wasserstraße": Gewässer, auf dem wegen seiner besonderen Bedeutung für die gewerbs­

mäßige Schiffahrt oder auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erhöhte Anforderungen 

hinsichtlich der Schiffahrt gestellt und Maßnahmen zur Gewährleistung der Flüssigkeit des Ver­

kehrs, der Ordnung an Bord sowie der Ordnung beim Stillliegen getrOffen werden müssen; 

18. "Schiffahrtsanlage": Anlage, die unmittelbar Zwecken der Schiffahrt dient (zB Hafen, Lände, 

Schleuse, Fähranlage, Schiffumschlagsanlage, Versorgungsanlage, Sportanlage); eine Anlage 

an Land, die nur mittelbar Zwecken der Schiffahrt dient (zB Tanklager, Lagerhaus, Werkstätte), 

ist keine Schiffahrtsanlage; 

19. "Hafen": Schiffahrtsanlage, die aus mindestens einem Becken besteht; 

20. "Landungsplatz": jeder Platz, an dem eine mechanische Verbindung zwischen einem Fahrzeug 

oder Schwimmkörper und dem Ufer hergestellt wird; 

21. "Liegeplatz": ein zum Stilliegen von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern bestimmter Platz; 

22. "Lände": Landungsplatz mit Einrichtungen zum Festmachen von Fahrzeugen oder Schwimm­

körpern, ausgenommen Häfen; 

23. "Versorgungsanlage": Schiffahrtsanlage zur Versorgung von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern 

mit Treibstoffen und Betriebsstoffen (zB Bunkerstation, Schiffstankstelle); eine Versorgungsan­

lage gilt nicht als Mineralölumschlagsanlage; 

24. "Sportanlage": Schiffahrtsanlage, die Zwecken des Sportes dient; eine Anlage, die auch gewerb­

lichen Zwecken dient, gilt nicht als Sportanlage; 

25. "Treppelweg": an den Ufern oder auf oder neben den Dämmen von Wasserstraßen entlang­

führende Wege und deren Verbindung zu Straßen mit öffentlichem Verkehr, soweit sie in der Ver­

fügungsberechtigung des Bundes stehen; sie dienen nicht dem öffentlichen Verkehr; 

26. "Verfügungsberechtigter": ein auf Grund eines Rechtstitels zur Benützung einer Sache Be­

rechtigter (zB Eigentümer, Bestandnehmer, Leasingnehmer, Entlehner); 
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27. "Österreichisches Schiff": Fahrzeug oder Schwimmkörper, welches bzw. welcher im 

Rahmen einer Konzession gemäß § 83 Abs. 3 oder eines Werkverkehrs gemäß § 76 Abs. 

2 eingesetzt wird und nach den Vorschriften der Schiffsregisterordnung, RGBI. 121211940, 

in das österreichische Binnenschiffsregister eingetragen ist. 

28. "Linienverkehr": eine dem öffentlichen Verkehr dienende, fahrplanmäßige Beförderung von Fahr­

gästen zwischen bestimmten Anlegestellen; 

29. "Gelegenheitsverkehr": eine dem öffentlichen Verkehr dienende, nicht fahrplanmäßige Be­

förderung von Fahrgästen; 

30. "Remork": das Schleppen, Schieben oder gekuppelte Mitführen von Fahrzeugen oder Schwimm­

körpem, soweit diese nicht in der Verfügungsberechtigung des Remorkierenden stehen, mit 

Motorfahrzeugen; 

31. "Fährverkehr": eine dem öffentlichen Verkehr dienende, fahrplanmäßige Beförderung von Fahr­

gästen und Gütern zwischen bestimmten Anlegestellen einander gegenüberliegender Ufer eines 

Gewässers. 
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TEIL B 

Schiffahrtspolizei 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 3. (1) Die Bestimmungen dieses Teiles gelten unter der Einschränkung des § 1 Abs. 4 für die im § 
1 Abs. 1 genannten Gewässer. 

(2) Für sonstige schiffbare Privatgewässer gelten die Bestimmungen dieses Teiles, soweit die über 

diese Privatgewässer Verfügungsberechtigten nichts anderes bestimmen. Die Behörden und deren Organe 

dürfen jedoch die Bestimmungen dieses Teiles anwenden, soweit es die Sicherheit der Schiffahrt und von 

Personen, die Durchführung von Wasserbauten, der Schutz von Personen vor Lärmbelästigungen sowie 

der Schutz der Luft oder der Gewässer vor Verunreinigungen erfordem. 

Benützung der Gewässer durch die Schiffahrt 

§ 4. (1) Die Schiffahrt auf öffentlichen Gewässem ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
jedem gestattet. 

(2) Über die Ausübung der Schiffahrt auf Privatgewässem entscheiden die über diese Gewässer Ver­
fügungsberechtigten. 

11. Abschnitt 

SChiffahrtsbetrieb 

Schiffsbesatzung und Ordnung an Bord 

§ 5. (1) Fahrzeuge und Schwimmkörper müssen eine Besatzung haben, die nach Zahl und Be­

fähigung ausreicht, die Sicherheit des Schiffes und von Personen, die Sicherheit der Schiffahrt, die sichere 

Beförderung von Gütem sowie die sichere und ordnungsgemäße Durchführung des Schiffsbetriebes zu ge­
währleisten. 

(2) Ein Fahrzeug, Schwimmkörper oder Verband muß unter der Führung einer hiefür befähigten sowie 

geistig und körperlich geeigneten Person (Schiffsführer) stehen. Als Nachweis der Befähigung gilt ein von 

der Behörde ausgestellter Befähigungsausweis zur selbständigen Führung eines entsprechenden Fahr­

zeuges. Der Schiffsführer muß, auch wenn ein Befähigungsausweis nicht vorgeschrieben ist, dem Ge­

wässer sowie seinem Fahrzeug oder Schwimmkörper entsprechend nautische Kenntnisse und Kenntnisse 

der Verkehrsvorschriften besitzen; bei ungenügender Kenntnis des Gewässers ist ein streckenkundiger 
Steuermann (Streckensteuermann ) heranzuziehen. 

Abs. 3 bis 7 alt entfallen. 

(3) Der Schiffsführer hat für die sichere Durchführung des .Schiffsbetriebes sowie die Aufrechter­

haltung der Ordnung auf seinem Fahrzeug durch Erteilung von Anweisungen zu sorgen und den Dienst der 

Besatzung einzuteilen. Dabei hat er die Pflichten aller an Bord beschäftigten Personen bei Eintreten be­

sonderer Vorfälle, insbesondere bei einem Brand, bei Leckwerden des Fahrzeuges und bei Ertrinkungsge-
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fahr von Personen, durch Anweisungen zu regeln (Sicherheitsrolle), diese Anweisungen den Beschäftigten 

zur Kenntnis zu bringen, sie wiederkehrend in ihren Pflichten und im Gebrauch der entsprechenden Aus­

rüstungsgegenstände zu schulen und die Ausrüstungsgegenstände regelmäßig auf ihre Verwendbarkeit zu 

überprüfen. 

(4) Der Schiffsfuhrer hat fur die Befolgung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses 

Teiles erlassenen Verordnungen, soweit sie sein Fahrzeug betreffen, zu sorgen. Läßt er sich zeitweilig 

durch eine Person mit entsprechendem Befähigungsausweis vertreten, so trifft diese Verpflichtung den 

Stellvertreter; dem Schiffsführer verbleibt jedoch die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen 

des Abs. 3. 

(5) Die Besatzung hat die Anweisungen des Schiffsfuhrers zu befolgen, die dieser im Rahmen seiner 

Verpflichtungen gemäß Abs. 3 und 4 erteilt, zur Einhaltung der Vorschriften beizutragen und ihre Aufgaben 

unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der Schiffahrt und von Personen sowie auf die Ordnung an Bord 

zu erfüllen. 

(6) Die Fahrgäste und sonstigen Personen an Bord haben die Anweisungen des Schiffsführers zu be­

folgen, die dieser im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt und von Personen sowie der Ordnung an Bord 

erteilt. 

(7) Der Schiffsführer oder dessen Stellvertreter kann sich zur Führung des Fahrzeuges oder des 

Schwimmkörpers entsprechend kundiger Personen der Besatzung (zB Rudergänger, Steuerleute) unter 

seiner Aufsicht bedienen. 

(8) Die Behörde kann Auskunft darüber verlangen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt Schiffsführer 

eines bestimmten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers war; die Auskunft muß Namen und Anschrift der be­

treffenden Person enthalten. Kann der Verfügungsberechtigte des Fahrzeuges oder des Schwimmkörpers 

diese Auskunft nicht erteilen, so hat er die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese trifft 

dann die Auskunftspflicht. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung binnen 

zwei Wochen nach deren Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Auf­

zeichnungen nicht gegeben werden könnte, sind Aufzeichnungen zu fuhren; diese Aufzeichnungspflicht gilt 

nicht im Falle der Vermietung von Ruder- oder Segelfahrzeugen oder von Motorfahrzeugen mit elek­

trischem Maschinenantrieb (§ 101 Abs. 1 Z 6). 

(9) (Verfassungsbestimmung) Gegenüber der Befugnis der Behörde, Auskunft gemäß Abs. 8 zu ver­

langen, treten Rechte auf Auskunftsverweigerung zurück. 

(10) Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der Schiffahrt und von Personen 

sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung an Bord und an Landungsplätzen Vorschriften über den 

Schiffahrtsbetrieb zu erlassen, insbesondere über 

1. die Pflichten des Schiffsführers und der weiteren Besatzungsmitglieder; 

2. die Pflichten der Fahrgäste und der sonstigen Personen an Bord sowie das Verhalten an Bord 

und an Landungsplätzen; 

3. Vorkehrungen gegen Unfälle an Bord, beim Ein- und Aussteigen von Personen und beim Um­

schlag von Gütem; 
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4. die Bestimmung des Schiffsführers für den Fall, daß mehrere Fahrzeuge oder Schwimmkörper 

gemeinsam in einem Verband fahren; 

5. den Nachweis der sicheren Bauart und der Mindestausrüstung von Fahrzeugen und Schwimm­

körpem sowie über deren zulassige Belastung; 

6. die Altersgrenzen zur Führung von Fahrzeugen und Schwimmkörpern, sofern sie im Teil G nicht 

bestimmt sind. 

Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen Beeinträchtigung der 

geistigen oder körperlichen Eignung, insbesondere durch Alkohol 

§ 6. (1) Als zur Führung eines Fahrzeuges, Schwimmkörpers oder Verbandes geistig und 

körperlich geeignet (§ 5 Abs. 2) gilt insbesondere nicht, wer sich in einem durch Alkohol oder 

sonstige Rauschmittel oder infolge eines außergewöhnlichen Erregungs- oder Ennüdungszu­

standes beeinträchtigten Zustand befindet. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 gll (0,8 

Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mgll oder darüber gilt der 

Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt. 

(2) Besonders geschulte, von der Behörde hiezu ennächtigte Organe gemäß § 38 Abs. 2 sind 

berechtigt, Personen, die sich offenbar in einem durch Alkohol oder sonstige Rauschmittel oder in­

folge eines außergewöhnlichen Erregungs- oder Ennüdungszustandes beeinträchtigten Zustand 

befinden, an der Führung oder Inbetriebnahme eines Fahrzeuges, Schwimmkörpers oder Ver­

bandes zu hindern; sie sind weiters berechtigt, solche Personen sowie Personen, die verdächtig 

sind, in einem durch Alkohol oder sonstige Rauschmittel oder infolge eines außergewöhnlichen 

Erregungs- oder Ennüdungszustandes beeinträchtigten Zustand eine Havarie verursacht zu haben, 
1. auf Alkoholgehalt der Atemluft zu untersuchen oder 

2. einem Arzt des öffentlichen Sanitätsdienstes zur Durchführung einer Untersuchung 

hinsichtlich einer Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Eignung vorzu­

führen, wenn 

a) eine Untersuchung gemäß Z 1 aus in der Person des Probanden gelegenen 

Gründen nicht möglich war oder 

b) eine Untersuchung gemäß Z 1 keinen den gesetzlichen Grenzwert gemäß Abs. 1 

übersteigenden Grenzwert ergeben hat oder 

c) eine Beeinträchtigung offensichtlich nicht wegen Alkoholisierung gegeben ist. 

(3) Die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt (Abs. 2 Z 1 ) ist mit einem Gerät vorzu­

nehmen, das den Alkoholgehalt der Atemluft mißt und entsprechend anzeigt (Alkomat). 

(4) Wer zu einer Untersuchung der Atemluft aufgefordert wird (Abs. 2 Z 1) oder einem Arzt 

des öffentlichen Sanitätsdienstes zur Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträchtigung der 

geistigen oder körperlichen Eignung vorgeführt worden ist (Abs. 2 Z 2), hat sich dieser Unter­

suchung zu unterziehen. 

(5) Ärzte des öffentlichen Sanitätsdienstes sind verpflichtet, auf Ersuchen der Organe ge­

mäß § 38 Abs. 2 Untersuchungen gemäß Abs. 2 Z 2 durchzuführen und ein ärztliches Gutachten 

über eine allfällige Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Eignung zu erstatten. Auf Ver-
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langen oder mit Zustimmung des Probanden kann diese Untersuchung auch eine Blutabnahme zur 

Bestimmung des Blutalkoholgehaltes umfassen. Die Kosten einer Untersuchung gemäß Abs. 2 Z 

2 sind vom Untersuchten zu tragen, wenn dabei eine Beeinträchtigung der geistigen oder körper­

lichen Eignung festgestellt wurde. 

(6) Hinsichtlich der Art der Schulung der Organe gemäß § 38 Abs. 2 sowie der für eine 

Untersuchung der Atemluft geeigneten Geräte gelten die Vorschriften der Verordnung des Bundes­

ministers für Inneres über die zur Atemalkoholuntersuchung geeigneten Geräte und die zu deren 

Handhabung zu ermächtigenden Organe der Straßenaufsicht (Alkomatverordnung), BGBI.Nr. 

789/1994. 

Allgemeine Sorgfaltspflicht 

§ 7. (1) Schiffsführer haben alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, welche die Rücksicht auf die 

Sicherheit der Schiffahrt und von Personen sowie die berufliche Übung gebieten, um folgendes zu ver­

meiden: 

1. Gefährdungen von Menschen; 

2. Beschädigungen von anderen Fahrzeugen oder Schwimmkörpem, von Ufem, Bauten oder An­

lagen jeder Art im Gewässer oder am Ufer; 

3. Behinderungen der Schiffahrt oder der Berufsfischerei; 

4. Verunreinigungen der Gewässer. 

(2) Dies gilt auch für Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind. 

Verhalten unter besonderen Umständen 

§ 8. Zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr müssen die Schiffsführer unter Bedacht­

nah me auf die Sicherheit von Personen alle Maßnahmen treffen, die die Umstände gebieten, auch wenn 

sie dadurch gezwungen sind, von den auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen abzuweichen. 

Urkunden 

§ 9. Im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt und von Personen sowie zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung der Schiffahrt müssen die Fahrzeuge mit Schiffsurkunden und soweit erforderlich mit Fracht­

papieren sowie die für die Führung und den Betrieb der Fahrzeuge verantwortlichen Personen mit ent­

sprechenden Ausweisen versehen sein. Sofem die Ausstellung solcher Urkunden nicht in anderen Vor­

schriften geregelt ist, sind durch Verordnung deren Art, Form und Inhalt sowie Art und Weise der Aus­

stellung unter Berücksichtigung zwischenstaatlicher Vereinbarungen festzulegen; für den Schiffsverkehr im 

Inland sind Erleichterungen hinsichtlich des Mitführens der Urkunden zuzulassen, soweit es die Sicherheit 

der Schiffahrt und von Personen sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung der Schiffahrt erlauben. 
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Schifferausweise 

§ 10. (1) Den Besatzungsmitgliedern von im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzten Fahr­

zeugen österreichischer Schiffahrtsunternehmen oder im grenzüberschreitenden Werkverkehr eingesetzten 

Fahrzeugen und den sonst an Bord dieser Fahrzeuge beschäftigten Personen sowie deren mitreisenden 

Familienmitgliedern sind unter Berücksichtigung zwischenstaatlicher Vereinbarungen auf Antrag des 

SChiffahrtsunternehmens oder Werkverkehr betreibenden Unternehmens Ausweise (Schifferausweise) 

auszustellen. Die Ausweise müssen Angaben über die Person, deren Staatsangehörigkeit und über das 

Beschäftigungsverhältnis, ein Lichtbild und die Unterschrift des Inhabers enthalten. 

(2) Der Schifferausweis eines österreichischen Staatsbürgers ist der Gültigkeitsdauer seines 

Reisepasses oder Paßersatzes entsprechend zu befristen. 

(3) Der Schifferausweis eines Fremden ist entsprechend der Dauer der Aufenthaltsberechtigung, 

längstens jedoch mit fünf Jahren zu befristen; innerhalb dieser Frist ist eine zweimalige Verlängerung 

zulässig. 

(4) Ein von einer ausländischen Behörde ausgestellter Schifferausweis ist einem österreichischen 

Schifferausweis auf Grund zwischenstaatlicher Abkommen oder nach Maßgabe der Gegenseitigkeit gleich­

zuhalten. 

(5) Die Ausstellung der Schifferausweise erfolgt durch die Wirtschaftskammer Österreich, Fachver­

band der Schiffahrtsunternehmungen. Form, Inhalt und Ausstellung der Ausweise sind durch Verordnung 

zu regeln. 

Kennzeichnung 

§ 11. Fahrzeuge müssen mit einer Kennzeichnung versehen sein, die ihre Identifizierung und die 

Feststellung ihres Tiefganges, der zulässigen Belastung sowie des Verfügungsberechtigten ermöglicht; Art, 

Form und Anbringung sind durch Verordnung festzulegen. Für Kleinfahrzeuge sind Erleichterungen zuzu­

lassen, soweit dadurch der Zweck der Kennzeichnung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

Transport gefährlicher Güter 

§ 12. (1) Der Transport gefährlicher Güter mit Fahrzeugen ist unter Bedachtnahme auf die 

Sicherheit der Schiffahrt und von Personen, die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie auf 

von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien durch Verordnung zu regeln. Durch 

diese Verordnung können insbesondere Bestimmungen erlassen werden über 

1. die Einteilung und Bezeichnung der Güter nach der Art der Gefahr, die sie verursachen 

können; 
2. Verbote betreffend den Transport gefährlicher Güter auf Binnengewässern; dieses Ver­

bot kann sich auf bestimmte gefährliche Güter oder bestimmte Gewässer oder Ge­

wässerteile beziehen; 

3. zulässige Lademengen; 
4. die Art der Verpackung und der Transportbehälter sowie deren Kennzeichnung; 
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5. im Schiffahrtsbetrieb einzuhaltende Sicherheitsmaßnahmen sowie die Behandlung der 

Güter an Bord; 

6. Sicherheitsmaßnahmen für den Umschlag; 

7. technische Anforderungen an die Fahrzeuge sowie deren Ausrüstung und Einrichtung; 

8. die Kennzeichnung von Fahrzeugen, die mit gefähr1ichen Gütern beladen sind oder be­

laden waren und noch nicht entgast oder gereinigt sind; 

9. die besonderen Pflichten der am Transport gefähr1icher Güter Beteiligten, insbesondere 

des Verfügungsberechtigten, des Absenders, des Schiffsführers, der weiteren Be­

satzungsmitglieder und sonstiger Personen an Bord; 

10. die Verpflichtung zur Meldung sicherheitsrelevanter Daten an die Behörde, insbe­

sondere hinsichtlich der Identifizierung des Fahrzeuges sowie der beförderten gefähr­

lichen Güter, der Personen an Bord sowie der Fahrtstrecke. 

(2) Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 ist die Behörde be­
rechtigt, Proben der beförderten gefähr1ichen Güter zu entnehmen; die am Transport Beteiligten 

haben den Organen der Behörde die Probenentnahme zu ermöglichen. 

(3) Sofern es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist, kann 

die Behörde zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 hiefür geeignete Ein­

richtungen der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge heranziehen; in diesem Fall gelten Organe der 

Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge als Organe der Behörde gemäß Abs. 2. 

(4) In der Verordnung gemäß Abs. 1 kann die Begleitung eines Transportes gefährlicher Güter 

durch Organe gemäß § 38 Abs. 2, erforderlichenfalls mit deren Fahrzeugen, vorgeschrieben werden; für 

diese Transportbegleitung sind Überwachungsgebühren (Überwachungsgebührengesetz, BGBI.Nr. 

214/1964) zu entrichten. 

Ausnahmebestimmungen 

§ 13 (1) In den auf Grund dieses Teiles zu erlassenden Verordnungen über die Beförderung von 

Fahrgästen, die Ordnung an Bord von Fahrzeugen (§ 5), die Urkunden (§ 9), die Kennzeichnung der Fahr­

zeuge (§ 11) und den Transport gefährlicher Güter (§ 12) können ausländische Fahrzeuge, die öster­

reichische Gewässer befahren, von der Einhaltung einzelner Bestimmungen befreit werden, sofern durch 

die Anwendung der entsprechenden Vorschriften des Heimatstaates der Fahrzeuge etwa die gleiche 

Sicherheit für die Schiffahrt und für Personen sowie die Ordnung der Schiffahrt gewährleistet sind. 

(2) In den in Abs. 1 genannten Verordnungen kann unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der 

Schiffahrt und von Personen sowie die Ordnung der Schiffahrt vorgeschrieben werden, daß sie für öster­

reichische Fahrzeuge, auch wenn sie ausländische Gewässer befahren, soweit gelten, als ausländische 

Vorschriften nicht entgegenstehen. 
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(3) Soweit es zur Durchführung von Untersuchungen und zur Erprobung technischer Ent­

wicklungen auf dem Gebiet der Schiffahrt erforderlich ist, ist durch Verordnung eine Befreiung der zu unter­

suchenden oder zu erprobenden Fahrzeuge von einzelnen Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles er­

lassenen Verordnungen durch die Behörde vorzusehen, wenn dadurch die Sicherheit der Schiffahrt und 

von Personen, die Ordnung der Schiffahrt sowie die Wassergüte nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Soweit es zur Durchführung von Wasserbauarbeiten erforderlich ist, sind durch Verordnung die 

Fahrzeuge der Wasserbauverwaltung von einzelnen Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles zu er­

lassenden Verordnungen sowie von der Verpflichtung zu befreien, für die von ihr durchzuführenden 

Sondertransporte um eine Erlaubnis einzukommen, wenn dadurch die Sicherheit der Schiffahrt und von 

Personen sowie die Wassergüte nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Schiffahrtspolizeiorgane sowie Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Zol/wache 

sind bei Gefahr im Verzug in Wahmehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben an die Bestimmungen dieses 

Teiles und die auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen nicht gebunden; sie haben jedoch auf die 

Sicherheit der Schiffahrt und von Personen zu achten und jede Beeinträchtigung der Wassergüte zu ver­

meiden. 

(6) Für Angehörige bzw. Fahrzeuge des Bundesheeres und der Heeresverwaltung gelten folgende 

Ausnahmebestimmungen, sofem die Sicherheit der Schiffahrt und von Personen, die Ordnung der 

Schiffahrt sowie die Wassergüte nicht beeinträchtigt werden: 

1. Dieser Teil und die auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen gelten für Angehörige 

des Bundesheeres und der Heeresverwaltung bei einem Einsatz des Bundesheeres gemäß § 

2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 1990, BGBI.Nr. 305, nur soweit, als dadurch der Ein­

satz nicht behindert wird; 

2. Z 1 gilt auch für einsatzähnliche Übungen des Bundesheeres, sofem die Flüssigkeit des Ver­

kehrs der gewerbsmäßigen Schiffahrt nicht beeinträchtigt wird; 

3. die §§ 5, 11, 12 und 19 sowie die auf Grund derer erlassenen Verordnungen gelten nicht für 

Angehörige und Fahrzeuge des Bundesheeres und der Heeresverwaltung; 

4. die Vorschriften über die Tag- und Nachtbezeichnung gelten darüber hinaus nicht für Fahr­

zeuge, die für den militärischen Einsatz besonders gebaut und ausgerüstet sind. 

Reinhaltung der Gewässer 

§ 14. Durch Verordnung sind Maßnahmen vorzuschreiben, durch die eine Verschmutzung der Ge­

wässer, insbesondere durch das Einbringen von wassergefährdenden Stoffen (§ 31 a. des Wasser­

rechtsgesetzes 1959), oder eine sonstige Beeinträchtigung der Wassergüte durch Fahrzeuge oder 

Schwimmkörper und deren Betrieb, einschließlich des Umschlages von Gütem, soweit wie möglich ver­

mieden wird. 

Wasserstraßen 

§ 15. (1) Wasserstraßen sind die Donau (entfällt:(einschließlich Wiener Donaukanal)), die 

March, die Enns und die Traun, mit al/en ihren Armen, Seitenkanälen, Häfen und Verzweigungen, ausge­

nommen die in der Anlage 2 angeführten Gewässerteile. 
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(2) Die für Wasserstraßen geltenden Anforderungen hinsichtlich der Schiffahrt (§ 2 Z 17), insbe­

sondere die Fahrwasserabmessungen, sind unter Bedachtnahme auf zwischenstaatliche Vereinbarungen 

durch Verordnung festzulegen. 

111. Abschnitt 

Regelung und Sicherung der Schiffahrt 

Verkehrsregelung 

§ 16. (1) Durch Verordnung sind der Verkehr und der Betrieb von Fahrzeugen und Schwimm­

körpern unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Wasserbaues und auf zwischenstaatliche Verein­

barungen zu regeln, soweit es folgende Gründe erfordern: 

1. die Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen; 

2. auf Wasserstraßen darüber hinaus die Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen 

Schiffahrt, die Ordnung an Bord sowie die Ordnung beim Stilliegen der Fahrzeuge; 

3. der Schutz von Personen vor Lärmbelästigungen; 

4. der Schutz der Luft oder der Gewässer vor Verunreinigungen; 

5. der Schutz von Ufern und Anlagen sowie von Regulierungs- und Schutzbauten; 

6. die Durchführung von Regulierungsarbeiten oder von wasserrechtlich bewilligten bzw. wasser­

wirtschaftiich erforderlichen Arbeiten; 

7. die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs auf ufernahen Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

8. ein Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1990 oder die Vorbe­

reitung dieses Einsatzes sowie einsatzähnliche Übungen; 

9. der Einsatz von Organen der Schiffahrtspolizei und der Sicherheitsbehörden zur Erfüllung der 

ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben; 

10. die Ausübung der Zollaufsicht auf Grenzgewässern und nach zollrechtlichen Bestimmungen zu 

Zollstraßen erklärten Wasserstraßen; 

11. auf Teilen von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanäle oder Verzweigungen sind, sowie auf 

anderen Gewässern als Wasserstraßen die Wahrung der Interessen der Jagd, der Fischerei, 

des Naturschutzes oder des Fremdenverkehrs. 

(2) Durch die Verordnung gemäß Abs. 1 sind Bestimmungen zu er1assen 

1. über das Verhalten der Fahrzeuge oder Schwimmkörper im Verkehr, beim Stilliegen, beim Um­

schlag, in Notfällen, bei ungünstiger Witterung und Hochwasser sowie über die hiebei zu ver­

wendenden Zeichen (zB Tag- und Nachtbezeichnung) und Signalmittel; 

2. über das Verhalten schwimmender Geräte bei der Arbeit; 

3. durch die einzelnen nach Bauart, Ladung, Antrieb, Verwendung oder Maßen bestimmbaren 

Arten von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern oder den einer bestimmten Art der Schiffahrt 

dienenden Fahrzeugen die Benützung bestimmter Gewässer, Gewässerteile oder Schiffahrts­

anlagen vorgeschrieben, untersagt, eingeschränkt oder vorbehalten oder im Verkehr ein Vor­

rang eingeräumt wird; 

4. über die Bezeichnung von öffentlichen Häfen und Privathäfen, öffentlichen Länden und Privat­

länden sowie von sonstigen Landungsplätzen; 

5. über zeitliche Beschränkungen beim Stilliegen; 

6. über die Art der Ausübung bestimmter Wassersportarten; 
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7. über die Benützung der Gewässer oder ihrer Ufer durch andere Personen als Schiffahrt­

treibende, unbeschadet bestehender wasserrechtlicher Bewilligungen. 

(3) Wenn durch eine Verordnung gemäß Abs. 2 Z 7 Interessen der Jagd oder Fischerei berührt 

werden, so ist sie vor ihrer Erlassung der örtlich zuständigen Landesregierung unter Einräumung einer an­

gemessenen Frist zur Stellungnahme zu übermitteln. Werden sonstige Benützer der Gewässer oder ihrer 

Ufer durch eine solche Verordnung in einem Recht beeinträchtigt und erwächst ihnen daraus ein ver­

mögensrechtlicher Nachteil, so sind die Bestimmungen des § 28 Abs. 3 anzuwenden. 

Verkehrsbeschränkungen 

§ 17. (1) Auf Wasserstraßen kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1 bis 6 sowie 10 

und 11 durch Verordnung die Ausübung der Sportschiffahrt im erforderlichen Ausmaß verboten werden; 

dieses Verbot kann sich auf das ganze Gebiet oder auf einzelne Teile einer Wasserstraße, auf bestimmte 

oder unbestimmte Zeit sowie auf bestimmte Arten von Fahrzeugen oder Schwimmkörpem erstrecken. 

(2) (Entfällt: Auf Teilen von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanäle oder Verzweigungen 

sind, sowie) Auf anderen Gewässern als Wasserstraßen kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 

1 Z 1 (entfällt: Z 2), 3 bis 6 sowie 10 und 11 durch Verordnung 

1. die Ausübung der Schiffahrt im erforderlichen Ausmaß verboten oder auf eine bestimmte Anzahl 

von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern eingeschränkt werden; dieses Verbot bzw. diese Ein­

schränkung kann sich auf das ganze Gewässer oder bestimmte Gewässerteile, auf bestimmte 

oder unbestimmte Zeit, auf bestimmte Arten von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern, auf die Be­

förderung bestimmter gefährlicher Güter und auf einzelne Arten der Schiffahrt, wie die gewerbs­

mäßige Schiffahrt, die Sportschiffahrt oder die der Ausübung der Jagd oder der Fischerei dienende 

Schiffahrt, erstrecken; 

2. das Einsetzen oder Herausnehmen von Rafts auf bestimmte Uferabschnitte von Flüssen 

mit hoher StrOmungsgeschwindigkeit (Wildwasser) beschränkt werden. 

(3) Zum Schutz der Ufer oder der diesen vorgelagerten Beständen von Wasserpflanzen kann durch 

Verordnung der Verkehr bestimmter Arten von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern in einem bestimmten 

Abstand vom Ufer oder von den diesem vorgelagerten Beständen von Wasserpflanzen eingeschränkt 

werden (Uferzonen). 

(4) Zur Vermeidung einer Gefährdung von Personen oder Sachen können durch Verordnung bestimmte 

Gewässerteile der Ausübung bestimmter Arten des Wassersportes mit Verwendung von Fahrzeugen oder 

Schwimmkörpern vorbehalten werden (Sportzonen, wie zB Start- und Landegassen). Diese An­

ordnungen können ohne Begrenzung der Dauer oder für bestimmte Zeiträume getroffen werden. In der­

artige Gewässerteile dürfen, ausgenommen in Notfällen, nur Fahrzeuge oder Schwimmkörper einfahren, 

die dem Wassersport dienen, dem sie vorbehalten sind, ferner Fahrzeuge im Linienverkehr sowie die im 

Einsatz befindlichen Fahrzeuge des Bundesheeres, der Bundesgendarmerie, der Bundespolizei, der Zoll­

wache, der Wasserbauverwaltung sowie des Rettungs- und Feuerlöschdienstes. Das Baden in Sportzonen 

ist verboten. 
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Veranstaltungen 

§ 18. (1) Durch Verordnung kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1 bis 6 sowie 11 die 

Abhaltung von Veranstaltungen an und auf Wasserstraßen, insbesondere solcher, die zu einer An­

sammlung von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern führen können (Wassersportveranstaltungen, Wasser­

feste und ähnliches), einschließlich Proben und Übungen an eine behördliche Bewilligung unter Vo­

rschreibung entsprechender Auflagen gebunden werden. 

(2) Auf Teilen von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanäle oder Verzweigungen sind, sowie auf 

anderen Gewässern als Wasserstraßen kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1 bis 6 sowie 

11 durch Verordnung die Abhaltung von im Abs. 1 bezeichneten Veranstaltungen gleichfalls an eine be­

hördliche Bewilligung unter Vorschreibung entsprechender Auflagen gebunden werden. 

(3) Im Zusammenhang mit der Bewilligung von Veranstaltungen gemäß Abs. 1 und 2 kann durch Ver­

ordnung festgelegt werden, daß die Behörde im Einzelfall Ausnahmen von einzelnen Verkehrsvorschriften 

zu gestatten hat, sofern der VeranstaltungszweCk auf andere Weise nicht erreicht werden kann. 

(4) Für eine schiffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der Sicherheit der Schiffahrt oder 

von Personen im Zusammenhang mit der Abhaltung von Veranstaltungen erforderlich ist, sind Über­

wachungsgebühren zu entrichten. 

Sondertransporte 

§ 19. (1) Die Fortbewegung von Fahrzeugen ungewöhnlicher Art oder unter Einsatz außergewöhnlicher 

Mittel sowie von Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen bedarf auf Wasserstraßen einer Erlaubnis 

der Behörde. Diese ist bei Erfüllung der im § 16 Abs. 1 Z 1 bis 7 angeführten Erfordernisse, allenfalls unter 

Vorschreibung entsprechender Auflagen, zu erteilen. 

(2) Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der Schiffahrt und von Personen 

Mindestanforderungen für die Durchführung von Sondertransporten festzulegen. 

(3) Für eine schiffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der Sicherheit der Schiffahrt oder 

von Personen im Zusammenhang mit einem Sondertransport erforderlich ist, sind Überwachungsgebühren 

zu entrichten. 

Bevorrechtigte Fahrzeuge 

§ 20. (1) Auf Wasserstraßen ist Fahrzeugen, die zur Rettung und Hilfeleistung bestimmt sind, sowie 

solchen, deren ungehinderte Fahrt aus Gründen der Sicherheit oder wegen eines dringenden Verkehrsbe­

dürfnisses im öffentlichen Interesse liegt, durch Verordnung oder, soweit solche Fahrzeuge nach der Art 

ihrer Verwendung nicht allgemein bestimmt werden können, im Einzelfall durch die Behörde ein Vorrecht 

bei der Durchfahrt durch Stellen, an denen eine bestimmte Reihenfolge gilt, zuzuerkennen. 

(2) Durch Verordnung ist festzulegen, welche Zeichen die im Einzelfall bevorrechtigten Fahrzeuge zu 

führen haben. 
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Schutzbedürftige Fahrzeuge 

§ 21. (1) Auf Wasserstraßen ist Fahrzeugen, die wegen ihres Zustandes oder wegen ihrer Verwendung 

eines besonderen Schutzes vor der schadlichen Wirkung von Wellenschlag und Sog vorbeifahrender Fahr­

zeuge oder Schwimmkörper bedürfen, im Einzelfall durch die Behörde die Erlaubnis zum Führen ent­

sprechender Zeichen zu erteilen. 

(2) Durch Verordnung ist festzulegen, welche Zeichen diese schutzbedürftigen Fahrzeuge zu führen 

haben und welche Maßnahmen die Schiffsführer vorbeifahrender Fahrzeuge oder Schwimmkörper zu 

treffen haben. 

Verordnungen, die durch Schiffahrtszeichen kundgemacht werden 

§22. (1) Die in den §§ 16 und 17 bezeichneten Verordnungen sind, sofem sich aus den folgenden Be­

stimmungen nichts anderes ergibt, durch die Anbringung von Schiffahrtszeichen kundzumachen; sie treten 

mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit ihrer Entfemung außer Kraft. Der Zeitpunkt der An­

bringung und der Entfemung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

(2) Im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbesondere bei Elementarereignissen, bei Unfällen und bei 

dringenden Arbeiten in den Gewässem oder an ihren Ufem sind hinsichtlich der Wasserstraßen, ausge­

nommen in die Landesvollziehung fallende, die Schiffahrtspolizeiorgane, in Fällen, in denen es wegen 

wasserbaulicher Belange erforderlich ist, auch gemäß § 38 Abs. 7 betraute Bedienstete der Bundes­

wasserstraßenverwaltung, hinsichtlich des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzge­

wässer die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, hinsichtlich der anderen Gewässer die Bezirksver­

waltungsbehörden ermächtigt, die im § 16 bezeichneten Maßnahmen vorübergehend anzuordnen und 

durch Anbringung oder Entfernung entsprechender Schiffahrtszeichen kundzumachen. Die Behörde ist 

hievon unter Angabe des Zeitpunktes der Anbringung und der Entfemung unverzüglich zu verständigen. 

(3) Im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 1990 
oder eines Einsatzes von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 13 Abs. 5 haben die 

Schiffahrtspolizeiorgane die in Abs. 2 genannten Maßnahmen auf Ersuchen des zuständigen Militär­

kommandos oder der zuständigen Sicherheitsbehörde zu treffen. 

Verordnungen, die nicht durch Schiffahrtszeichen kundgemacht werden 

§ 23. (1) Läßt sich der Inhalt von Verordnungen durch Schiffahrtszeichen nicht ausdrücken, so sind 

Verordnungen des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst im Bundesgesetzblatt, Ver­

ordnungen eines Landeshauptmannes im jeweiligen Landesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Verordnungen gemäß §§ 12 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Z 1 bis 4 können abweichend von den Be­

stimmungen des Abs. 1 von der Behörde durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht werden, sofem 

die Geltungsdauer der Verordnung weniger als ein Jahr beträgt und der Verordnungsinhalt sich durch 

Schiffahrtszeichen nicht ausdrücken läßt. Solche Verordnungen treten, sofem darin kein späterer Zeitpunkt 

bestimmt ist, zwei Wochen nach dem Tag des Anschlages in Kraft; dieser Tag ist auf dem Anschlag zu 

vermerken. Der Anschlag muß, sofem die Geltungsdauer der Verordnung nicht früher endet, zwei Wochen 
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ab Inkrafttreten der Verordnung an der Amtstafel belassen werden. Die Verordnung ist, wenn sie sich auf 

Wasserstraßen bezieht, überdies durch Anschlag an den Amtstafeln der Strom-, Schleusen- und Hafenauf­

sichten während der gleichen Zeit kundzumachen. Die Wirtschaftskammer Österreich ist. zu benach­

richtigen. In den Fällen des § 16 Abs. 2 Z 7 ist die Verordnung auch der betroffenen Ufergemeinde zur 

ortsüblichen Verlautbarung bekanntzugeben. Bezieht sich die Verordnung auf andere Gewässer als 

Wasserstraßen, so ist sie durch Anschlag an den Amtstafeln der betroffenen Ufergemeinden kundzu­

machen; die örtlich zuständige Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist zu benachrichtigen. Die 

Dienststellen der im § 38 Abs. 2 Z 2 genannten Organe sind gleichfalls zu verständigen. 

(3) Muß eine Verordnung gemäß Abs. 2 im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbesondere bei Elementar­

ereignissen, Unfällen, dringenden Arbeiten in den Gewässem oder an ihren Ufem, wegen eines Einsatzes 

des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 1990 oder eines Einsatzes von 

Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 13 Abs. 5, ausnahmsweise früher als zwei Wochen 

nach ihrer Kundmachung in Kraft treten, so ist darauf in der Verordnung ausdrücklich hinzuweisen und auf 

Wasserstraßen ihr Inhalt den Schiffsführem vor der Befahrung des Teiles der Wasserstraße, auf den sich 

die Verordnung bezieht, durch Aushändigung eines schriftlichen Fahrbefehles bekanntzugeben. 

(4) Der Fahrbefehl, der den Inhalt der Verordnung in gedrängter Form zu enthalten hat, ist von den 

Schiffahrtspolizeiorganen und im Falle einer Betrauung gemäß § 38 Abs. 7 auch von den Organen der Zoll­

wache an Plätzen, an denen Fahrzeuge üblicherweise anhalten müssen (zB Schleusen, Abfertigungs­

steIlen für Grenzkontrollen), während der ersten zwei Wochen der Geltungsdauer der Verordnung gegen 

Übemahmsbestätigung auszuhändigen. 

Empfehlungen und Hinweise 

§ 24. (1) Auf Wasserstraßen hat die Behörde unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1 oder 2 

Empfehlungen hinsichtlich des Verhaltens der Fahrzeuge im Verkehr und beim Stilliegen sowie Hinweise 

auf die Beschaffenheit oder die Lage der Fahrrinne, der Landungsplätze oder Häfen, auf Gefahren oder 

sonstige verkehrswichtige Umstände zu geben. Diese Empfehlungen und Hinweise sind durch Schiffahrts­

zeichen, allenfalls mit Zusatzzeichen, oder, wenn sie sich durch Schiffahrtszeichen nicht ausdrücken 

lassen, durch "Nachricht für die Schiffahrttreibenden" (Abs. 2) zu geben. Auf anderen Gewässem als 

Wasserstraßen hat die Behörde solche Empfehlungen und Hinweise nur durch Schiffahrtszeichen und nur 

dann zu geben, wenn es aus Gründen der Sicherheit der Schiffahrt dringend geboten ist. 

(2) Die "Nachricht für die Schiffahrttreibenden" ist durch Anschlag an den Amtstafeln der Strom-, 

Schleusen- und Hafenaufsichten zu verlautbaren; die Wirtschaftskammer Österreich ist zu benachrichtigen. 

Der Anschlag muß für die Geltungsdauer der Empfehlung oder des Hinweises, jedoch nicht länger als zwei 

Wochen, an der Amtstafel belassen werden. Der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung und der Entfemung 

ist auf dem Anschlag zu vermerken. Die Gültigkeit der in der "Nachricht für die Schiffahrttreibenden" ent­

haltenen Empfehlungen und Hinweise beginnt, sofem darin kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, zwei 

Wochen nach dem Tag des Anschlages. Sofern es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und 

Einfachheit gelegen ist, ist die "Nachricht für die Schiffahrttreibenden" mittels eines EDV-ge­

stützten Schiffahrts-Informationssystems den Schiffahrttreibenden gegen Entgelt zugänglich zu 

machen. 
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(3) In dringenden Fällen ist die "Nachricht für die Schiffahrttreibenden" den Schiffsführem auszu­

händigen. 

(4) Die Schiffsführer haben die Hinweise und Empfehlungen gemäß Abs. 1 im Rahmen der allgemeinen 

Sorgfaltspflicht (§ 7) zu berücksichtigen: 

Schiffahrtszeichen 

§ 25. (1) Schiffahrtszeichen können insbesondere als Tafelzeichen, Lichtzeichen, Flaggen, Signalkörper 

oder schwimmende Zeichen ausgestaltet sein. Sie sind in Art und Größe so anzubringen, daß sie von den 

Schiffsführem rechtzeitig erkannt werden können. An den Ufem als Schiffahrtszeichen aufgestellte Licht­

zeichen sind so abzuschirmen, daß sie den Verkehr auf Haupt- und Nebenbahnen (Eisenbahngesetz 1957, 

BGBI.Nr. 60) und auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nicht wesentlich beeinträchtigen. 

(2) An den Schiffahrtszeichen können durch Zusatzzeichen weitere Angaben gemacht werden, die das 

Schiffahrtszeichen erläutem, erweitem oder einschränken. Die Zusatzzeichen sind Bestandteile der 

Schiffahrtszeichen und dürfen nicht verwendet werden, wenn ihre Bedeutung durch ein anderes 

Schiffahrtszeichen ausgedrückt werden kann. 

(3) Durch Verordnung sind Form, Aussehen, Anbringung, Aufstellung und Bedeutung der Schiffahrts­

zeichen und der Zusatzzeichen unter Beachtung zwischenstaatlicher Vereinbarungen zu regeln. 

Verpflichtung zur Errichtung und Tragung der Kosten von Schiffahrtszeichen 

§ 26. (1) Auf Wasserstraßen müssen Brücken, Schleusen, Wehre, Leitungen, die das Gewässer über­

queren oder in dieses hineinragen, und Seilfähren durch entsprechende Schiffahrtszeichen bezeichnet 

werden. Ebenso sind Länden und Häfen zu bezeichnen, ausgenommen Privatländen und Privathäfen, die 

lediglich dem Sport dienen. 

(2) Auf anderen Gewässem als Wasserstraßen besteht die Pflicht zur Anbringung von Schiffahrts­

zeichen gemäß Abs. 1 nur dann, wenn dies aus Gründen der Sicherheit der Schiffahrt und von Personen 

geboten ist. 

(3) Die Kosten der Errichtung, der Erhaltung, des Betriebes, der Änderung und der Entfemung von 

Schiffahrtszeichen, die der Bezeichnung oder dem Betrieb von Brücken, Schleusen, Wehren, Leitungen, 

Seilfähren, Häfen oder Länden dienen, sind vom Inhaber der schiffahrtsrechtlichen oder wasserrechtlichen 

Bewilligung zu tragen. 

(4) Die Kosten der Errichtung, der Erhaltung, des Betriebes, der Änderung und der Entfemung von 

Schiffahrtszeichen, die aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Schiffahrt oder der Flüssigkeit des 

Verkehrs 

1. wegen oder im Interesse einzelner natürticher Personen, Personengesellschaften oder 

juristischer Personen angebracht werden müssen, sind von diesen zu tragen; 

2. wegen Arbeiten in den Gewässem oder an ihren Ufem angebracht werden müssen, sind von dem 

zu tragen, auf dessen Auftrag und Rechnung die Arbeiten vorgenommen werden; 
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3. wegen der Abhaltung von Veranstaltungen angebracht werden müssen, sind vom Veranstalter zu 

tragen. 

Schutz der Schiffahrtszeichen 

§ 27. (1) Die Beschädigung, unbefugte Anbringung, Entfernung oder Verdeckung von Schiffahrts­

zeichen, die Veränderung ihrer Lage oder Bedeutung sowie die Anbringung von Beschriftungen, bild lichen 

Darstellungen und dergleichen sind verboten. 

(2) Durch Verordnung können weitere Bestimmungen zum Schutz der Schiffahrtszeichen vor Be­

schädigung, insbesondere durch den Betrieb von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern, sowie über die Ver­

pflichtung der Schiffsführer zur Meldung von Schäden oder Veränderungen an Schiffahrtszeichen oder an 

Signalanlagen für die Schiffahrt erlassen werden. 

IV. Abschnitt 

Beeinträchtigungen der Schiffahrt, Notfälle und Havarien 

Vermeidung von Verkehrsbeeinträchtigungen 

§ 28. (1) Auf den in der Nähe von Wasserstraßen befindlichen Grundstücken dürfen bewegliche und 

unbewegliche Sachen nicht so gelegen sein, angebracht, aufgestellt oder gelagert werden, daß die Sicher­

heit der Schiffahrt oder von Personen, die Ordnung der Schiffahrt oder die Durchführung von Wasser­

bauten beeinträchtigt werden. Eine derartige Beeinträchtigung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 

diese Sachen Fahrzeuge blenden, die Sicht auf Schiffahrtszeichen behindern, ihre Wirkung herabmindern, 

mit ihnen verwechselt werden oder bei höheren Wasserständen in die Wasserstraße abgetrieben werden 

können. 

(2) Im Falle einer Beeinträchtigung der Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen, der Ordnung der 

Schiffahrt oder der Durchführung von Wasserbauten durch bewegliche oder unbewegliche Sachen (Abs. 

1) hat die Behörde den über die Sachen Verfügungsberechtigten zu verpflichten, deren Lage oder Be­

schaffenheit so zu ändern, daß keine weitere Beeinträchtigung besteht oder, wenn eine solche Änderung 

nicht ausreicht, die Sache zu beseitigen. 

(3) Erwächst durch eine Pflicht nach Abs. 2 jemandem ein vermögensrechtlicher Nachteil, so ist er da­

für zu entschädigen. Als Entschädigung wird nur der gemeine Wert (§ 305 ABGB) vergütet. Ent­

schädigungsansprüche sind bei der Behörde geltend zu machen. Kommt über die Höhe der Entschädigung 

innerhalb von sechs Monaten keine Einigung zustande, so hat auf Antrag des VerpfliChteten das Bezirks­

gericht, in dessen Sprengel die betroffene Sache liegt, über die Entschädigung im Verfahren außer Streit­

sachen zu entscheiden; dabei sind die §§ 22 bis 34 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBI.Nr. 

71, sinngemäß anzuwenden. 

(4) Eine Entschädigung nach Abs. 3 gebührt nicht, wenn eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Zu­

widerhandlung gegen die Bestimmungen des Abs. 1 vorliegt. 
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(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht für Maßnahmen zu Zwecken der Landesver­

teidigung, sofem für die Sicherheit und Ordnung der Schiffahrt in geeigneter Weise gesorgt ist. 

Beseitigung von Schiffahrtshindemissen 

§ 29. (1) Verursacht ein in einem Gewasser festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug oder ein zur 

Ausrüstung oder Ladung eines Fahrzeuges gehörender und in das Gewasser gefallener Gegenstand eine 

Beeintrachtigung der Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen oder eine Verunreinigung des Ge­

wassers, auf Wasserstraßen auch eine Beeintrachtigung der Ordnung der Schiffahrt, der Flüssigkeit des 

Verkehrs der gewerbsmäßigen Schiffahrt oder nachteilige Veranderungen der Stromsohle oder be­

stehender Wasserbauten oder ist anzunehmen, daß dadurch eine derartige Beeintrachtigung entstehen 

könnte, so sind der Schiffsführer und der Verfügungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich alle er­

forderlichen Vorkehrungen zu treffen, um das Hindemis zu beseitigen. 

(2) Kommt der Verfügungsberechtigte seiner Pflicht zur Beseitigung des Hindemisses nicht umgehend 

nach, hat ihm die Behörde unter Setzung einer dem Ausmaß der Behinderung der Schiffahrt oder dem 

Ausmaß nachteiliger Veranderungen der Stromsohle oder bestehender Wasserbauten entsprechenden, 

nicht erstreckbaren Frist die Beseitigung des Hindemisses mit Bescheid aufzutragen. Werden durch das 

Hindemis auf Wasserstraßen die Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen beeinträchtigt oder die 

Stromsohle oder bestehende Wasserbauten nachteilig verändert oder auf anderen Gewässem die Sicher­

heit der Schiffahrt oder von Personen beeinträchtigt, ist von der Behörde die aufschiebende Wirkung der 

Berufung auszuschließen. 

(3) Bei Gefahr im Verzug sowie in dem Fall, daß der Verfügungsberechtigte dem Auftrag gemäß 
Abs. 2 nicht nachkommt, hat die Behörde die Beseitigung sowie die allfällige Entsorgung des 
Hindernisses zu veranlassen; die Kosten hiefür sind vom Verfügungsberechtigten zu tragen. 

Kommt dieser der Kostentragungspflicht nicht nach, verfällt das Fahrzeug bzw. der Gegenstand. 
Das Fahrzeug bzw. der Gegenstand ist freihandig zu veräußem und der Erlös zur Deckung der Kosten der 

Beseitigung zu verwenden; ein allfalliger Restbetrag ist dem Verfügungsberechtigten auszufolgen. Wenn 

in der Zwischenzeit ein Eigentumsübergang eingetreten ist, haften für die Kosten der Beseitigung der Ver­

außerer unbeschränkt, der Erwerber bis zur Höhe des Verkehrswertes des Fahrzeuges bzw. Gegen­

standes. 

(4) Auf Wasserstraßen hat die Behörde bei einer Beeintrachtigung der Sicherheit der Schiffahrt oder 

wenn das Hindemis eine Unterbrechung der Schiffahrt oder nachteilige Veränderungen der Stromsohle 

oder bestehender Wasserbauten verursacht und keine wirtschaftlich vertretbare andere Möglichkeit be­

steht, im Zuge der Beseitigung des Hindemisses auch dessen gänzliche oder teilweise Zerstörung zu ver­

anlassen, ohne daß dem Verpflichteten eine Entschadigung zusteht. 

(5) Die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Maßnahmen sind auch 'iluf Schwimmkörper, schwimmende 

Anlagen und Schiffahrtsanlagen, die gesunken oder festgefahren sind, und auf sonst in das Gewässer ge­

langte Sachen anzuwenden, wenn dadurch eine in Abs. 1 angeführte Beeinträchtigung entsteht. 
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Landen im Notfall, Landungsrecht 

§ 30. (1) Im Notfall ist es gestattet, an jeder Stelle des Ufers mit Fahrzeugen oder Schwimmkörpern zu 

landen und Fahrgäste, Besatzung, sonst an Bord befindliche Personen, Ladung und Ausrüstung oder 

nötigenfalls das Fahrzeug oder den Schwimmkörper selbst bis zur möglichen Weiterbeförderung auf das 

Ufer zu setzen und die Ufergrundstücke sowie die diesen benachbarten Grundstücke zu Hilfeleistungs-, 

Rettungs- oder Bergungszwecken - auch von der Landseite her - zu benützen. 

(2) Entsteht durch das Landen gemäß Abs. 1 einem Verfügungsberechtigten eines Grundstückes ein 

vermögensrechtlicher Nachteil, so hat ihn der Verfügungsberechtigte des Fahrzeuges oder Schwimm­

körpers zu entschädigen. Entschädigungsansprüche sind beim Verfügungsberechtigten des Fahrzeuges 

bzw. Schwimmkörpers geltend zu machen; im übrigen gelten die Bestimmungen des § 28 Abs. 3. 

(3) Die über Ufergrundstücke Verfügungsberechtigten haben das Begehen von Ufergrundstücken und 

Dämmen durch Schiffahrtspolizeiorgane oder Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Wasser­

bauverwaltung oder der Zollverwaltung sowie das Landen von Fahrzeugen, die Zwecken dieser Organe 

dienen, an jeder beliebigen Stelle des Ufers ohne Anspruch auf Entgelt zu dulden und diesen Organen er­

forderlichenfalls Ufergrundstücke und Dämme zugänglich zu machen. 

Havarien 

§ 31. (1) Ist auf einer Wasserstraße, ausgenommen eine in die Landesvollziehung fallende, ein Fahr­

zeug oder Schwimmkörper festgefahren, gesunken oder mit einem anderen Fahrzeug oder Schwimm­

körper oder einer Anlage zusammengestoßen, so hat dies der Schiffsführer umgehend, unbeschadet 

seiner sonstigen Verpflichtungen, dem nächsten erreichbaren Schiffahrtspolizeiorgan zu melden; dieses 

hat bei Vorliegen des Verdachtes einer gerichtlich strafbaren Handlung für die unverzügliche Verständigung 

der nächsten erreichbaren Sicherheitsdienststelle zu sorgen. Die Meldung kann unterbleiben, wenn nur 

Sachschaden eingetreten ist, kein Fahrzeug oder Schwimmkörper festgefahren oder gesunken ist, die Ge­

fahr einer Gewässerverunreinigung nicht besteht und nur Fahrzeuge, Schwimmkörper oder Anlagen ein 

und desselben Verfügungsberechtigten betroffen sind. 

(2) Ist ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper auf anderen als den in Abs. 1 genannten Gewässern fest­

gefahren, gesunken oder mit einem anderen Fahrzeug oder Schwimmkörper oder einer Anlage zusammen­

gestoßen, so hat dies der Schiffsführer, unbeschadet seiner sonstigen Verpflichtungen, der nächsten er­

reichbaren Sicherheitsdienststelle zu melden. Die Meldung kann unterbleiben, wenn nur Sachschaden ein­

getreten ist, die Gefahr eine Gewässerverunreinigung nicht besteht und die Beteiligten einander ihren 

Namen und ihre Anschrift nachgewiesen haben. 

(3) In der Meldung sind alle zur Aufklärung der Havarie erforderlichen Angaben zu machen; insbe­

sondere sind vorzulegen: 

1. auf Wasserstraßen eine Skizze des Abschnittes, auf dem sich die Havarie ereignet hat, mit Ein­

zeichnung der Positionen der beteiligten Fahrzeuge; 

2. sofern der Schiffsführer zur Führung eines Schiffstagebuches verpflichtet ist, ein entsprechender 

Auszug daraus; 
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3. ein Verzeichnis und eine Beschreibung der durch die Havarie entstandenen Schäden, wenn 

möglich ergänzt durch Lichtbilder. 

(4) Die Behörde hat auf Grund der Erhebungen ihrer Organe die naheren Umstände der Havarie, insbe­

sondere deren Ursachen und Folgen, soweit wie möglich zu klären und erfordenichenfalls Verwaltungs­

strafverfahren einzuleiten. 

(5) Wenn auf andere Weise eine ausreichende Ermittlung des Sachverhalts nicht vorgenommen 

werden kann, ist umgehend an Ort und Stelle oder in dem Hafen oder an dem Landeplatz, den das Fahr­

zeug oder der Schwimmkörper nach der Havarie erreicht hat, eine Havarieuntersuchung zu führen. Eine 

Teilnahme der Verfügungsberechtigten der an der Havarie beteiligten Fahrzeuge oder Schwimm körper darf 

die Durchführung der Untersuchung nicht verzögem. 

(6) Die Behörde hat den in Abs. 5 genannten Verfügungsberechtigten über deren Antrag Gleich­

schriften des Untersuchungsprotokolls, soweit wie möglich Abschriften des sonstigen Erhebungsmaterials 

und nach rechtskräftigem Abschluß allfälliger Verwaltungsstrafverfahren auch Abschriften der enassenen 

Bescheide gegen Ersatz der Kosten zu übenassen. 

V. Abschnitt 

Häfen und Länden an Wasserstraßen 

Öffentliche Häfen und Privathäfen 

§ 32. Öffentliche Häfen dürfen von allen Fahrzeugen und SChwimmkörpem, nicht öffentliche Häfen 

(Privathäfen) entsprechend der Entscheidung der darüber Verfügungsberechtigten unter Beachtung der 

nach diesem Teil enassenen Verordnungen benützt werden. 

Öffentliche Länden und Privatländen 

§ 33. (1) Öffentliche Länden dürfen von allen Fahrzeugen und Schwimmkörpem, nicht öffentliche 

Länden (Privatländen) entsprechend der Entscheidung der darüber Verfügungsberechtigten unter Be­

achtung der nach diesem Teil enassenen Verordnungen benützt werden. 

(2) An Wasserstraßen sind unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 8, 9 und 10 

durch Verordnung öffentliche Länden des Bundes (Bundesländen) zu errichten und zu erhalten; 

die Kosten der Errichtung, Instandhaltung und Auflassung sind von der Bundeswasserstraßenver­

waltung zu tragen. 

(3) Das Verzeichnis der öffentlichen Bundesländen ist in Abständen von drei Jahren durch 

"Nachricht für die Schiffahrttreibenden" zu verlautbaren. 
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Benützung der Häfen und Länden 

§ 34. (1) Fahrzeuge und Schwimmkörper, die durch Hochwasser, Eis, andere widrige Umstände oder 

behördliche Verfügungen gehindert sind, ihre Fahrt fortzusetzen, dürfen zu ihrem Schutz oder zum Über­

wintem (Not- und Winterstand) alle Häfen unter Beachtung der gemäß § 35 erlassenen Verordnungen auf­

suchen. 

(2) Fahrzeuge und Schwimmkörper dürfen unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in öffentliche 

Häfen an Wasserstraßen einlaufen, um zu laden oder zu löschen, Fahrgäste ein- oder auszuschiffen, sich 

mit Treibstoffen, Betriebsstoffen und Verpflegung zu versorgen und alle sonstigen für die Fortsetzung der 

Fahrt notwendigen Maßnahmen zu treffen. 

(3) Die über die im Bereich eines öffentlichen Hafens an einer Wasserstraße gelegenen Umschlagsein­

richtungen, Gerätschaften, Magazine, Lagerplätze und ähnliche Einrichtungen Verfügungsberechtigten 

haben Vereinbarungen über die Benützung der genannten Einrichtungen für Fahrzeuge oder Schwimm­

körper, die in den Hafen einlaufen, abzuschließen. Die für die geleisteten Dienste zu entrichtenden Entgelte 

dürfen nicht unterschiedlich nach dem Heimatstaat des Fahrzeuges oder nach dem Herkunftsland oder Be­

stimmungsland der Güter festgesetzt werden. Im Einklang mit Handelsusancen auf Grund des Arbeitsum­

fanges oder der Art der Waren gewährte Vergünstigungen gelten nicht als unterschiedliche Behandlung. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinngemäß für alle Länden, die Bestimmungen der Abs. 2 und 

3 sinngemäß für öffentliche Länden. 

Hafenordnung 

§ 35. (1) Durch Verordnung sind der Verkehr und der Betrieb von Fahrzeugen und Schwimmkörpem"in 

Häfen entsprechend den Erfordemissen des § 16 Abs. 1 zu regeln. Darüber hinaus sind für öffentliche 

Häfen Maßnahmen zur Erleichterung und Beschleunigung des Schiffsumschlages und zum Schutz der 

Hafenanlagen vorzuschreiben. 

(2) Durch Verordnung sind für Häfen und Länden, in oder an denen gefährliche Güter umgeschlagen 

werden (entfällt: (zB Ölhäfen, Ölländen», Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen, insbesondere 

durch eine Entzündung solcher Stoffe, vorzuschreiben. 

VI. Abschnitt 

Treppelwege 

Bezeichnung und Benützung der Treppelwege 

§ 36. (1) Treppelwege sind durch Verordnung festzulegen; diese Verordnungen sind durch Anbringung 

von Tafelzeichen kundzumachen und treten mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit deren Ent­

femung außer Kraft. Der Zeitpunkt der Anbringung und der Entfemung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 

AVG) festzuhalten. 
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(2) Durch Verordnung sind die Benützung der Treppelwege unter Berücksichtigung der Erfordemisse 

des § 16 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 11 sowie Art, Form, Inhalt, AUfstellung und Entfemung der Tafelzeichen 

(Abs. 1) zu regeln. 

(3) Die Kosten der Aufstellung, Instandhaltung und Entfemung der Tafelzeichen sind von der Bundes­

wasserstraßenverwaltung zu tragen. 

VII. Abschnitt 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 37. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind: 

1. die beim Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst eingerichtete Schiffahrtspolizei 

für Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende; 

2. die Bezirksverwaltungsbehörde für alle nicht unter Z 1 fallenden Gewässer sowie für Verwaltungs­

strafverfahren . 

(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind: 

1. der Landeshauptmann für diejenigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, sowie für den 

Bodensee, den Neusiedlersee und die Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer; 

2. die Landesregierung für in die Landesvollziehung fallende Wasserstraßen sowie für andere Ge­

wässer als Wasserstraßen, ausgenommen der Bodensee, der Neusiedlersee und die Grenz­

strecken sonstiger Grenzgewässer; 

3. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst zuständig, sofem in den Abs. 4 und 5 nichts anderes bestimmt ist. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen gemäß den §§ 15 Abs. 2 und 36 ist der Bundesminister für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst im Einvemehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­

heiten zuständig. 

(5) Soweit es sich nicht um Wasserstraßen oder um Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer handelt, 

ist für die Erlassung von Verordnungen gemäß § 17 Abs. 2 und 4 sowie von Verordnungen gemäß § 16 

Abs. 2, deren Inhalt sich durch Schiffahrtszeichen ausdrücken läßt, der Landeshauptmann, für die Er­

lassung derartiger Verordnungen auf dem Neusiedlersee der Landeshauptmann von Burgenland zuständig. 

(6) Für Betrauungen gemäß § 41 Abs. 1 Z 6 ist der Landeshauptmann zuständig. 

Schiffahrtspolizei 

§ 38. (1) Schiffahrtspolizeiliche Aufgaben sind: 
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1. die Überwachung der die Schiffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften einschließlich jener 

Verpflichtungen, die sich aus bilateralen und multilateralen Übereinkommen ergeben, ins­

besondere durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen Verwaltungsübertretungen sowie durch Maß­

nahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind; 

2. die Erteilung von Anordnungen gemäß Abs. 3; 

3. die Regelung der Schiffahrt; 

4. die Hilfeleistung für beschadigte Fahrzeuge. 

(2) Die Aufgaben gemäß Abs. 1 obliegen 

1. auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, den Schiffahrtspolizei­

organen; 

2. auf allen übrigen Gewässern den Organen der Bundesgendarmerie, im Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeibehörde den dieser Behörde zugeordneten Organen des öffentlichen Sicherheits­

dienstes. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Organe sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben berechtigt, Fahrzeuge, 

Schwimmkörper, Schiffahrtsanlagen und schwimmende Anlagen zu betreten und den Schiffsführern, 

anderen an Bord von Fahrzeugen oder auf Schwimmkörpern befindlichen Personen, Personen, unter 

deren Obhut Fahrzeuge, Schwimmkörper, Schiffahrtsanlagen oder schwimmende Anlagen gestellt sind, 

Benützern von Schiffahrtsanlagen oder schwimmenden Anlagen oder anderen Benützern der Gewässer 

oder ihrer Ufer für den Einzelfall Anordnungen zu erteilen. Derartige Anordnungen können insbesondere 

getroffen werden, wenn es die Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen, die Flüssigkeit des Verkehrs, 

die Ordnung an Bord oder beim Stilliegen oder die Überwachung der Einhaltung der oben genannten Ver­

waltungsvorschriften erfordem. Diese Anordnungen dürfen, wenn es die Sicherheit der Schiffahrt oder von 

Personen erfordert, von den Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen ab­

weichen; sie können auch durch Zeigen geeigneter Schiffahrtszeichen gegeben werden. 

(4) Schiffahrtspolizeiorgane sind Bedienstete des Bundesministeriums für Wissenschaft, Verkehr und 

Kunst, die mit schiffahrtspolizeilichen Aufgaben gemäß Abs. 1 betraut sind; sie führen auf ihrer Dienst­

kleidung ein Dienstabzeichen. Dienstbekleidung und Dienstabzeichen sind durch Verordnung festzulegen. 

(5) Zur Wahrnehmung der schiffahrtspolizeilichen Aufgaben auf Wasserstraßen sind Strom-, 

Schleusen- bzw. Hafenaufsichten einzurichten; deren Sitz und Aufsichtsbereich sind durch Verordnung 

festzulegen. 

(6) Die Schiffahrtspolizeiorgane sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben berechtigt, erforderlichenfalls von 

den in den §§ 35, 36 und 37a VStG erwähnten Befugnissen Gebrauch zu machen. Im Falle der Wider­

setzlichkeit des Festzunehmenden haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Schiffahrts­

polizeiorganen auf deren Ersuchen Hilfe zu leisten. 

(7) Durch Verordnung können für Wasserstraßen außer den Schiffahrtspolizeiorganen auch Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Zollwache, Angehörige des Bundesheeres oder der Heeres­

verwaltung sowie Bedienstete der Bundeswasserstraßenverwaltung mit bestimmten schiffahrtspolizeilichen 
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Aufgaben betraut werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit und der Kostenersparnis gelegen 

ist und die Betrauten nach Art ihrer Ausbildung und Verwendung für die ihnen zu übertragenden Aufgaben 

geeignet sind. Die Betrauten sind berechtigt, Anordnungen gemäß Abs. 3 im Rahmen der ihnen über­

tragenen Aufgaben zu erteilen. Durch Verordnung ist eine besondere Kennzeichnung der betrauten 

Personen bzw. der von ihnen verwendeten Fahrzeuge festzulegen. 

(8) Die Regelung der Schiffahrt gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt insbesondere die Anbringung, Instandhaltung 

und Entfernung von Schiffahrtszeichen, die Bezeichnung des Fahrwassers sowie die Errichtung und den 

Betrieb von Schiffahrtssignalanlagen. 

Kosten der Verkehrsregelung (entfällt: bei Schleusen) 

§ 39. (1) Die Kosten der schiffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den Schleusen der Staustufen 

auf der Wasserstraße Donau und die Kosten der schiffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung, die im 

Zuge der Errichtung, wesentlichen Änderung oder Beseitigung einer Schiffahrtsanlage oder einer 

sonstigen Anlage oder der Durchführung sonstiger Arbeiten in oder über dem Gewässer er­

forderlich ist, sind vom Inhaber der schiffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung zu tragen. 

(2) Durch Verordnung sind nähere Bestimmungen über die Kostentragung gemäß Abs. 1 zu erlassen, 

insbesondere über Art und Umfang der zu tragenden Kosten, den Zeitpunkt der Fälligkeit und die Form der 

Kostentragung. 

Hafenmeister 

§ 40. (1) Wenn es in einem öffentlichen Hafen die Sicherheit, Flüssigkeit und Ordnung der Schiffahrt, 

der besondere Umfang des Schiffsverkehrs oder die Vermeidung von Verunreinigungen der Gewässer 

durch die Schiffahrt erfordern, kann zur Entlastung der in § 38 genannten Organe durch Verordnung be­

stimmt werden, daß geeignete Bedienstete der die Verwaltung des Hafens ausübenden Stelle mit der 

Überwachung der für die Schiffahrt im Bereich des Hafens geltenden Verwaltungsvorschriften betraut 

werden und Anordnungen gemäß § 38 Abs. 3 erteilen können (Hafenmeister). 

(2) Hafenmeister sind Hilfsorgane der in § 38 Abs. 2 genannten Organe und in Ausübung ihrer 

schiffahrtspolizeilichen Aufgaben an deren Weisungen gebunden. 

(3) Hafenmeister können nur Personen sein, die 

1. österreichische Staatsbürger sind; 

2. die erforderliche geistige und körperliche Eignung (§ 126 Abs. 1) und die persönliChe Verläßlichkeit 

beSitzen; 

3. mit den die Schiffahrt und die Reinhaltung der Gewässer betreffenden Verwaltungsvorschriften, 

soweit sie für die Ausübung ihres Dienstes in Betracht kommen, vertraut sind und dies durch eine 

Prüfung nachgewiesen haben; 

4. Inhaber eines Befähigungsausweises gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 oder 2 oder eines Be­

fähigungsausweises gemäß § 123 Abs. 1 Z 3 oder 4 für das betreffende Gewässer, an dem der 

Hafen liegt, sind. 
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(4) Für die Überprüfung der Verläßlichkeit (Abs. 3 Z 2) ist § 127 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

(5) Hafenmeister sind von der Behörde zu prüfen (Abs. 3 Z 3), nach bestandener Prüfung zu bestellen, 

auf ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit Dienstausweis und Dienstabzeichen zu versehen. 

(6) Durch Verordnung sind Vorschriften über die Überprüfung der Voraussetzungen des Abs. 3, die Be­

stellung und Abberufung, den Dienstausweis und das Dienstabzeichen zu erlassen. 

Betraute Personen 

§ 41. (1) (Entfällt: Die Behörde) Zur Entlastung der in § 38 Abs. 2 genannten Organe können im 

Einzelfall und befristet andere Personen mit bestimmten Aufgaben der Verkehrsregelung- bzw. - über­

wachung betraut werden, insbesondere der 

1. Regelung der Schiffahrt und des Fahrgastverkehrs auf Anlegestellen der gewerbsmäßigen Fahr-

gastschiffahrt sowie auf Fähren und deren Anlegestellen; 

2. Regelung der Schiffahrt bei Brücken, Schleusen und Wehren; 

3. Bedienung von SignalsteIlen oder Besetzung von Melde- oder Wamposten; 

4. Aufrechterhaltung der Ordnung bei Veranstaltungen; 

5. Regelung der Schiffahrt in Privathäfen; 

6. Überwachung des Rafting. 

(2) Die betrauten Personen müssen für ihre Aufgaben geistig und körperlich geeignet sein und die er­

forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Sie sind von der Behörde mit einem Ausweis, aus dem 

ihre Aufgabe hervorgeht, zu versehen und mit einer weißen Armbinde, die einen weißen Rhombus mit 

blauem Rand zeigt, kenntlich zu machen. Den von betrauten Personen in Ausübung ihrer Aufgaben er­

teilten Anordnungen ist Folge zu leisten. 

(3) Betraute Personen sind Hilfsorgane der in § 38 Abs. 2 genannten Organe und in Ausübung ihrer 

schiffahrtspolizeilichen Aufgaben an deren Weisung gebunden. 

VIII. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 42. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Ver­

ordnungen verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

50 000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. als Verfügungsberechtigter ein Fahrzeug oder einen Schwimmkörper ohne nach Zahl und Be­

fähigung ausreichende Besatzung einsetzt (§ 5 Abs. 1); 

2. als Schiffsführer ein Fahrzeug oder einen Schwimmkörper ohne entsprechende geistige und 

körperliche Eignung oder ohne entsprechende Befähigung führt (§§ 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1); 
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3. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 sich nicht einer Untersuchung der Atemluft auf 

Alkoholgehalt unterzieht, sich nicht einem Arzt vorführen läßt oder sich nicht der ärztlichen 

Untersuchung hinsichtlich einer Beeinträchtigung seiner geistigen oder körperlichen Eignung unter­

zieht (§ 6 Abs. 2 und 4); 

4. als Schiffsführer nicht für die sichere Durchführung des Schiffsbetriebes und die Aufrechterhaltung 

der Ordnung auf seinem Fahrzeug sorgt (§ 5 Abs. 3); 

5. als Schiffsführer nicht dafür sorgt, daß die Bestimmungen dieses Teiles und der nach diesem Teil 

erlassenen Verordnungen von der Besatzung und allen übrigen Personen an Bord befolgt werden 

(§ 5 Abs. 4); 

6. als Mitglied der Besatzung die Anweisungen des Schiffsführers nicht befolgt, zur Einhaltung der 

Vorschriften nicht beiträgt oder seine Aufgaben nicht vorschriftsgemäß erfüllt (§ 5 Abs. 5); 

7. als Fahrgast oder sonstige Person an Bord die Anweisungen des Schiffsführers nicht befolgt (§ 5 

Abs.6); 

8. die gemäß § 5 Abs. 8 verlangte Auskunft nicht erteilt oder dazu erforderliche Aufzeichnungen nicht 

führt; 

9. als Schiffsführer oder als Person, unter deren Obhut eine schwimmende Anlage gestellt ist, gegen 

die allgemeine Sorgfaltspflicht verstößt (§ 7); 

10. als Verfügungsberechtigter oder Schiffsführer eines Fahrzeuges nicht dafür sorgt, daß das Fahr­

zeug mit Schiffsurkunden und soweit erforderlich mit Frachtpapieren versehen ist (§ 9); 

11. als Verfügungsberechtigter oder Schiffsführer ein Fahrzeug ohne Kennzeichnung einsetzt oder 

führt (§ 11); 

12. eine Veranstaltung ohne Erlaubnis der Behörde durchführt oder bei einer Veranstaltung die von 

der Behörde vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält (§ 18); 

13. auf Wasserstraßen einen Sondertransport ohne Erlaubnis der Behörde durchführt oder bei einem 

Sondertransport die von der Behörde vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält (§ 19); 

14. als Schiffsführer die bevorrechtigten Fahrzeugen zuerkannte Berechtigung nicht beachtet (§ 20 

Abs. 1); 

15. als Schiffsführer die ihm aufgetragenen Maßnahmen gegenüber schutzbedürftigen Fahrzeugen 

nicht trifft (§ 21 Abs. 2); 

16. Schiffahrtszeichen beschädigt, unbefugt anbringt, entfemt oder verdeckt, ihre Lage oder Be­

deutung verändert oder an ihnen Beschriftungen, bildliche Darstellungen oder ähnliches anbringt 

(§ 27 Abs. 1); 

17. auf in der Nähe von Wasserstraßen befindlichen Grundstücken bewegliche oder unbewegliche 

Sachen so errichtet, anbringt, aufstellt oder lagert, daß die Sicherheit der Schiffahrt oder von 

Personen, die Ordnung der Schiffahrt oder die Durchführung von Wasserbauten beeinträchtigt 

werden (§ 28 Abs. 1); 

18. der Verpflichtung des § 28 Abs. 2, eine bewegliche oder unbewegliche Sache zu verlagem oder 

ihre Beschaffenheit zu verändem, nicht nachkommt; 

19. als Verfügungsberechtigter eines Ufergrundstückes dieses den im § 30 Abs. 3 genannten Organen 

nicht zugänglich macht; 

20. als Schiffsführer auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, eine 

Havarie nicht umgehend dem nächsten erreichbaren Schiffahrtspolizeiorgan meldet (§ 31 Abs. 1); 

21. als Schiffsführer auf anderen Gewässern eine Havarie nicht umgehend der nächsten erreichbaren 

Sicherheitsdienststelle meldet (§ 31 Abs. 2); 
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22. als Verfügungsberechtigter über im Bereich eines öffentlichen Hafens oder einer öffentlichen 

Lände an einer Wasserstraße gelegene Umschlageinrichtungen, Gerätschaften, Magazine, Lager­

plätze und ähnliche Einrichtungen keine Vereinbarungen über deren Benützung für Fahrzeuge, die 

in den Hafen einlaufen, abschließt (§ 34 Abs. 3 und 4); 

23. die gemäß § 36 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen über die Benützung der Treppelwege nicht ein­

hält; 

24. gegen Anordnungen von im § 38 Abs. 2, 6 und 7 genannten Organen, Hafenmeistem (§ 39) oder 

betrauten Personen (§ 40) verstößt. 

(3) Wer gegen die Vorschriften der auf Grund des § 12 erlassenen Verordnungen verstößt, be­

geht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf­

baren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist abweichend von Abs. 1 mit einer Geld­

strafe bis zu 700 000 S zu bestrafen. 

(4) Schiffahrtspolizeiorgane sind ermächtigt, mit Organstrafverfügungen gemäß § 50 VStG Geldstrafen 

einzuheben. Die Ermächtigung ist in den Dienstausweis einzutragen; eine Urkunde gemäß § 50 Abs. 3 

VStG ist nicht erforderlich. 

(5) Der für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 und 2 sowie gemäß §§ 72,97, 114 und 138 dieses 

Bundesgesetzes durch Organstrafverfügung einzuhebende Höchstbetrag sowie einheitliche Strafbe­

träge für bestimmte Verwaltungsübertretungen sind durch Verordnung festzulegen. 

(6) Die durch Organstrafverfügung eingehobenen Geldbeträge fließen der Gebietskörperschaft 

zu, die den Amtsaufwand der für schiffahrtspolizeiliche Aufgaben zuständigen Behörde (§ 37 Abs. 

1) zu tragen hat. 

§ 43 alt entfällt. 

Besondere Bestimmungen für das Verfahren 

§ 43. (1) Ausländische Schiffahrtsuntemehmen, deren Fahrzeuge auf österreichischen Wasserstraßen 

regelmäßig verkehren, müssen dem Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst einen bevoll­

mächtigten Vertreter mit dem Wohnsitz im Inland nennen, der als Vertreter im Sinne des § 10 AVG oder 

als Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des Zustellgesetzes, BGBI.Nr. 200/1982, gilt. Jeder 

Wechsel des Bevollmächtigten ist bekanntzugeben; für den Fall der vorübergehenden Abwesenheit des 

Bevollmächtigten hat dieser für einen Vertreter zu sorgen. Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr 

und Kunst hat Namen und Anschrift des Bevollmächtigten den nachgeordneten Behörden bekanntzu­

geben. Darüber hinaus kann einem ausländischen Schiffahrtsuntemehmen im Wege des Schiffsführers 

eines Fahrzeuges des Untemehmens wirksam zugestellt werden. 

(2) Wurde gegen ein Besatzungsmitglied eines ausländischen Schiffahrtsuntemehmens ein Ver­

waltungsstrafverfahren wegen einer Verwaltungs übertretung gemäß § 42 eingeleitet, so ist die in Abs. 1 

genannte Person als Vertreter im Sinne des § 10 AVG bzw. als Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des 

§ 9 des Zustellgesetzes anzusehen. 
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(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn ein ausländisches Schiffahrtsuntemehmen 

(Abs. 1) oder ein Besatzungsmitglied (Abs. 2) im Einzelfall eine andere Person mit dem Wohnsitz im Inland 

als Vertreter im Sinne des § 10 AVG oder als Zustellungsbevollmächtigten im Sinne des § 9 des Zustellge­

setzes bevollmächtigt. 

(4) Soweit es in zwischenstaatlichen Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit vorgesehen ist, kann die 

Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen Besatzungsmitglieder ausländischer Fahrzeuge, die 

ihren Wohnsitz im Ausland haben, der zuständigen ausländischen Behörde unter Überlassung des Er­

hebungsmaterials abgetreten werden. Tritt auf Grund einer solchen Vereinbarung eine ausländische Be­

hörde die Anzeige gegen ein Besatzungsmitglied, das den Hauptwohnsitz in Österreich hat, wegen einer 

im Ausland begangenen Übertretung gegen die die Schiffahrt betreffenden Verwaltungsvorschriften ab, so 

ist das Verwaltungsstrafverfahren durchzuführen, als ob die Übertretung im Inland begangen worden wäre. 

Übergangsbestimmung 

§ 44. Die nach den bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellten Schifferausweise gelten bis zum Ablauf 

ihrer Gültigkeitsdauer weiter; eine Verlängerung ist unzulässig. 
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TEIL C 

Schiffahrtsanlagen 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 45. (1) Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für die im § 1 Abs. 1 genannten Gewässer. 

(2) Auf sonstigen schiffbaren Privatgewässem gelten die Bestimmungen dieses Teiles nur für Schiff­

fahrtsanlagen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen. 

(3) Die Bestimmungen dieses Teiles und die auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 

gelten nicht für Schiffahrtsanlagen, die bei einem Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder 

b des Wehrgesetzes 1990 oder dessen Vorbereitung verwendet werden; sie gelten auch nicht für die in 

den §§ 66 und 67 angeführten sonstigen Anlagen und Arbeiten bei einem derartigen Einsatz des Bundes­

heeres oder dessen Vorbereitung. Die Sicherheit der Schiffahrt und von Personen darf jedoch nicht beein­

trächtigt werden. 

Schiffahrtsanlagen 

§ 46. (1) Schiffahrtsanlagen sind entweder öffentliche oder nicht öffentliche (private) Anlagen. 

(2) Öffentliche Schiffahrtsanlagen dürfen von allen Fahrzeugen und Schwimmkörpem benützt 

werden, private Schiffahrtsanlagen nur entsprechend der Entscheidung der darüber Verfügungsbe­

rechtigten unter Beachtung der nach Teil B erlassenen Verordnungen. 

11. Abschnitt 

Verfahren 

Bewilligungspflicht 

§ 47. (1) Die Errichtung und Benützung einer neuen Schiffahrtsanlage, die Wiederverwendung einer 

früheren Schiffahrtsanlage nach Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung sowie die wesentliche Änderung 

und Benützung einer bestehe'.1 I 2 J b tsanlage bedür"l1I?I'.·ltlI5jRlmltllll"iiT:inIiS ______ • 

(2) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nicht erforderlich für Sportanlagen an oder auf anderen Ge­
wässem als Wasserstraßen sowie für Anlagen gemäß § 56; für die genannten Sportanlagen gelten jedoch 

die Bestimmungen der §§ 52 Abs. 3 (Überprüfung von Amts wegen) und 53 Abs. 2 sowie die gemäß § 58 

Abs. 12 erlassenen Vorschriften über Bauart, Mindestmaße, Festigkeit, Ausgestaltung und Einrichtung, 

Kennzeichnung, Betrieb und Benützung von Schiffahrtsanlagen. 

(3) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nicht erforderlich für die erstmalige Benützung von 

Sportanlagen an oder auf Wasserstraßen nach der Anzeige ·über die Bauvollendung gemäß § 51 

Abs.2. 

(4) Maßnahmen zur Instandhaltung oder Instandsetzung der Anlage, auch wenn damit eine Ver­

besserung vorhandener Einrichtungen verbunden ist, gelten nicht als wesentliche Änderung. 
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(5) Ohne Bewilligung errichtete Schiffahrtsanlagen oder Anlagen gemäß § 66 sind unbeschadet der 

Bestimmung des § 72 Abs. 2 Z 1 zu entfemen; die Kosten der Entfemung sind vom Verfügungsbe­

rechtigten zu tragen. 

Antrag 

§ 48. Wer eine bewilligungspflichtige Schiffahrtsanlage neu errichten, wiederverwenden oder wesent­

lich ändem will, hat bei der Behörde die Erteilung einer Bewilligung zu beantragen (Bewilligungswerber). 

Der Antrag hat zu umfassen: 

1. von einem Fachkundigen entworfene Pläne samt den erforderlichen Berechnungen und Er­

läuterungen zur Anlage oder der geplanten Änderung in zweifacher Ausfertigung; 

2. Zweck und Umfang des Vorhabens mit Angabe des Gewässers, an dem sich die Anlage be­

finden soll, sowie die grundbücherliche Bezeichnung der Örtlichkeiten; 

3. die Angabe aller Personen, deren Rechte durch die Anlage oder deren Änderung berührt werden, 

mit allfälligen Zustimmungserklärungen dieser Personen; 

4. die Angabe der nach diesem Teil zulässigen Zwangsrechte, deren Anwendung erforderlich 

werden könnte, unter Angabe der Eigentümer der betroffenen Liegenschaften und der sonstigen 

Berechtigten; 

5. Angaben über eine zum Zeitpunkt der AntragsteIlung allenfalls bereits vorliegende Bewilligung 

nach dem Wasserrechtsgesetz 1959; 

6. die Angabe, ob die Anlage eine öffentliche oder eine private Schiffahrtsanlage sein soll. 

Erteilung der Bewilligung 

§ 49. (1) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn bestehende Rechte (Abs. 3) nicht entgegenstehen, eine 

nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 erforderliche Bewilligung erteilt wurde und Bedacht genommen 

wurde auf 

1. die Erfordemisse der Schiffahrt (Abs. 4), 

2. die Erfordemisse des Umweltschutzes, insbesondere der Reinhaltung der Gewässer und der 

Luft, soweit sie nicht in anderen nach bundesgesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Ver­

fahren, insbesondere im Wasserrechtsverfahren, zu berücksichtigen sind, 

3. öffentliche Interessen (Abs. 5), 

4. zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Schiffahrt, 

5. die Bestimmungen über Bau, Ausgestaltung, Erhaltung, Benützung und Betrieb von Schiffahrts­

anlagen (§ 58) sowie 

6. die Erfordemisse des Arbeitnehmerschutzes. 

(2) Die Behörde kann die Bewilligung zur Erfüllung der Voraussetzungen des Abs. 1 unter ent­

sprechenden Bedingungen, Auflagen und Einschränkungen sowie unter Festsetzung der Verwendungs­

zwecke (Widmung) erteilen. 

(3) Bestehende Rechte anderer Personen als des Bewilligungsinhabers, die der Erteilung der Be­

willigung entgegenstehen, sind: 

1. auf Grund dieses Teiles erworbene Rechte und 

• 

, 
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2. dingliche Rechte an einer Liegenschaft oder Schiffahrtsanlage, soweit sie nicht durch gütliche 

Übereinkunft oder durch die Einräumung von Zwangsrechten nach den §§ 61 bis 65 beseitigt 

oder eingeschränkt werden. 

(4) Erfordemisse der Schiffahrt sind: 

1. die Sicherheit der Schiffahrt; 

2. auf Wasserstraßen darüber hinaus die Ordnung der Schiffahrt und die Flüssigkeit des Verkehrs 

der gewerbsmäßigen Schiffahrt. 

(5) Öffentliche Interessen sind: 

1. die Sicherheit von Personen; 

2. die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

3. die Ausübung der Zollaufsicht auf Grenzgewässem und nach zollrechtlichen Bestimmungen zu 

Zollstraßen erklärten Wasserstraßen; 

4. militärische Interessen; 

5. der Betrieb von Kraftwerken; 

6. die Regulierung und Instandhaltung von Wasserstraßen. 

(6) Im Bewilligungsbescheid ist festzustellen, ob die Schiffahrtsanlage als öffentliche oder als private 

Anlage zu gelten hat. 

(7) Auf Wasserstraßen darf die Bewilligung zur Errichtung von Schiffahrtsanlagen für den gewerbs­

mäßigen Umschlag unbeschadet des Abs. 1 nur erteilt werden, wenn hiefür ein volkswirtschaftliches Inter­

esse besteht: dabei ist auf die gesetzlich vorgesehenen Pflichten bereits bewilligter öffentlicher Häfen Be­

dacht zu nehmen. 

(8) Im Verfahren hinsichtlich Schiffahrtsanlagen an Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvoli­

ziehung fallende, ist zur Gewährleistung der Erfordemisse der Schiffahrt (Abs. 4) der Schiffahrtspolizei Ge­

legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(9) Im Verfahren hinsichtlich Schiffahrtsanlagen an Wasserstraßen sind anzuhören: 

1. wenn der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst zur Erteilung der Bewilligung zu­

ständig ist, die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundesarbeitskammer und der örtliCh in 

Betracht kommende Landeshauptmann, 

2. wenn der Landeshauptmann oder die Landesregierung zur Erteilung der Bewilligung zuständig 

ist, die zuständige Landeskammer der Wirtschaftskammer Österreich sowie die zuständige 

Kammer für Arbeiter und Angestellte und 

3. in jedem Falle die Gemeinde, in deren Gebiet die Schiffahrtsanlage liegt. 

(10) Ist der Bewilligungsinhaber auch Eigentümer der Schiffahrtsanlage, so geht im Falle der Über­

tragung des Eigentums die Bewilligung auf den neuen Eigentümer über. Die Übertragung ist vom neuen 

Bewilligungsinhaber der Behörde anzuzeigen. 
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Geltungsdauer der Bewilligung 

§ 50. Die Bewilligung kann unbefristet oder befristet erteilt werden; bei einer Befristung ist auf eine 

nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 erteilte Bewilligung Bedacht zu nehmen. 

Fristen für Baubeginn und Bauvollendung; Anzeige 

§ 51. (1) Die Behörde hat im Bewilligungsbescheid angemessene Fristen für Baubeginn und Bauvoll­

endung kalendermaßig festzusetzen; erforderlichenfalls können Teilfristen für wesentliche Anlagenteile be­

stimmt werden. 

(2) Der Bewilligungsinhaber hat der Behörde Baubeginn und Bauvollendung anzuzeigen. 

(3) Fristverlangerungen sind zulassig, wenn vor Ablauf der Frist unter Angabe berücksichtigungs­

würdiger Gründe darum angesucht wird; die vorherige Anhörung der Parteien ist nicht erforderlich. 

Überprüfung von Schiffahrtsanlagen 

§ 52. (1) Schiffahrtsanlagen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt, anderen gewerblichen 

Zwecken oder Schulungszwecken dienen, dürfen nach der Anzeige über die Bauvollendung erst be­

nützt und betrieben werden, wenn die Behörde die erstmalige Überprüfung (Erstüberprüfung) vorge­

nommen und die Bewilligung zur Benützung erteilt hat. 

(2) Schiffahrtsanlagen gemäß Abs. 1 sind von der Behörde wiederkehrend zu überprüfen (Nachüber­

prüfung). Die Überprüfungsfristen, die im Fall eines schlechten Erhaltungszustandes der Anlage ent­

sprechend zu verkürzen sind, betragen 

1. ein Jahr bei Fahranlagen und Umschlagsanlagen für gefährliche Güter; 

2. drei Jahre bei Schiffahrtsanlagen, die der Fahrgastschiffahrt oder Schulungszwecken dienen; 

3. sieben Jahre bei sonstigen Schiffahrtsanlagen. 

(3) Die Behörde kann die diesem Teil unterliegenden Schiffahrtsanlagen nach der erstmaligen Über­

prüfung jederzeit überprüfen, wenn der Verdacht besteht, daß die Anlage den Erfordemissen des § 49 

Abs. 1 nicht entspricht (Überprüfung von Amts wegen). 

Durchführung der Überprüfung 

§ 53. (1) Bei der erstmaligen Überprüfung einer Schiffahrtsanlage hat sich die Behörde von der Über­

einstimmung der Anlage mit der erteilten Bewilligung zu überzeugen und die Beseitigung allfalliger Mangel 

und Abweichungen unter Setzung entsprechender Fristen vorzuschreiben. Geringfügige Abweichungen, 

die öffentlichen Interessen oder entgegenstehenden Rechten nicht zuwiderlaufen oder denen die Be­

troffenen zustimmen, sind nachtraglich zu bewilligen, sofern die Erfordernisse der Schiffahrt sowie der 

Reinhaltung der Gewasser und der Luft dies zulassen. 
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(2) Bei sonstigen Überprüfungen einer Schiffahrtsanlage hat die Behörde die Abstellung vorge­

fundener Mängel, einschließlich solcher beim Betrieb oder bei Benützung der Anlage, unter Setzung einer 

entsprechenden Frist vorzuschreiben, im Falle wesentlicher Mängel den Betrieb und die Benützung der An­

lage bis zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit oder bis zur Abstellung der Mängel einzuschränken 

oder zu untersagen und, wenn es die Wahrung der im § 49 Abs. 1 genannten Erfordemisse bedingt, die 

Abänderung der Betriebsvorschrift anzuordnen. Muß die Abstellung eines wesentlichen Mangels verfügt 

werden, so ist dessen Abstellung vom Bewilligungsinhaber der Behörde schriftlich anzuzeigen; zu einer 

Überprüfung an Ort und Stelle ist die Behörde nicht verpflichtet. 

(3) Die Behörde kann über Antrag des Bewilligungsinhabers die Überprüfung durch einen Zivil­

techniker eines in Betracht kommenden Fachgebietes vornehmen lassen. In diesem Fall entfällt die Über­

prüfung durch die Behörde oder eine gemäß Abs. 4 betraute Körperschaft. Die Kosten einer derartigen 

Überprüfung sind vom Bewilligungsinhaber zu tragen. 

(4) Sofem es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenerspamis gelegen 

ist, kann durch Verordnung die Überprüfung allgemein oder eingeschränkt auf bestimmte Arten von 

Schiffahrtsanlagen Körperschaften übertragen werden, die auf Grund ihrer Satzungen zur Wahmehmung 

derartiger Aufgaben berufen sind und über entsprechend qualifiziertes Personal sowie die erforderlichen 

technischen Einrichtungen verfügen; dabei sind auch die Tarife für die Vomahme der Überprüfung unter 

Bedachtnahme auf Tarifvorschläge der Körperschaften festzusetzen. Die Tarife müssen den Kosten ange­

messen und dürfen nicht höher als die für Ziviltechniker genehmigten Tarife sein. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Schiffahrtsanlagen, die durch Schiffahrts­

polizeiorgane betreut werden. 

Betriebsvorschrift 

§ 54. (1) Erscheint zur Wahrung der im § 49 Abs. 1 genannten Erfordemisse beim Betrieb oder bei 

der Benützung der Anlage die Festsetzung besonderer Betriebsbedingungen erforderlich, die über die ge­

mäß § 58 durch Verordnung erlassenen Bestimmungen hinausgehen, so hat die Behörde die Vorlage einer 

Betriebsvorschrift vorzuschreiben, die von ihr zu genehmigen ist; eine Betriebsvorschrift ist insbesondere 

dann erforderlich, wenn die Anlage von einer anderen Person als dem Bewilligungsinhaber betrieben, ver­

waltet oder erhalten oder die Erhaltungspflicht (§ 58 Abs. 1) auf mehrere Personen aufgeteilt werden soH. 

(2) Für die Einhaltung der Betriebsvorschrift hat der Bewilligungsinhaber oder, wenn eine andere 

Person mit dem Betrieb und der Verwaltung der Anlage betraut wurde, diese zu sorgen. 

(3) Die Betriebsvorschrift kann über Anordnung der Behörde oder auf Antrag des Berechtigten oder 

der Person, die mit dem Betrieb und der Verwaltung der Anlage betraut ist, später ergänzt oder geändert 

werden, wenn dies den Erfordemissen des § 49 Abs. 1 nicht zuwiderläuft oder der Betroffene zustimmt. 

Erlöschen und Widerruf der Bewilligung 

§ 55. (1) Die Bewilligung erlischt 

1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 
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2. durch Verzicht des Bewilligungsinhabers; 

3. mit rechtskräftiger Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens im Falle des Todes des Ver­

fügungsberechtigten; 

4. mit dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Bewilligungsinhabers; 

5. durch Unterlassung der Inangriffnahme der Errichtung oder der Fertigstellung der bewilligten 

Schiffahrtsanlage innerhalb der im Bewilligungsverfahren bestimmten oder nachträglich ver­

längerten Frist; 

6. durch gänzliche Zerstörung der Schiffahrtsanlage oder durch Zerstörung in einem Umfang, der 

die ordnungsgemäße Benützung unmöglich macht, wenn die Unterbrechung der Benützung mehr 

als drei Jahre gedauert hat; 

7. mit dem Erlöschen der für die Anlage erteilten Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 1959; 

8. durch Enteignung. 

(2) Die Bewilligung ist zu widerrufen 

1. bei Nichteinhaltung der festgesetzten Betriebsvorschrift trotz zweier Mahnungen seitens der Be­

hörde, zwischen denen ein Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu liegen hat; 

2. bei Nichtbefolgung der anläßlich einer Überprüfung erteilten Anordnungen; 

3. wenn die Schiffahrtsanlage den Erfordemissen der Schiffahrt nicht entspricht oder öffentliche 

Interessen entgegenstehen; 

4. wenn die Schiffahrtsanlage mehr als drei Jahre nicht benützt wurde, ohne daß die Voraus­

setzungen des Erlöschens gemäß Abs. 1 Z 5 vorliegen. 

(3) Das Erlöschen oder der Widerruf einer Bewilligung hat auch das Erlöschen aller für die Anlage 

gewährten Zwangsrechte zur Folge. 

(4) Bei Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung ist der frühere Bewilligungsinhaber verpflichtet, unbe­

schadet etwaiger Verpflichtungen nach dem Wasserrechtsgesetz 1959, die Anlage zu beseitigen und den 

ursprünglichen Zustand wiederherzustellen Ist dies nicht möglich, unzweckmäßig oder wirtschaftlich unzu­

mutbar, so hat die Behörde diejenigen Maßnahmen anzuordnen, die zur Wahrung der Erfordemisse der 

Schiffahrt oder der öffentlichen Interessen notwendig sind. 

Anlagen für Zwecke der Bundes- oder Landesverwaltung 

§ 56. (1) Die beabsichtigte Errichtung, Wiederverwendung oder wesentliche Änderung von 

Schiffahrtsanlagen, die von der Bundes- oder einer Landesverwaltung verwaltet oder betrieben werden, ist 

der Behörde unter Beischluß einer Beschreibung der Anlage oder der Änderung anzuzeigen. 

(2) Mit der Erstattung der Anzeige gemäß Abs. 1 gilt die Schiffahrtsanlage als bewilligt, sofem die 

Rechte Dritter nicht berührt werden und die Erfordemisse der Schiffahrt sowie öffentliche Interessen be­

rücksichtigt sind. Mit der Anzeige der Auflassung der Anlage gilt die Bewilligung als erloschen. 
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(3) Die vorübergehende Errichtung, Wiederverwendung, wesentliche Änderung oder Auflassung von 

Schiffahrtsanlagen des Bundesheeres im Rahmen des ständigen Übungsbetriebes in Uferbereichen, die 

regelmäßig Übungszwecken des Bundesheeres dienen (militärische Wasserübungsplätze), bedarf keiner 

Anzeige nach Abs. 1. Diese Wasserübungsplätze sind durch Hinweistafeln mit der schwarzen Aufschrift 

"Militärischer Wasserübungsplatz" auf weißem Grund zu bezeichnen. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 48 bis 55 - mit Ausnahme des § 55 Abs. 4 - gelten nicht für die in Abs. 

1 genannten Schiffahrtsanlagen. 

111. Abschnitt 

Errichtung und Betrieb von Schiffahrtsanlagen 

Beschränkungen für die Errichtung bestimmter Schiffahrtsanlagen 

§ 57. (1) Auf Wasserstraßen dürfen nur frei fahrende Fähren oder Hochseilfähren errichtet werden; 

auf der Wasserstraße Donau ist die Errichtung neuer Hochseilfähren nicht zulässig, ausgenommen solche, 

die vorübergehend im Zusammenhang mit der Durchführung von Wasserbauten oder zur Beseitigung von 

Notständen verwendet werden. 

(2) Außerhalb von Häfen dürfen Umschlagsanlagen für flüssige gefähriiche Güter, die nicht mit 

Wasser mischbar sind oder deren Flammpunkt unter 55 0 C liegt, nicht neu errichtet oder wesentlich 

geändert und dürfen frühere derartige Anlagen nicht wiederverwendet werden. 

Ausgestaltung, Betrieb, Benützung und Erhaltung von Schiffahrtsanlagen 

§ 58. (1) Schiffahrtsanlagen sind in einem der Bewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten und 

so zu betreiben, daß die Erfordernisse des § 49 Abs. 1 gewährleistet sind. 

(2) In Häfen hat die die Verwaltung des Hafens ausübende Stelle (Hafenverwaltung) dafür zu sorgen, 

daß für die Schiffsbesatzungen den hygienischen Anforderungen entsprechendes Trinkwasser, Sanitärein­

richtungen und Einrichtungen zur Aufnahme von Abfällen (zB Fäkalien, Küchenabfälle, Ladungsreste) ver­

fügbar sind. 

(3) Die Hafenve:waltung hat geeignete und ausreichend große Aufnahmeeinrichtungen für Öle, ÖI­

rückstände und ölhältiges Wasser zu errichten und zu betreiben. 

(4) Gefähriiche Güter (entfällt: insbesondere brennbare Flüssigkeiten) dürfen nur an hiefür be­

willigten Schiffahrtsanlagen umgeschlagen werden. Dies gilt nicht für Leichterungen von Fahrzeug zu Fahr­

zeug in Notfällen sowie für die Versorgung von Fahrzeugen mit Treib- oder Betriebsstoffen. 

(5) Die Reinigung von Tankschiffen darf nur in Häfen vorgenommen werden, die über geeignete Ein­

richtungen zur Aufnahme und Reinigung des anfallenden Tankwaschwassers sowie zur Aufnahme von 

Ladungsresten verfügen. 
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(6) Bewilligungsinhaber von Umschlagsanlagen für flüssige gefahrliche Güter, die nicht mit Wasser 

mischbar sind, haben auf ihre Kosten durch geeignete Einrichtungen und Maßnahmen dafür zu sorgen, 

daß die Ausbreitung derartiger Flüssigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Umschlag in das Gewasser 

gelangt sind, verhindert und diese Flüssigkeiten rasch entfernt werden. In Hafen sind sie davon befreit, 

wenn und solange die Hafenverwaltung diese Einrichtungen errichtet und betreibt und die genannten Maß­

nahmen durchführt. 

(7) Wenn leck gewordene Tankschiffe in einen (entfällt: ÖI-)Hafen einlaufen oder Tankschiffe 

wahrend des Stilliegens im (entfällt: ÖI-)Hafen leck werden, hat die Hafenverwaltung durch geeignete Ein­

richtungen und Maßnahmen dafür zu sorgen, daß die Ausbreitung dabei in das Gewasser gelangter 

flüssiger gefährlicher Güter, die nicht mit Wasser mischbar sind, verhindert wird und diese rasch ent­

fernt werden. Die Kosten für den Einsatz dieser Einrichtungen sowie für die Durchführung der er­

forderlichen Maßnahmen hat der Verfügungsberechtigte des lecken Tankschiffes zu tragen. 

(8) Bei Schiffahrtsanlagen, die der gewerbsmaßigen Schiffahrt oder anderen gewerblichen Zwecken 

dienen, hat die Behörde im Bewilligungsbescheid die Bezeichnung der Anlage oder von Teilen der Anlage 

durch weiße Tafeln mit der schwarzen Aufschrift "Betreten durch Unbefugte behördlich verboten" zu ver­

fügen, wenn dies im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt oder von Personen erforderlich ist. Bei Anlagen 

gemäß § 56 sind solche Verbotstafeln von der betreffenden Stelle des Bundes oder Landes ohne behörd­

liche Verfügung anzubringen. Es ist verboten, mit derartigen Verbotstafeln bezeichnete Anlagen oder An­

lagenteile zu betreten, sich an ihnen oder den Festmacheeinrichtungen anzuhangen oder diese zu er­

klettern; dieses Verbot erstreckt sich nicht auf die Benützung von Schiffahrtsanlagen durch befugte 

Personen entsprechend dem bewilligten Verwendungszweck. 

(9) Organe gemaß §§ 38 Abs. 2 und 39 sind ermachtigt, im Einzelfall bei öffentlichen Schiffahrtsan­

lagen Ausnahmen vom Betretungsverbot des Abs. 8 zu gestatten, insbesondere zum Besuch der Schiffs­

besatzungen durch Angehörige oder zur Besichtigung von Schleusen oder Häfen unter der Aufsicht sach­

kundiger Personen, wenn dadurch weder der Betrieb der Anlage behindert noch die Sicherheit von 

Personen beeintrachtigt wird. 

(10) Außer im Notfall oder zur Hilfeleistung ist es anderen Personen als dem Bewilligungsinhaber 

oder einem von ihm Beauftragten verboten, die Festmacheeinrichtungen von Schiffahrtsanlagen zu lösen. 

(11) Die Beschädigung, Verunreinigung oder unbefugte Bedienung öffentlich~r Schiffahrtsanlagen 

oder ihrer Einrichtungen sowie die Beeinträchtigung ihres Gebrauches sind verboten. 

(12) Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Abs. 1 bis 11, des § 49 

Abs. 1 sowie auf den jeweiligen Stand der Technik Bestimmungen über Verwendungszweck, Bauart, 

Mindestmaße, Festigkeit, Ausgestaltung und Einrichtung, Kennzeichnung, Betrieb und Benützung be­

stimmter Arten von Schiffahrtsanlagen, wie Landen, Hafen, Umschlagsanlagen, schwimmende Anlagen für 

die Lagerung gefährlicher Güter, insbesondere brennbarer Flüssigkeiten, Versorgungsanlagen, Arilagen für 

den Fahrgastverkehr, Fahranlagen sowie Schleusen, zu erlassen. Dabei können im Interesse der Zweck­

maßigkeit und Kostenersparnis diesbezügliche ÖNORMEN (Normengesetz 1971, BGBI.Nr. 240) und 

elektrotechnische Sicherheitsvorschriften (Elektrotechnikgesetz 1992, BGBI.Nr. 106/1993) ganz oder teil­

weise für verbindlich erklart werden. 
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Beschränkungen für die Benützung öffentlicher Länden an Wasserstraßen 

§ 59. Bei Mangel an Liegeplätzen an bestimmten öffentlichen Länden an Wasserstraßen ist durch 

Verordnung das Verweilen von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern oder von bestimmten Arten derselben 

auf die für die Versorgung der Fahrzeuge oder Schwimmkörper und den Umschlag von Gütern erforder­

liche Zeit zu beschränken. Ebenso ist bei mangelnder Lagerfläche an bestimmten öffentlichen Länden an 

Wasserstraßen durch Verordnung das Lagern von Gütern auf die für deren Manipulation erforderliche Zeit 

zu beschränken. 

Beschränkungen für die Errichtung und Benützung von Sportanlagen an Wasserstraßen 

§ 60. (1) Auf Teilen einer Wasserstraße, auf denen bestimmte Arten von Sportanlagen im Hinblick auf 

die Lage der Fahrrinne die Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schiffahrt beeinträchtigen 

würden, sind durch Verordnung die Errichtung und Benützung, die Wiederverwendung sowie die wesent­

liche Änderung und Benützung solcher Sportanlagen zu untersagen (Verbotsbereiche). 

(2) Auf Teilen einer Wasserstraße, auf denen ein erheblicher Bedarf an Sportanlagen besteht, sind 

im Interesse der sparsamen Ausnützung der Wasserflächen durch Verordnung die Errichtung und Be­

nützung von Sportanlagen mit einer geringeren Aufnahmefähigkeit als für zehn Sportfahrzeuge zu unter­

sagen (Beschränkungsbereiche). Wenn es die örtlichen Umstände erfordern, kann auch eine größere 

Mindestaufnahmefähigkeit vorgeschrieben werden. 

(3) Stehen bei der Errichtung von Sportanlagen an Wasserstraßen Anträge für mehrere Anlagen im 

Widerstreit, so hat die Behörde dem Antrag den Vorzug zu geben, der die Errichtung einer Anlage mit der 

größeren Aufnahmefähigkeit vorsieht, sofern nicht öffentliche Interessen (§ 49 Abs. 5) entgegenstehen. 

Dabei hat die Behörde dem Bewilligungswerber, dessen Antrag der Vorzug gegeben wurde, ein Mitbe­

nützungsrecht zugunsten der nicht berücksichtigten Bewilligungswerber über deren Antrag aufzuerlegen, 

sofern eine gütliche Übereinkunft nicht erzielt wurde (§ 64). 

(4) Ein Mitbenützungsrecht gemäß Abs. 3 kann unter den Voraussetzungen des Abs. 2 auch Be­

willigungsinhabern bestehender, offensichtlich nicht ausgelasteter Sportanlagen auferlegt werden. 

(5) Die Bewilligungen bestehender Sportanlagen werden durch die Erlassung von Verordnungen ge­

mäß Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

IV. Abschnitt 

Zwangsrechte 

Allgemeines 

§ 61. (1) Zwangsrechte im Sinne dieses Abschnittes sind: 

1. Benützungsbefugnisse (§ 62); 

2. vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken (§ 63); 

3. Mitbenützungsrecht (§ 64); 

4. Enteignung (§ 65). 
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(2) Zwangsrechte binden den jeweiligen Eigentümer der belasteten Liegenschaft bzw. den Be­

willigungsinhaber der Schiffahrtsanlage und bilden keinen Ersitzungs- oder Ve~ahrungstitel. 

(3) Zwangsrechte gemaß Abs. 1 dürfen nur eingeraumt werden, wenn hiefür ein volkswirtschaftliches 

Interesse besteht. 

(4) Durch Zwangsrechte gemaß §§ 63 bis 65 dürfen öffentliche Schiffahrtsanlagen nicht belastet 

werden, Liegenschaften und Anlagen, die militarischen Zwecken dienen, nur so weit, als dadurch die 

militarischen Interessen nicht beeintrachtigt werden. 

(5) Im Verfahren zum Ersatz der vermögensrechtlichen Nachteile im Zusammenhang mit Zwangs­

rechten gemaß Abs. 1 sind die Bestimmungen des § 28 Abs. 3, im Verfahren hinsichtlich der Rücküber­

eignung von Grundstücken nach Erlöschen einer Bewilligung die Bestimmungen des Wasserrechtsge­

setzes 1959 anzuwenden. 

Benützungsbefugnisse 

§ 62. (1) Wenn es zur Regelung und Sicherung der Schiffahrt oder zur Errichtung, Überwachung oder 

Instandhaltung öffentlicher Schiffahrtsanlagen oder der Ufer erforderlich ist, sind die Verfügungsbe­

rechtigten von Ufergrundstücken verpflichtet, das Befahren der Ufergrundstücke und Damme durch 

Straßenfahrzeuge, die Zwecken der Bundes- oder Landesverwaltung dienen, zu dulden, soweit auf den 

Grundstücken oder Dammen Fahrwege vorhanden sind. Für die durch das Befahren der Fahrwege verur­

sachten vermögensrechtlichen Nachteile sind die Verfügungsberechtigten vom Bund bzw. Land zu ent­

schadigen. Die Vorschriften über das Betreten von Eisenbahngrundstücken bleiben unberührt. 

(2) Wenn zur Regelung und Sicherung der Schiffahrt oder zur Verbesserung der Flüssigkeit des 

Schiffsverkehrs die Errichtung von Schiffahrtszeichen oder Signalanlagen auf Grundstücken, Bauwerken 

oder Straßen ohne öffentlichen Verkehr erforderlich ist, sind deren Verfügungsberechtigte verpflichtet, die 

Errichtung dieser Anlagen samt Einrichtungen sowie den Anschluß der dafür erforderlichen Versorgung mit 

Energie und die Bedienung der Anlagen für die Dauer ihrer Notwendigkeit zu dulden, soweit hiedurch die 

Benützung des in Anspruch genommenen Gegenstandes nach den zur Zeit der Inanspruchnahme 

geltenden Verhaltnissen nicht wesentlich beeintrachtigt wird. Beeintrachtigungen, die ihrer Natur nach nur 

vorübergehend sind, stehen der Duldungspflicht nicht entgegen. Für die durch die Errichtung, Bedienung 

und Abtragung der Anlagen und Einrichtungen verursachten vermögensrechtlichen Nachteile sind die Ver­

fügungsberechtigten zu entschadigen. 

(3) Wird die Duldung der Ausübung einer Benützungsbefugnis verweigert, so hat die Behörde mit Be­

scheid den Umfang dieses Zwangsrechtes festzustellen. 

(4) Die Bestimmungen des Sperrgebietsgesetzes 1995, BGBI.Nr. 26011995, sowie des Munitions­

lagergesetzes, BGBI.Nr. 73611995, bleiben durch die Abs. 1 und 2 unberührt. 
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Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken 

§ 63. (1) Erfordert die Projektierung, Errichtung, Änderung, Erhaltung oder Überwachung von 

Schiffahrtsanlagen die vorübergehende Benützung von Ufergrundstücken oder benachbarten Grund­

stücken, insbesondere zur Zu- und Abfahrt, zur Lagerung von Geräten, Werkzeugen und Baustoffen und 

zur Bereitung der Baustoffe, so haben die Verfügungsberechtigten, unbeschadet der Vorschriften über das 

Betreten von Eisenbahngrundstücken, die Benützung ihrer Grundstücke im erforderlichen Umfang gegen 

Ersatz der ihnen dadurch verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu dulden; der Ersatz ist von dem­

jenigen zu leisten, der diese Benützungsbefugnis in Anspruch nimmt. 

(2) Wird die Duldung der vorübergehenden Inanspruchnahme von Grundstücken verweigert, so hat, 

die Behörde mit Bescheid den Umfang dieses Zwangsrechtes festzustellen und dabei die Dauer der Inan­

spruchnahme angemessen zu befristen. 

Mitbenützungsrecht 

§ 64. (1) Bewilligungsinhaber privater Schiffahrtsanlagen haben die Mitbenützung ihrer Anlagen und 

deren Einrichtungen zu dulden, wenn es erforderlich ist 

1. zu Zwecken der Errichtung und der Benützung anderer Schiffahrtsanlagen, 

2. zu Zwecken der Bundes- oder Landesverwaltung, 

3. auf Wasserstraßen zu Zwecken der Ausübung der gewerbsmäßigen Schiffahrt oder 

4. zu Zwecken der Ausnützung von Sportanlagen in Beschränkungsbereichen (§ 60 Abs. 3 und 4). 

(2) Wird eine gütliche Übereinkunft nicht erzielt, so kann die Behörde ein Mitbenützungsrecht mit Be­

scheid auferlegen, jedoch nur in dem Umfang, als dadurch der Betrieb der Anlage durch den Bewilligungs­

inhaber nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

(3) Die Mitbenützungsberechtigten sind verpflichtet, die Kosten der etwa erforderlichen Abänderung 

der bestehenden Anlagen zu tragen, einen entsprechenden Teil der für die Herstellung der mitbenützten 

Anlagen aufgewendeten Kosten zu ersetzen, zur Instandhaltung einschließlich der Aufsicht und Wartung 

dieser Anlagen einen angemessenen Beitrag zu leisten und die VerpfliChteten für die durch die Mitbe­

nützung entstehenden vermögensrechtlichen Nachteile zu entschädigen. 

Enteignung 

§ 65. (1) Wenn die in den §§ 63 und 64 genannten Maßnahmen zur Erreichung der darin vorge­

sehenen Zwecke nicht ausreichen, hat die Behörde im erforderlichen Ausmaß 

1. die notwendigen Dienstbarkeiten einzuräumen oder entgegenstehende dingliche Rechte einzu­

schränken oder aufzuheben; 

2. die Abtretung des Eigentums an Liegenschaften, Bauwerken und Anlagen aller Art zu verfügen; 

3. auf erteilten Bewilligungen beruhende Rechte teilweise oder gänzlich zu enteignen, sofern die 

neuen Anlagen sonst nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ausgeführt werden 

könnten und ihnen gegenüber der zu enteignenden Bewilligung eine höhere volkswirtschaftliche 

Bedeutung zukommt. 
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(2) Der Begünstigte hat den Verpflichteten für die durch die Enteignung entstandenen vermögens­

rechtlichen Nachteile zu entschädigen. 

(3) Bei Liegenschaften und Rechten, die Zwecken dienen, für die nach einem anderen Bundesgesetz 

ein Enteignungsrecht oder ein Recht auf Beschränkung des Eigentums besteht, sind die im Abs. 1 be­

zeichneten Maßnahmen nur im Einvemehmen mit den dafür sachlich zuständigen Behörden zulässig. 

V. Abschnitt 

Sonstige Anlagen und Arbeiten an Wasserstraßen 

Bewilligung für sonstige Anlagen und Arbeiten an Wasserstraßen 

§ 66. (1) An Wasserstraßen bedürfen die Errichtung und Benützung, die Wiederverwendung und die 

wesentliche Änderung und Benützung von Anlagen, die keine Schiffahrtsanlagen sind, sowie die Durch­

führung sonstiger Arbeiten in oder über dem Gewässer einer Bewilligung; sie kann befristet oder auf Wider­

ruf erteilt werden. 

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 sind der Bund und die Länder bei der Durchführung von 

Wasserbauten und Arbeiten für Zwecke der Gewässerregulierung, der Freimachung des Gewässers von 

Schiffahrtshindemissen, der Regelung und Sicherung der Schiffahrt und der Verbesserung der Flüssigkeit 

des Schiffsverkehrs ausgenommen. 

(3) Für das Verfahren zur Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 gelten die Bestimmungen der §§ 

48 Z 1 bis 5, 49 Abs. 1 bis 5 und Abs. 8 bis 10, 51 bis 53,55 und 71 unter Berücksichtigung der auf Grund 

des § 67 erlassenen Bestimmungen sinngemäß. 

(4) Für sonstige Anlagen gemäß Abs. 1, die Zwecken des Sportes dienen, gelten die Bestimmungen 

des § 60 Abs. 1 und Abs. 5 sinngemäß. 

Ausgestaltung von sonstigen Anlagen an Wasserstraßen 

§ 67. Durch Verordnung sind Maßnahmen und Mindestabmessungen zur Einhaltung der im § 49 Abs. 

1 genannten Erfordemisse für sonstige Anlagen vorzuschreiben, insbesondere 

1. Mindestmaße der Durchfahrtsöffnungen von Brücken unter Bezugnahme auf bestimmte Wasser­

stände; 

2. Mindesthöhen von Überspannungen unter Bezugnahme auf bestimmte Wasserstände sowie Ein­

richtungen und Maßnahmen, die zur Einhaltung der Mindesthöhen und zur GeWährleistung der 

Sicherheit der Schiffahrt erforderlich sind; dabei können im Interesse der Zweckmäßigkeit und 

Kostenerspamis auch ÖNORMEN (Normengesetz 1971) und elektrotechnische Sicherheitsvor­

schriften (Elektrotechnikgesetz 1992) über Freileitungen ganz oder teilweise für verbindlich erklärt 

werden; 

3. Maßnahmen an Brücken und Überspannungen zur Bezeichnung von Brückenpfeilem und zur 

Vermeidung von Fehlechos bei der Radarortung. 

, 
57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)66 von 113

www.parlament.gv.at



- 13 -

VI. Abschnitt 

Hafenentgelte 

Hafenentgelte für öffentliche Häfen 

§ 68. (1) Für die Benützung öffentlicher Häfen durch Fahrzeuge oder Schwimmkörper dürfen Hafen­

entgelte nur auf Grund von Tarifen, die gegenüber jedermann in gleicher Weise anzuwenden sind, ge­

fordert werden. Die Erhebung von Gebühren im Sinne des § 15 Abs. 3 Z 5 des Finanzausgleichsgesetzes 

1993, BGBI.Nr. 30, für die Benützung öffentlicher Häfen ist nicht zulässig. 

(2) Durch die Entrichtung des Hafenentgeltes werden die Bereitstellung von Hafenanlagen und -ein­

richtungen sowie solche Leistungen abgegolten, die in folgendem Zusammenhang erbracht werden: 

1. Benützung des Hafenbeckens einschließlich der Festmacheeinrichtungen zum Zwecke des Um­

schlages und des Stilliegens, 

2. Benützung der Abfall- und Altölsammelstellen, 

3. Benützung der für die Schiffsbesatzungen bestimmten sanitären Anlagen sowie der Entnahme 

von Trinkwasser in dem Umfang, als es für den Reisebedarf der Schiffsbesatzungen erforderlich 

ist, 

4. Eisfreihaltung des Hafens zur GeWährleistung eines gefahrlosen Ein- und Auslaufens der Fahr­

zeuge und Schwimmkörper. 

(3) Zur Zahlung der Hafenentgelte sind der über das Fahrzeug oder den Schwimmkörper Verfügungs­

berechtigte und der Schiffsführer zur ungeteilten Hand verpflichtet. 

(4) Die Tarife sind auf Grund der gemäß § 70 erlassenen Verordnung zu bestimmen; sie bedürfen zu 

ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch die Behörde. 

(5) Die Tarife sind durch Anschlag im Hafenbereich zu veröffentlichen; sie sind auf solche Weise an­

zuschlagen, daß von ihrem Inhalt jederzeit Kenntnis genommen werden kann. 

(6) Die Behörde hat die Neufestsetzung der Tarife zu verfügen, wenn sie vom Grundsatz der Kosten­

deckung wesentlich und voraussichtlich für längere Zeit abweichen; sie kann von der Hafenverwaltung 

jederzeit entsprechende Nachweise verlangen und durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. 

(7) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten nicht für Sportfahrzeuge. 

Hafenentgelte für Privathäfen 

§ 69. Die Bestimmungen der §§ 68 Abs. 1 bis 5 und 70 gelten auch für die Benützung von Privat­

häfen durch Fahrzeuge oder Schwimmkörper in den Fällen von Not und Winterstand (§ 34 Abs. 1). 

Festsetzung der Hafenentgelte 

§ 70. Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die durch Hafenentgelte abzugeltenden 

Leistungen Bestimmungen zu erlassen über 
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1. Arten von Hafenentgelten (Ufergeld, Liegegeld, Winterstandsgeld); 

2. Grundlagen der Bemessung von Hafenentgelten unter Berücksichtigung des Güterumschlages 

sowie der Art und Größe der Fahrzeuge oder Schwimmkörper; 

3. Festsetzung von Hafenentgelttarifen, bei Tarifen für öffentliche Häfen nach dem Grundsatz der 

Kostendeckung; 

4. Befreiungen für Fahrzeuge im öffentlichen Interesse sowie Fahrzeuge und Schwimmkörper, die 

dem Hafenbetrieb dienen; 

5. das Entstehen des Entgeltanspruches und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Hafenentgelte. 

VII. Abschnitt 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 71. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für 

a) Schiffahrtsanlagen auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, 

dem Bodensee, dem Neusiedlersee und den Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer, deren 

Errichtung als bevorzugter Wasserbau (§ 100 Abs. 2 des Wasserrechtsgesetzes 1959) be­

willigt wurde und deren Überprüfung gemäß § 53 Abs. 1 erfolgt ist; 

b) Angelegenheiten nach diesem Teil hinsichtlich der Wasserstraßen, ausgenommen in die 

Landesvollziehung fallende, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken 

sonstiger Grenzgewässer, soweit sie zwischenstaatliche Verhandlungen oder Abkommen er­

fordern; die Zuständigkeit des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten wird dadurch 

nicht berührt; 

c) die Genehmigung von Hafenentgelttarifen hinsichtlich öffentlicher Häfen auf Wasserstraßen, 

ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, dem Bodensee, dem Neusiedlersee und 

den Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer; 

2. der Landeshauptmann für alle nicht in Z 1 genannten Angelegenheiten hinsichtlich Wasser­

straßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, de~enigen Teile der Donau, die nicht 

Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger 

Grenzgewässer; 

3. die Landesregierung für die Genehmigung von Hafenentgelttarifen hinsichtlich aller nicht in Z 2 

genannten Gewässer; 

4. die Bezirksverwaltungsbehörde für alle nicht unter Z 1 bis 3 fallenden Angelegenheiten sowie für 

Verwaltungsstrafverfahren . 

(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind: 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 

2' 

2. die Landesregierung für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 4; 

3. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 
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(3) Sind in einer Angelegenheit der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, der 

Landeshauptmann oder die Landesregierung in erster Instanz zuständig, so können sie im Einzelfall zur 

Vornahme von Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Inter­

esse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenerspamis gelegen ist, die nachgeordneten 

Behörden ermächtigen, die für den betreffenden Fall an die Stelle des Bundesministers, des Landeshaupt­

mannes oder der Landesregierung treten. Gesetzliche Mitwirkungs- und Anhörungsrechte werden hiedurch 

nicht berührt. 

(4) Erstreckt sich die gemäß § 47 bewiJIigungspflichtige Schiffahrtsanlage oder die gemäß § 

66 bewilligungspflichtige Anlage oder Durchführung sonstiger Arbeiten in oder über dem Ge­

wässer, für deren Bewilligung gemäß Abs. 1 Z 2 der Landeshauptmann zuständig ist, über mehrere 

Bundesländer oder soll sie sich dem Antrag nach über mehrere Bundesländer erstrecken, so ist 

der Landeshauptmann zuständig, in dessen Bundesland der überwiegende Teil der Schiffahrtsan­

lage oder Anlage liegt oder liegen soll oder der überwiegende Teil der sonstigen Arbeiten durchge­

führt wird oder werden soll. Der Landeshauptmann hat diesfalls im Einvernehmen mit den anderen 

Landeshauptmännern vorzugehen. 

(5) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst zuständig, sofem in Abs. 6 nichts anderes bestimmt ist. 

(6) Für die Erlassung von Verordnungen gemäß § 53 Abs. 4 ist hinsichtlich der Wasserstraßen, aus­

genommen in die Landesvollziehung fallende, de~enigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, 

des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Landeshaupt­

mann, hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierung zuständig. 

(7) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses 

Teiles erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 

VIII. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 72. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Ver­

ordnungen verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

50000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ohne Bewilligung bewilligungspflichtige Schiffahrtsanlagen neu errichtet, bestehende Schiffahrts­

anlagen wesentlich ändert oder frühere Schiffahrtsanlagen nach Erlöschen oder Widerruf der Be­

willigung wiederverwendet (§ 47 Abs. 1); 

2. als Bewilligungsinhaber eine von der Behörde im Bewilligungsbescheid festgesetzte Bedingung, 

Auflage oder Einschränkung nicht einhält (§ 49 Abs. 2); 
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3. als Bewilligungsinhaber eine Schiffahrtsanlage nicht für den von der Behörde im Bewilligungsbe­

scheid festgesetzten Verwendungszweck verwendet (§ 49 Abs. 2); 

4. als neuer Bewilligungsinhaber die Übertragung einer Schiffahrtsanlage der Behörde nicht anzeigt 

(§ 49 Abs. 10); 

5. als Bewilligungsinhaber Baubeginn oder Bauvollendung der Behörde nicht anzeigt (§ 51 Abs. 2); 

6. eine Schiffahrtsanlage benützt oder betreibt, bevor die Behörde die erstmalige Überprüfung vor­

genommen und die Benützungsbewilligung erteilt hat (§ 52 Abs. 1); 

7. ungeachtet der Untersagung des Betriebes einer Schiffahrtsanlage diese weiter betreibt oder be­

nützt (§ 53 Abs. 2); 

8. als Bewilligungsinhaber die Abstellung eines wesentlichen Mangels der Behörde nicht anzeigt (§ 

53 Abs. 2); 

9. als Bewilligungsinhaber den Auftrag der Behörde zur Vorlage oder Änderung einer Betriebsvor­

schrift nicht befolgt (§ 54 Abs. 1 und 3); 

10. nicht für die Einhaltung der Betriebsvorschrift sorgt (§ 54 Abs. 2); 

11. als früherer Bewilligungsinhaber nach Erlöschen der Bewilligung den Verpflichtungen gemäß § 55 

Abs. 4 nicht naChkommt; 

12. die Bestimmungen des § 57 Abs. 1 über die Errichtung von Fähren auf Wasserstraßen nicht be­

achtet; 

13. außerhalb von Häfen Umschlagsanlagen für flüssige gefährliche Güter, die nicht mit Wasser 

misch bar sind oder deren Flammpunkt unter 55 0 C liegt, neu errichtet, bestehende derartige 

Anlagen wesentlich ändert oder frühere derartige Anlagen nach Erlöschen oder Widerruf der 

Bewilligung wiederverwendet (§ 57 Abs. 2); 

14. Schiffahrtsanlagen nicht in einem der Bewilligung entsprechenden Zustand erhält und so betreibt, 

daß die Erfordernisse des § 49 Abs. 1 geWährleistet sind (§ 58 Abs. 1); 

15. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung nicht für das Vorhandensein von den hygienischen An­

forderungen entsprechendem Trinkwasser für die Schiffsbesatzungen sowie für Sanitärein­

richtungen und Einrichtungen zur Aufnahme von Abfällen von Fahrzeugen sorgt (§ 58 Abs. 2); 

16. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung die Bestimmung des § 58 Abs. 3 über die Errichtung 

bestimmter Aufnahmeeinrichtungen nicht beachtet; 

17. gefähniche Güter an anderen Stellen als an hiefür bewilligten Schiffahrtsanlagen umschlägt (§ 58 

Abs.4); 

18. die Reinigung von Tankschiffen in Häfen vornimmt, die nicht über geeignete Aufnahme- und 

Reinigungseinrichtungen verfügen (§ 58 Abs. 5); 

19. beim Umschlag oder bei einem leck gewordenen Tankschiff nicht die erforderlichen Veran­

lassungen gegen eine Gewässerverschmutzung trifft (§ 58 Abs. 6 und 7); . 

20. Schiffahrtsanlagen unbefugt betritt, (entfällt: bzw.) sich an diesen Anlagen oder Festmacheein­

richtungen anhängt oder sie erklettert (§ 58 Abs. 8); 

21. unbefugt Festmacheeinrichtungen von Schiffahrtsanlagen löst (§ 58 Abs. 10); 

22. öffentliche Schiffahrtsanlagen oder ihre Einrichtungen beschädigt, verunreinigt, unbefugt bedient 

oder ihren Gebrauch beeinträchtigt (§ 58 Abs. 11); 

23. an Wasserstraßen ohne Bewilligung bewilligungspflichtige Anlagen neu errichtet oder benützt, 

bestehende Anlagen wesentlich ändert oder frühere derartige Anlagen nach Erlöschen oder 

Widerruf der Bewilligung wiederverwendet oder ohne Bewilligung sonstige Arbeiten durchführt (§ 

66 Abs. 1); 
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24. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung nicht genehmigte Hafenentgelte einhebt oder den Tarif 

nicht gegenüber jedermann in gleicher Weise anwendet (§ 68 Abs. 1 und 4, § 69); 

25. als Verantwortlicher der Hafenverwaltung die Tarife nicht vorschriftsmäßig veröffentlicht (§ 68 

Abs.5). 

(3) Die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gemäß Abs. 1 steht der Erlassung und Voll­

streckung eines Bescheides nicht entgegen, mit dem der Auftrag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses 

Teiles zuwiderlaufenden Zustand zu beseitigen. 

(4) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 

Übergangsbestimmungen 

§ 73. (1) Nach früheren Rechtsvorschriften erteilte Bewilligungen gelten als solche im Sinne dieses 

Teiles. Sie sind jedoch erloschen, wenn 

1. die betreffenden Schiffahrtsanlagen vor dem Inkrafttreten dieses Teiles - aus welchen Gründen 

immer - mehr als drei Jahre nicht benützt worden sind oder 

2. die für solche Schiffahrtsanlagen erteilten Bewilligungen nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 er­

loschen sind. 

(2) Die Behörde hat bei Schiffahrtsanlagen und Anlagen gemäß § 66, deren Bewilligungen gemäß 

Abs. 1 weitergelten, durch Bescheid jene Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, damit diese Anlagen 

den Bestimmungen dieses Teils und der auf Grund dieses Teils erlassenen Verordnungen entsprechen. 

(3) Eine bestehende Schiffahrtsanlage, die schon bis zum Inkrafttreten dieses Teiles unter Bedacht­

nahme auf die nach Teil B erlassenen Beschränkungen von allen Fahrzeugen benützt werden konnte, gilt 

als öffentliche Schiffahrtsanlage. Auf solche Anlagen sind, sofern sie aus einer Zeit stammen, in der eine 

Bewilligung nicht erforderlich war, die Bestimmungen der §§ 52 bis 54 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

anstelle des Bewilligungsinhabers der Eigentümer der Anlage tritt und die Betriebsvorschrift nachträglich 

zu erlassen ist. 

§ 72 Abs. 4 alt entfällt. 

§ 73 alt entfällt. 
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TEIL 0 

Schiffahrtsgewerberecht 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Örtlicher Geltungsbereich 

§ 74. Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für die im § 1 genannten Gewässer sowie im grenzüber­

schreitenden Verkehr für ausländische Binnengewässer auf Grund zwischenstaatlicher Abkommen. 

Konzessionspflicht 

§ 75. (1) Die gewerbsmäßige Ausübung der Schiffahrt mittels Fahrzeugen und Schwimmkörpem auf 

den in § 74 genannten Gewässem bedarf einer Konzession. 

(2) Die Schiffahrt wird dann gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der 

Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für 

welche Zwecke dieser bestimmt ist. 

(3) Das Anbieten einer den Gegenstand eines Schiffahrtsgewerbes bildenden Tätigkeit an einen 

größeren Kreis von Personen oder bei Ausschreibungen wird der Ausübung des Schiffahrtsgewerbes 

gleichgehalten. 

Ausnahme 

§ 76. (1) Eine Konzession gemäß § 75 ist nicht erforderlich für 

1. Werkverkehr (Abs. 2); 

2. Personen- und Güterbeförderung sowie Remork durch ausländische Schiffahrtsuntemehmen im 

grenzüberschreitenden Verkehr; 

3. Durchführung von Transporten, deren Quell- und Zielpunkt sich auf österreichischem Hoheits­

gebiet befindet, gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 

über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsuntemehmen im Binnenschiffsgüter- und 

Personenverkehr innerhalb eines Mitgliedsstaates, in dem sie nicht ansässig sind (Kabotage). 

(2) Werkverkehr ist die Beförderung mit Fahrzeugen, die unter den in § 83 Abs. 3 angeführten 

Bedingungen betrieben werden, sowie ohne Inanspruchnahme einer Remorkleistung 

1. von Arbeitnehmem eines Untemehmens, soweit sie ausschließlich der Erreichung des Unter­

nehmens, der jeweiligen Arbeitsstätte des Untemehmens oder der Wohnung der Arbeitnehmer 

dient, oder 

2. von Gütem, soweit 

a) die Güter im Eigentum des Untemehmens stehen oder von diesem verkauft, gekauft, ver­

liehen, geliehen, vermietet, gemietet, erzeugt, bearbeitet oder aus dem Gewässer gefördert 

worden sind, 

b) die Beförderung unmittelbar zum oder vom Untemehmen oder zu oder von den Arbeitsstätten 

des Untemehmens erfolgt und 

c) die Beförderung nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen des Untemehmens darstellt. 
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(3) Die Aufnahme eines WerKverkehrs ist der Behörde unter Angabe folgender Merkmale anzuzeigen: 

Befahrenes Verkehrsgebiet, Kennzeichen, Antriebsleistung und Tragfähigkeit bzw. zulässige Fahrgastan­

zahl jedes verwendeten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers sowie die Art der beförderten Güter. Die Ein­

stellung des Betriebes sowie Änderungen, die die vorstehenden Merkmale berühren, sind der Behörde 

ebenfalls anzuzeigen. 

(4) Die Ausnahme von der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 Z 2 gilt nur in dem Ausmaß, 

1 . als dies in zwischenstaatlichen Abkommen vereinbart ist oder 

2. - sofem keine zwischenstaatlichen Abkommen bestehen - als der Staat, in dem die ausländischen 

Schiffahrtsuntemehmen ihren Sitz haben, österreich ischen SChiffahrtsuntemehmen die Schiffahrt 

ohne Konzession auf seinen Gewässem gestattet. 

11. Abschnitt 

Verfahren 

Arten der Konzession 

§ 77. (1) Konzessionen dürfen nur für folgende Arten der gewerbsmäßigen Ausübung der Schiffahrt 

erteilt werden: 

1. Personenbeförderung im Linienverkehr; 

2. Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr; 

3. Güterbeförderung; 

4. Remork; 

5. Fährverkehr; 

6. Personen beförderung im Gelegenheitsverkehr mit Schwimmkörpem; 

7. Erbringung sonstiger Leistungen mit Fahrzeugen, wie insbesondere Bugsieren in Häfen, 

Schleppen von Wasserschifahrem oder Fluggeräten und Eisbrecherdienste. 

(2) Die Konzessionen gemäß Abs. 1 können einzeln oder nebeneinander erteilt werden. 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession 

§ 78. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden 

1. einer natürlichen, eigenberechtigten Person, wenn sie 

a) Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­

raum ist (EWR-Staatsangehöriger), 

b) in bezug auf die Ausübung der Schiffahrt verläßlich ist und 

c) ihren Unternehmenssitz im Inland hat. 

2. einer Personengesellschaft, wenn die Mehrheit ihrer persönlich haftenden und zur Vertretung be­

rechtigten Gesellschafter die Voraussetzungen gemäß Z 1 lit. a und b erfüllen und die Gesell­

schaft ihren Sitz im Inland hat. Stehen Anteilsrechte an der Personengesellschaft einer 

juristischen Person oder einer Personengesellschaft zu, so hat diese nach den Vorschriften 

eines EWR-Staates errichtet zu sein und ihren Sitz in diesem EWR-Staat zu haben. 

• 
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3. einer juristischen Person, wenn die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 50 von 

Hundert EWR-Staatsangehörigen, dem Bund, einem Land, einer Gemeinde oder einem Ge­

meindeverband zustehen, die Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Ge­

schäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden die Voraussetzungen 

gemäß Z 1 Iit. a und b erfüllen und die juristische Person ihren Sitz im Inland hat. Stehen Anteils­

rechte an der juristischen Person einer Personengesellschaft oder einer juristischen Person zu, 

so hat diese nach den Vorschriften eines EWR-Staates errichtet zu sein und ihren Sitz in 

diesem EWR-Staat zu haben. 

4. dem Bund, den Ländern, den Gemeinden und den Gemeindeverbänden. 

(2) Die Konzession darf darüber hinaus nur erteilt werden, 

1. wenn der Konzessionswerber fachlich geeignet ist; erfüllt dieser als natürliche Person diese 

Voraussetzung nicht oder ist er keine natürliche Person, so hat er der Behörde eine Person zu 

benennen, die das Unternehmen tatsächlich und ständig leitet (Betriebsleiter). Der Betriebsleiter 

hat die Voraussetzungen der Verläßlichkeit (§ 78 Abs. 1 Z 1 lit. b) und der fachlichen Eignung zu 

erfüllen und ist von der Behörde zu genehmigen, 

2. wenn der Konzessionswerber finanziell leistungsfähig ist, 

3. wenn der Konzessionswerber um eine Konzession gemäß § 77 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6 oder 7 nach­

weist, daß er an den vorgesehenen Anlegestellen über die erforderlichen Schiffahrtsanlagen wird 

verfügen können, 

4. wenn der Bewilligungswerber nachweist, daß er über die erforderlichen Fahrzeuge oder 

Schwimmkörper wird verfügen können und, 

5. sofern die Schiffahrt auf einem Privatgewässer (§ 3 des Wasserrechtsgesetzes 1959) ausgeübt 

werden soll, wenn der über das Gewässer Verfügungsberechtigte der Ausübung der Schiffahrt 

durch den Konzessionswerber in der von diesem beabsichtigten Art zustimmt. 

(3) Abweichend von Abs. 2 ist für die Erteilung folgender Konzessionen die Erfüllung der in Abs. 

2 Z 3, 4 und 5 normierten Voraussetzungen ausreichend: 

1. Güterbeförderung auf Binnengewässern, die keine Verbindung mit dem Binnenwasserstraßennetz 

einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben (EWR­

Staat), 

2. Güterbeförderung mit Fahrzeugen mit einer Tragfähigkeit von nicht mehr als 200 metrischen 

Tonnen bei höchstzulässigem Tiefgang, 

3. Fährverkehr, 

4. Personenbeförderung mit Fahrzeugen, die für die Beförderung von nicht mehr als 12 

Fahrgästen zugelassen sind, 

5. Personen beförderung im Gelegenheitsverkehr mit Schwimmkörpern, 

6. Erbringung sonstiger Leistungen mit Fahrzeugen, wie insbesondere Bugsieren in Häfen, 

Schleppen von Wasserschifahrern oder Fluggeräten und Eisbrecherdienste. 

(4) Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind EWR-Staatsangehörigen als Gesell­

schafter gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 gleichzuhalten. 
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(5) Bund, Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande sowie Personengesellschaften und juristische 

Personen unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 bzw. 3 sind EWR-Staatsangehörigen gemaß Abs. 

1 Z 2 gleichzuhalten. 

Verlaßlichkeit 

§ 79. (1) Die Verlaßlichkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn der Konzessionswerber von 

einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 

180 Tagessatzen verurteilt wurde, solange die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschrankung der 

Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. 

(2) Der Nachweis der Verlaßlichkeit ist insbesondere durch Vorlage einer Strafregisterbescheinigung 

zu führen. Konzessionswerber, die ihren Wohnsitz oder Sitz erst innerhalb eines Jahres vor AntragsteIlung 

in Österreich begründet haben, haben darüber hinaus einen Strafregisterauszug oder sonstige geeignete 

Bescheinigungen der zustandigen Justiz- oder Verwaltungsbehörden ihres Herkunftsstaates zu erbringen. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Nachweise dürfen bei AntragsteIlung nicht alter als drei Monate sein. 

Fachliche Eignung - Befahigungsnachweis 

§ 80. (1) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befahigungsnachweis) ist erfüllt durch 

1. eine Bescheinigung einer Prüfungskommission gemaß Abs. 3 über die erfolgreiche Ablegung 

einer Prüfung (Eignungsprüfung); 

2. eine Bescheinung der in Z 1 genannten Prüfungskommission auf Grund von Hochschul- oder 

Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Eignungsprüfung im Sinne 

des Abs. 4 Z 1 gewahrleisten. Werden durch die Hochschul- oder Fachschuldiplome nicht alle 

Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 

nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der Hochschul- oder Fachschuldiplome gründliche 

Kenntnisse gewahrleistet sind; 

3. eine Bescheinigung der in Z 1 genannten Prüfungskommission auf Grund des Nachweises einer 

mindestens dreijahrigen, nicht untergeordneten Tatigkeit in einem Schiffahrtsuntemehmen. Diese 

Tatigkeit darf nicht spater als fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 

beendet und nicht in einem Schiffahrtsuntemehmen ausgeübt worden sein, dessen Unter­

nehmensgegenstand eine Tatigkeit gemaß § 78 Abs. 3 Z 1 bis 6 dargestellt hat. 

(2) Folgende Prüfungskommissionen werden eingerichtet: 

1. Für Bewerber, deren Wohnsitz oder Sitz in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland liegt, 

eine Kommission beim Landeshauptmann von Wien, 

2. für Bewerber, deren Wohnsitz oder Sitz in Oberösterreich, Salzburg, Tiral, Vorarlberg, der Steier­

mark oder Kamten liegt, eine Kommission beim Landeshauptmann von Oberösterreich. 

(3) Die Prüfungskommission gemaß Abs. 2 ist vom Landeshauptmann zu bestellen, in dessen Bereich 

die Kommission einzurichten ist. Sie besteht aus 

1. einem geeigneten Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzenden, 
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2. zwei über Vorschlag des zuständigen Fachverbandes der Bundeswirtschaftskammer berufenen 

Personen, die das betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter seit mindestens drei 

Jahren ohne Unterbrechung ausüben 

oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder leitender Angestellter ebensolange ohne Unter-

brechung tätig sind, , 

3. zwei weiteren Fachleuten, von denen einer über Vorschlag der Kammer für Arbeiter und Ange­

stellte zu berufen ist. 

Wurden Vorschläge nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die 

jeweilige Berufung nach Anhörung der säumigen Stelle vorzunehmen. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat unter Bedachtnahme auf den je­

weiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des 

Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Ge­

sundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, sowie auf die für die Gewerbeausübung 

geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch Verordnung folgendes festzulegen: 
1. die Sachgebiete der Prüfung, 

2. die Form der Prüfung, 

3. den Inhalt der auszustellenden Bescheinigungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, 

4. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im Sinne der 

Z 1 gewährleisten und 

5. die Höhe der vom Prüfungskandidaten zu entrichtenden Prüfungsgebühr. 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

§ 81. (1) Der Konzessionswerber hat durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, daß er über wirt­

schaftliche Mittel in einem für die Aufnahme und Fortführung des Schiffahrtsbetriebes hinreichenden Aus­

maß wird verfügen können, die zu mehr als 50 von Hundert von EWR-Staatsangehörigen stammen. Hin­

reichende wirtschaftliche Mittel sind insbesondere dann nicht gegeben, wenn erhebliche Rückstände an 

Steuem und, soweit dies in Betracht kommt, an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unter­

nehmerischer Tätigkeit geschuldet werden. 

(2) Als Nachweis über die Verfügbarkeit finanzieller Mittel kommen insbesondere Kreditgarantien oder 

Gutachten beeideter Wirtschaftsprüfer, als Nachweis über das Nicht-Vorhandensein von Rückständen an 

Steuem und Sozialversicherungsbeiträgen insbesondere eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zu­

ständigen Finanzamtes und eine entsprechende Erklärung der zuständigen Gebietskrankenkasse in 

Betracht. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Nachweise dürfen bei AntragsteIlung nicht älter als drei Monate sein. 

Anerkennung von Nachweisen, die in einem EWR-Staat ausgestellt wurden 

§ 82. (1) Als Nachweis der Verläßlichkeit (§ 79 Abs. 2, 2. Satz) werden Strafregisterauszüge oder 

sonstige geeignete Bescheinigungen der zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörden des EWR-Staates 

anerkannt, der Heimat- oder Herkunftsstaat des Konzessionswerbers ist. 

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)76 von 113

www.parlament.gv.at



- 6 -

(2) Als Nachweis der fachlichen Eignung (§ 78 Abs. 2 Z 1) gelten Bescheinigungen der zuständigen 

Behörden oder Stellen eines EWR-Staates 

1. über die Ablegung einer die Voraussetzungen des § 80 erfüllenden Eignungsprüfung; 

2. auf Grund von Diplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Eignungsprüfung ge­

währleisten, die in der gemäß § 80 zu erlassenden Verordnung angeführt sind. Werden durch die 

Diplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung 

im Sinne der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der Diplome gründliche Kenntnisse 

geWährleistet sind; 

3. auf Grund des Nachweises einer Tätigkeit in einem Schiffahrtsuntemehmen, die den An­

forderungen des § 80 Abs. 1 Z 3 entsprechen muß. 

(3) Als Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 78 Abs. 2 Z 2) werden Bescheinigungen aner­

kannt, die von Banken oder anderen befähigten Instituten sowie von den zuständigen Behörden des EWR­

Staates ausgestellt wurden, der Heimat- oder Herkunftsstaat des Konzessionswerbers ist. 

(4) Werden die in Abs. 1 und 3 genannten Nachweise in einem EWR-Staat nicht ausgestellt, so 

können sie durch eine eidesstattliche oder förmliche Erklärung ersetzt werden, die von einer hiefür zu­

ständigen Behörde oder einem Notar des EWR-Staates beglaubigt sein muß. 

(5) Die in den Abs. 1, 3 und 4 genannten NaChweise dürfen bei AntragsteIlung nicht älter als drei 

Monate sein. 

Bedingungen, Auflagen und Einschränkungen 

§ 83. (1) In der Konzession kann die Anzahl und Art der zu verwendenden Fahrzeuge oder Schwimm­

körper sowie die zulässige Zahl der Fahrgäste bzw. die größte Tragfähigkeit jedes Fahrzeuges oder 

Schwimmkörpers unter Bedachtnahme auf die Interessen der Verkehrspolitik, insbesondere der Schiffahrt, 

sowie unter Berücksichtigung der Erfordernisse des § 16 Abs. 1 Z 3 bis 6 und 11 festgesetzt werden. Jede 

Erweiterung hinsichtlich der Anzahl und Art der zu verwendenden Fahrzeuge oder Schwimmkörper sowie 

der zulässigen Anzahl der Fahrgäste oder der Tragfähigkeit bedarf einer neuen Konzession. 

(2) Die Konzession kann aus den in Abs. 1 angeführten Gründen auch zeitlich, örtlich oder auf einen 

bestimmten Personenkreis eingeschränkt werden; eine Konzession für Personenbeförderung im linienver­

kehr sowie eine Konzession für Fährverkehr kann ferner, wenn es die Herstellung einer Verbindung zu 

anderen Verkehrsträgem oder das Verkehrsbedürfnis der Uferbewohner erfordern und es dem 

Konzessionswerber wirtschaftlich zumutbar ist, unter der Auflage erteilt werden, den Betrieb ganzjährig 

oder während eines bestimmten Zeitraumes des Jahres zu führen. 

(3) Die in der Konzession angeführte Art von Schiffahrt darf nur mit Fahrzeugen oder Schwimm­

körpem ausgeübt werden, 

a) die in der Verfügungsberechtigung des Konzessionsinhabers stehen, 

b) die über eine dem Gewässer entsprechende gültige Zulassung eines EWR-Staates ver­

fügen und 
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c) deren Besatzungsmitglieder Arbeitnehmer des Konzessionsinhabers sind, sofern für das 

Fahrzeug eine Besatzung vorgeschrieben ist und es sich nicht um Arbeitnehmer handeH, 

die berechtigt sind, als Besatzungsmitglied eines Binnenschiffes in einem EWR-Staat tätig 
zu sein. 

(4) Die Konzession gemäß § 77 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6 oder 7 darf nur ausgeübt_werden, wenn der 

Konzessionsinhaber über die erforderlichen Schiffahrtsanlagen oder Mitbenützungsrechte an Schiffahrtsan­

lagen bei den vorgesehenen Anlegestellen verfügt. 

(5) In der Konzession ist für die Aufnahme des Schiffahrtsbetriebes eine angemessene Frist von 

höchstens einem Jahr festzusetzen. Der Konzessionsinhaber hat der Behörde die Aufnahme des 

Schiffahrtsbetriebes zu melden. Dabei sind die Nachweise über die Erfüllung der in Abs. 3 ange­

führten Betriebsbedingungen vorzulegen. 

Gewerbeausübung, Beförderungspreise, Beförderungs­

bedingungen, Fahrpläne und Beförderungspflicht 

§ 84. (1) Ein Schiffahrtsuntemehmen ist, ausgenommen Fälle des § 85 Abs. 4, vom Konzessionsin­

haber zu führen; eine Verpachtung oder Übertragung der Konzession ist unzulässig. 

(2) Schiffahrtsuntemehmen, die Fahrgäste im Linienverkehr befördem, und Fähruntemehmen haben 

Beförderungspreise, Beförderungsbedingungen und Fahrpläne zu erstellen und der Behörde zur Kenntnis 

zu bringen sowie diese alljährlich, spätestens zwei Wochen vor Betriebsbeginn durch Aushang und allen­

falls in anderer zweckdienlicher Weise auf ihre Kosten zu veröffentlichen. Ausgehängte Fahrpläne, Be­

förderungspreise und Beförderungsbedingungen sind für die Schiffahrtsuntemehmen verbindlich; sie sind 

bei Änderung zu berichtigen und bei Außerkrafttreten zu entfemen. Die Beförderungspreise und Be­

förderungsbedingungen sind gegenüber jedermann, ausgenommen Gruppenreisen, in gleicher Weise anzu­

wenden. 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Schiffahrtsuntemehmen sind zur Beförderung verpflichtet, wenn die 

Personen, welche die Dienste eines solchen Schiffahrtsuntemehmens in Anspruch nehmen wollen, die Be­

förderungsbedingungen erfüllen und die zugelassene Fahrgastanzahl des Fahrzeuges oder Schwimm­

körpers nicht überschritten wird. 

Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession 

§ 85. (1) Die Konzession erlischt 

1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 

2. durch Zurucklegung der Konzession; 

3. mit dem Tod oder dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Konzessionsinhabers, ausge­

nommen Fälle des Abs. 4; 

4. durch Unterlassung der Aufnahme des Schiffahrtsbetriebes innerhalb der in der Konzession fest­

gesetzten Frist. 
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(2) Die Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn 

1. eines der im § 78 angeführten Erfordemisse nicht mehr gegeben ist; 

2. der Konzessionsinhaber den Verpflichtungen gemäß §§ 83 oder 84 trotz zweier Mahnungen 

seitens der Behörde, zwischen denen ein Zeitraum von wenigstens 4 Wochen zu liegen hat, nicht 

nachkommt; 

3. die Konzession länger als ein Jahr nicht ausgeübt wird; 

4. ein für die Ausübung der Schiffahrt nach Abs. 4 erforder1icher Betriebsleiter nicht vorhanden ist. 

(3) Eine Konzession, die länger als zwei Jahre nicht in vollem Umfang ausgeübt wird, ist auf den Um­

fang der tatsächlichen Ausübung einzuschränken. 

(4) Hinter1äßt der Konzessionsinhaber einen Ehegatten oder erbberechtigte Kinder, so kann die 

Konzession bis zur rechtskräftigen Beendigung des Ver1assenschaftsverfahrens von der Ver1assenschaft 

nach dem Konzessionsinhaber, danach vom Ehegatten bzw. bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres der 

Kinder von diesen ausgeübt werden, sofem dies innerhalb eines Jahres nach dem Tod des 

Konzessionsinhabers angezeigt wird; der Ablauf der Frist gemäß Abs. 2 Z 3 wird dadurch nicht gehemmt. 

Für die weitere Ausübung der Konzession bedürfen jedoch der Ehegatte bzw. die Kinder, wenn die im § 78 

-angeführten Erfordemisse nicht gegeben sind, eines Betriebsleiters, der diese Voraussetzungen erfüllt. 

111. Abschnitt 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 86. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hinsichtlich der Unternehmen, die eine 

Konzession gemäß § 77 Abs. 1 auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung 

fallende, in mehr als einem Land ausüben oder ihrem Antrag zufolge ausüben wollen oder auf der 

Donau, dem Bodensee, dem Neusiedlersee oder den Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer 

eine unmittelbare Verbindung mit dem Ausland herstellen oder ihrem Antrag zufolge herstellen 

wollen; 

2. der Landeshauptmann für alle nicht in Z 1 genannten Angelegenheiten hinsichtlich Wasser­

straßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile der Donau, die nicht 

Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger 

Grenzgewässer; 

3. der gemäß § 80 Abs. 2 zuständige Landeshauptmann für die Zulassung zur Eignungsprüfung (§ 

80 Abs. 1 Z 1); 

4. die Landesregierung für Angelegenheiten hinsichtlich aller nicht in Z 2 genannten Gewässer; 

5. die Bezirksverwaltungsbehörde für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren. 

(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 

2 und 3; 

2. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 
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(3) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst kann, soweit er in erster Instanz zu­

ständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vomahme von Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Ver­

waltungsverfahrens einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der Zweckmäßig­

keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenerspamis liegt, den örtlich zuständigen Landeshauptmann er­

machtigen, der für diesen Fall an die Stelle des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst tritt. 

(4) Erstreckt sich die Konzessionsausübung eines Unternehmens, für dessen Angelegenheiten ge­

mäß Abs. 1 Z 4 die Landesregierung in erster Instanz zuständig ist, über mehrere Lander oder soll sie sich 

dem Antrag nach über mehrere Länder erstrecken, so hat die örtlich zuständige Landesregierung im Einver­

nehmen mit den anderen Landesregierungen vorzugehen. 

Aufsicht 

§ 87. (1) Die Schiffahrtsuntemehmen unterliegen hinsichtlich der Einhaltung der in diesem Bundesge­

setz geregelten Angelegenheiten und der sich aus der Konzession ergebenden Verpflichtungen der Auf­

sicht der nach § 86 zuständigen Behörde; sie haben der Behörde die dafür erforderlichen Auskünfte zu er­

teilen. 

(2) Die Behörde ist berechtigt, in dem zur Wahmehmung der Aufsicht gemäß Abs. 1 erforderlichen 

Ausmaß an Haupt- oder Generalversammlungen und Aufsichtsratssitzungen von Schiffahrtsuntemehmen 

teilzunehmen; der Vertreter der Behörde ist berechtigt, alle erforderlichen Aufklärungen zu verlangen. Die 

genannten Sitzungen sind der Behörde rechtzeitig unter Anschluß der vorgesehenen Tagesordnung und 

der zur Vorlage gelangenden Unterlagen anzuzeigen. 

IV. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 88. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbe­

stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsüber­

tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. als Schiffahrttreibender die Schiffahrts mittels Fahrzeugen oder Schwimmkörpem auf den in § 74 

g~nannten Gewässem gewerbsmäßig ohne Konzession ausübt (§ 75 Abs. 1) oder anbietet (§ 75 

Abs.3); 

2. als Schiffahrttreibender der Behörde die Aufnahme eines Werkverkehrs unter Angabe der vorge­

schriebenen Merkmale, die Einstellung des Werkverkehrs oder Änderungen, die die vorge­

nannten Merkmale berühren, nicht anzeigt (§ 76 Abs. 3); 

3. als Konzessionsinhaber Auflagen oder Einschrankungen, unter denen die Konzession erteilt 

wurde, nicht einhält (§ 83); 

4. als Konzessionsinhaber die Bestimmungen hinsichtlich der Beförderungspreise, Beförderungsbe­

dingungen und Fahrpläne im Fahrgastverkehr (§ 84 Abs. 2) oder hinsichtlich der Beförderungs­

pflicht (§ 84 Abs. 3) nicht einhält. 
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Übergangsbestimmungen 

§ 89. Nach den Bestimmungen des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes, BGBLNr. 550/1935 in der 

Fassung BGBLNr. 12/1973, des Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetzes, BGBLNr. 533/1978, sowie des 

Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBLNr. 87/1989 in der Fassung BGBLNr. 429/1995, erteilte Konzessionen 
gelten als Konzessionen im Sinne dieses Teiles. 

Abs. 2 alt entfällt. 
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TEIL E 

Schiffseichung 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 90. (1) Die Bestimmungen dieses Teiles gelten für Fahrzeuge auf den im § 1 Abs. 1 genannten 
Gewässem. 

(2) Auf sonstigen schiffbaren Privatgewässem gelten die Bestimmungen dieses Teiles nur für Fahr­

zeuge, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen. 

Schiffseichpflicht 

§ 91. (1) Fahrzeuge auf Wasserstraßen bedürfen der Schiffseichung. 

(2) Die Schiffseichung dient der Ermittlung und Beurkundung der Wasserverdrängung bei be­
stimmten Schwimmebenen. 

(3) Die Schiffseichung ersetzt nicht eine Eichung im Sinne des Maß- und Eichgesetzes, BGBI.Nr. 
152/1950. 

Ausnahme 

§ 92. (1) Eine Schiffseichung nach § 91 ist nicht erforderlich für 

1. im Ausland geeichte Fahrzeuge, die Wasserstraßen befahren, sofem sie mit einem Eichschein 
gemäß § 98 Abs. 2 versehen sind; 

2. Fahrzeuge, die der Güterbeförderung dienen, sofern ihre Tragfähigkeit nicht mehr als 20 Tonnen 
beträgt; 

3. Fahrzeuge, die nicht der Güterbeförderung dienen, sofem ihre Wasserverdrängung bei tiefster 
Eintauchung nicht mehr als 10 Tonnen beträgt; 

4. Fahrzeuge der Schiffahrtspolizei, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Zollwache; 
5. Fahrzeuge des Bundesheeres; 

6. österreichische Seeschiffe (§ 2 des Seeschiffahrtsgesetzes). 

(2) Fahrzeuge gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6 sowie Fahrzeuge auf anderen Gewässern als Wasser­
straßen können über Antrag geeicht werden. 

11. Abschnitt 

Verfahren 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 93. (1) Die Eichung (Neueichung, Eichprüfung oder Nacheichung) erfolgt durch eine vom 

Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst mit Bescheid anerkannte Klassifikationsge­

sellschaft (§ 108 Abs. 2) oder einen Ziviltechniker für Schiffstechnik. Die Eichung ist gemäß den 
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Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen durch­

zuführen. Über das Ergebnis der Eichung ist eine Bescheinigung auszustellen. 

(2) Die Klassifikationsgesellschaft bzw. der Ziviltechniker für SChIffstechnik sind ermächtigt, 

über Antrag des Verfügungsberechtigten eine befristete Bescheinigung über das vorläufige Eicher­

gebnis (Vorläufige Bescheinigung), getrennt für Fahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt 

sind, und solche, die nicht zur Güterbeförderung bestimmt sind, auszustellen. 

(3) Die Behörde stellt über Antrag des Verfügungsberechtigten und bei Vorlage einer Be­

scheinigung gemäß Abs. 1, die zum Zeitpunkt der AntragsteIlung nicht älter als 6 Monate sein darf, 

eine befristete Urkunde (Eichschein), getrennt für Fahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt 

sind, und solche, die nicht zur Güterbeförderung bestimmt sind, aus. Über Antrag ist eine 

Verlängerung zulässig. 

(4) Die Behörde hat über die von ihr ausgestellten Eichscheine ein Eichverzeichnis zu führen. 

(5) Durch Verordnung sind unter Berücksichtigung der von intemationalen Organisationen er­

gangenen, den Stand der Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet wiedergebenden Richtlinien für die 

Eichung von Fahrzeugen Bestimmungen zu erlassen über 

1. Art, Form und Inhalt des Antrages auf Neu- bzw. Nacheichung sowie des Antrages auf Ver­

längerung der Geltungsdauer des Eichscheines; 

2. Art, Form, Inhalt, Geltungsdauer, Verlängerung und Ungültigkeitsfeststellung der Eichscheine 

sowie die Berichtigung des Eichscheines infolge Veränderung des Fahrzeuges oder Änderung 

des Namens; 

3. Art, Form, Inhalt und Geltungsdauer der vorläufigen Bescheinigung; 

4. Art, Form und Inhalt des Eichverzeichnisses. 

(6) Die Behörde kann von der Durchführung einer Eichung absehen, wenn eine Bescheinigung einer 

vom Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst mit Bescheid anerkannten Klassifikationsgesell­

schaft (§ 108 Abs. 2) oder eines Ziviltechnikers für Schiffstechnik über eine den Bestimmungen dieses 

Teils und der auf Grund dieses Teils erlassenen Verordnungen entsprechende Eichung vorliegt. Die Be­

scheinigung darf zum Zeitpunkt der AntragsteIlung nicht älter als sechs Monate sein. 

(7) Im Falle einer Eichung gemäß Abs. 6 sind die Klassifikationsgesellschaft bzw. der Ziviltechniker 

tür Schiffstechnik ermächtigt, eine vorläufige Bescheinigung gemäß Abs. 5 Z 3 auszustellen. 

Eichung von Fahrzeugen 

§ 94. (1) Bei Fahrzeugen, die zur Beförderung von Gütem bestimmt sind, wird die Wasserver­

drängung bei bestimmten Schwimmebenen und die größte Tragfähigkeit festgestellt. 

(2) Bei Fahrzeugen, die nicht zur Beförderung von Gütem bestimmt sind, wird die Wasserver­

drängung bei der Schwimmebene der größten Eintauchung und bei der Leerebene oder bei nur einer 

dieser Ebenen festgestellt; die Tragfähigkeit kann über Antrag ermittelt werden. 
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(3) Durch Verordnung sind unter Berücksichtigung der von intemationalen Organisationen er­

gangenen, den Stand der Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet wiedergebenden Richtlinien für die 

Eichung von Fahrzeugen Vorschriften zu erlassen über die zu verwendenden Meßgeräte, die Genauigkeit 

der Messung, die Aufnahme der Maße, die Ausmessung des Eichraumes, die Festlegung der Leerebene, 

der unteren und oberen Eichebene sowie des Aufmaßes, die Berechnung, die Festlegung der Eichmarken, 

Eichzeichen und Eichskalen sowie der Tragfähigkeit. 

Überprüfung und Nacheichung 

§ 95. (1) Eine Überprüfung des Fahrzeuges ist vor Ablauf der Geltungsdauer des Eichscheines 

sowie im Falle des Hervorkommens fehlerhafter Eintragungen im Eichschein erforderlich. Ergibt die Über­

prüfung, daß die Angaben im Eichschein nicht zutreffen, ist eine Nacheichung durchzuführen. 

(2) Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die Erfordemisse des § 94 Abs. 3 Vorschriften 

über die Durchführung der Überprüfung und Nacheichung von Fahrzeugen zu erlassen. 

111. Abschnitt 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 96. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind: 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst; 

2. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

(2) Behörde zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles ist der unabhängige Verwaltungssenat für Ver­

waltungsstrafverfahren. 

(3) Das Kennzeichen des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst als Schiffseichamt 

ist ,SWA'. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst zuständig. 

(5) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses 

Teiles erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 
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IV. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 97. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Ver­

ordnungen verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 

000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ein Fahrzeug, das der Schiffseichpflicht unterliegt, ungeeicht im Verkehr verwendet (§ 91); 

2. als Verfügungsberechtigter eines Fahrzeuges nicht vor Ablauf der Geltungsdauer des Eich­

scheines oder im Falle des Hervorkommens fehlerhafter Eintragungen im Eichschein eine Über­

prüfung des Fahrzeuges durchführen läßt (§ 95 Abs. 1). 

Übergangsbestimmungen 

§ 98. (1) Nach den Bestimmungen des Schiffseichgesetzes, BGBI.Nr. 206/1963, ausgestellte Eich­

scheine gelten als Eichscheine im Sinne dieses Teiles. 

(2) Eichscheine, die von einem Staat auf Grund des Übereinkommens vom 15. Februar 1966 über 

die Eichung von Binnenschiffen ausgestellt sind, gelten als Eichscheine im Sinne dieses Teiles, sofern 

dieser Staat die nach diesem Teil ausgestellten Eichscheine auf Grund zwischenstaatlicher Abkommen 

oder: sofern keine zwischenstaatlichen Abkommen bestehen, nach Maßgabe der Gegenseitigkeit aner­

kennt. 

§ 99 alt entfällt. 

\1 
I 
1 
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TEIL F 

Schiffszulassung 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 99. (1) Die Bestimmungen dieses Teiles gelten unter der Einschränkung des § 1 Abs. 4 für Fahr­

zeuge auf den im § 1 Abs. 1 genannten Gewässem. 

(2) Auf sonstigen schiffbaren Privatgewässern gelten die Bestimmungen dieses Teiles nur für Fahr­

zeuge, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen. 

(3) Die Bestimmungen des § 107 gelten auch für Schwimmkörper; für Flöße, die der gewerbsmäßigen 

Schiffahrt oder Schulungszwecken dienen, gelten darüber hinaus die §§ 100, 102, 103 bis 106, 108 Abs. 1, 

2 und 6,109 bis 115. 

Zulassungspflicht 

§ 100. Fahrzeuge auf den im § 99 genannten Gewässern bedürfen einer Zulassung durch die Be­

hörde. 

Ausnahme 

§ 101. (1) Eine Zulassung nach § 100 ist nicht erforderlich für: 

1. im Ausland zugelassene Fahrzeuge der gewerbsmäßigen Schiffahrt, die Wasserstraßen oder den 

österreichischen Teil des Neusiedlersees befahren; 

2. im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge, die die im § 99 genannten Gewässer für die Dauer von 

nicht mehr als drei Monaten im Kalende~ahr befahren; 

3. Ruderfahrzeuge mit einer Länge des Schiffskörpers bis zu 20 m; 

4. Segelfahrzeuge mit einer Länge des Schiffskörpers bis zu 10m; 

5. Segelfahrzeuge ohne Aufbauten und Wohneinrichtungen mit einer Länge des SChiffskörpers bis 

zu 15 m; 

6. Motorfahrzeuge, die ausschließlich mit einem durch Akkumulatoren gespeisten elektrischen 

Maschinenantrieb mit einer Antriebsleistung von weniger als 4,4 kW ausgestattet sind; 

7. Rettungs- oder sonstige Beiboote von Fahrzeugen; 

8. Motorfahrzeuge, die ausschließlich Zwecken des Rennsportes dienen, für die Dauer einer behörd­

lich bewilligten Wassersportveranstaltung einschließlich der bewilligten Vorbereitungs- und 

Übungszeiten; 

9. Fahrzeuge der Schiffahrtspolizei, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Zollwache; 

10. Fahrzeuge des Bundesheeres. 

(2) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 1 gilt nur für Fahrzeuge, für die eine entsprechende ausländische 

Zulassungsurkunde vorliegt, und nur in dem Ausmaß, als dies in zwischenstaatlichen Abkommen vereinbart 

ist (entfällt: oder - sofern keine zwischenstaatlichen Abkommen bestehen - als der Staat, der die Zu­

lassungsurkunde ausgestellt hat, Fahrzeugen der gewerbsmäßigen Schiffahrt mit österreichischer 

Zulassungsurkunde die Schiffahrt auf seinen Wasserstraßen gestattet), oder für die eine von einem 

EWR-Staat ausgestellte Zulassungsurkunde vorliegt, die der Richtlinie des Rates vom 20. Januar 
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1976 Ober die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten fOr Binnenschiffe (76/135/EWG) in der 

Fassung der Richtlinie des Rates vom 23. November 1978 zur Änderung der Richtlinie 76/135/EWG 

Ober die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten für Binnenschiffe entspricht. 

(3) Die Ausnahme gemaß Abs. 1 Z 2 gilt nur für Sportfahrzeuge, für die eine entsprechende aus­

land ische Zulassungsurkunde oder ein nach den Empfehlungen der Europäischen Wirtschafts­

kommission ausgestelltes Internationales Zulassungszertifikat für Sportfahrzeuge vorliegt. 

(4) Die Ausnahmen gemaß Abs. 1 Z 3 bis 6 gelten nicht für Fahrzeuge, die der gewerbsmaßigen 

Schiffahrt dienen. 

(5) Fahrzeuge gemäß Abs. 1 Z 4 bis 7,9 und 10 können über Antrag zugelassen werden. 

(6) Zulassungspflichtige Fahrzeuge dürfen ohne Zulassung nur zur Erprobung oder ÜbersteIlung ver­

wendet werden; diese Verwendung ist an die Zuweisung eines Probekennzeichens gebunden (§ 104 Abs. 

2). 

(7) Die in Abs. 1 und 6 bezeichneten Fahrzeuge dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie sich in 

einem fahrtauglichen Zustand gemaß § 107 befinden. 

11. Abschnitt 

Zulassung und amtliches Kennzeichen 

Zulassung 

§ 102. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges wird über Antrag des Verfügungsberechtigten durch die 

Behörde erteilt; sie ist an den Verfügungsberechtigten und das Fahrzeug gebunden. 

(2) Die Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die Fahrtauglichkeit des Fahrzeuges bei einer Über­

prüfung nachgewiesen wurde. 

Abs. 3 alt entfällt. 

(3) Die Zulassung ist befristet zu erteilen; eine zweimalige Verlangerung der Zulassung nach Über­

prüfung der Fahrtauglichkeit ist zulassig. 

(4) Die Behörde kann zur Wahrung der Erfordernisse des § 107 die Zulassung bedingt, unter Auflagen 

und Einschrankungen, insbesondere auf bestimmte Gewasser oder Gewasserteile, auf bestimmte 

nautische Verhältnisse (höchstzulässige Wellen höhe und Windstärke) sowie unter Festsetzung eines 

bestimmten Verwendungszweckes erteilen. 

(5) Durch Verordnung sind im Interesse der Raschheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis Art, 

Form und Inhalt des Antrages um Zulassung (Abs. 1) zu regeln. 
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Zulassungsurkunde 

§ 103. (1) Die Zulassung ist mit einer Urkunde (Zulassungsurkunde) zu erteilen; diese gilt als Bescheid. 

(2) Die Zulassung für den Transport gefährlicher Güter ist in einer die Urkunde gemäß Abs. 1 

ergänzenden Urkunde (Gefahrgut-Zulassungszeugnis) zu erteilen; diese gilt als Bescheid. 

(3) In die Urkunden gemäß Abs. 1 und 2 sind behördliche Vorschreibungen gemäß § 102 Abs. 4, die 

Ergebnisse von Überprüfungen des Fahrzeuges sowie Verlängerungen deren Gültigkeit einzutragen. 

(4) Die Zulassung von Sportfahrzeugen ist mit einer vereinfachten Urkunde (Internationale Zu­

lassungsurkunde für Sportfahrzeuge) zu erteilen; diese gilt als Bescheid. 

(5) Die Urkunden gemäß Abs. 1,2 und 4 sind stets im Original an Bord mitzuführen. 

(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunde (entfällt: und der Zu­

lassungsurkunde für Sportfahrzeuge), des Gefahrgut-Zulassungszeugnisses sowie der Inter­

nationalen Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge unter Bedachtnahme auf die von internationalen 

Organisationen geschaffenen Richtlinien für die Vereinheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von 

Fahrzeugen und der Zulassungsurkunden zu regeln; dabei sind für Fahrzeuge, die der gewerbsmäßigen 

Schiffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen, Erleichterungen hinsichtlich der Verpflichtung 

zum Mitführen der Zulassungsurkunde vorzusehen. 

§ 105 alt entfällt. 

Amtliches Kennzeichen 

§ 104. (1) Mit der Zulassung ist dem Fahrzeug ein amtliches Kennzeichen zuzuweisen. 

(2) Verfügungsberechtigten über Fahrzeuge gemäß § 101 Abs. 6 ist über Antrag durch die Behörde ein 

amtliches Kennzeichen (Probekennzeichen) zuzuweisen; diese Zuweisung ist befristet sowie eingeschränkt 

auf bestimmte Gewässer oder Gewässerteile und einen bestimmten Verwendungszweck zu erteilen. 

(3) Durch Verordnung sind unter Bedachtnahme auf die Klarheit und Erkennbarkeit der Kennzeichen 

sowie die Einfachheit und Kostenersparnis Art, Form, Inhalt, Anbringung und Entfernung oder Unkenntlich­

. machung des Kennzeichens und des Probekennzeichens sowie die Voraussetzungen für die Zuweisung 

eines Probekennzeichens zu regeln. 

Änderungen 

§ 105. Der Verfügungsberechtigte eines zugelassenen Fahrzeuges hat jede Änderung seines Namens, 

seines Hauptwohnsitzes (Sitzes), jede Änderung in der Verfügungsberechtigung, jede wesentliche tech­

nische oder bauliche Änderung des Fahrzeuges sowie jede Änderung des Verwendungszweckes oder 

Namens des Fahrzeuges unter Beischluß der entsprechenden Nachweise und der Zulassungsurkunde 

unverzüglich der Behörde anzuzeigen. 
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Erlöschen und Widerruf der Zulassung 

§ 106. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges erlischt 

1. mit Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 

2. durch Zurücklegung der Zulassung; 

3. durch Verlust der Verfügungsberechtigung; 

4. mit rechtskräftiger Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens im Falle des Todes des Ver­

fügungsberechtigten; 

5. durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Verfügungsberechtigten. 

(2) Die Zulassung ist mit Bescheid zu widerrufen 

1. bei wiederholter Nichteinhaltung der gemäß § 102 Abs. 4 von der Behörde erteilten Vor-

schreibungen; 

2. bei Nichteinhaltung der gemäß § 109 Abs. 4 von der Behörde erteilten Vorschreibungen; 

3. bei dauernder Fahruntauglichkeit (§ 109 Abs. 5); 

4. bei Änderung der örtlichen Zuständigkeit infolge Verlegung des Hauptwohnsitzes (Sitzes) des Ver­

fügungsberechtigten. 

(3) Der Verfügungsberechtigte eines Fahrzeuges ist im Falle des Erlöschens oder Widerrufes der Zu­

lassung verpflichtet, binnen zwei Wochen die Zulassungsurkunde der Behörde zurückzustellen. 

111. Abschnitt 

Fahrtauglichkeit 

Anforderungen an Fahrzeuge 

§ 107. Fahrzeuge müssen fahrtauglich sein. Jedes Fahrzeug muß in seinen Abmessungen, seiner 

Bauart, Festigkeit, Schwimmfähigkeit, Stabilität und Manövrierfähigkeit, seiner Einrichtung und Ausrüstung, 

der Konstruktion und Leistung seiner Antriebsmaschinen sowie der sonstigen mechanischen und elek­

trischen Anlagen so beschaffen und ausgestattet sein und sich in einem solchen Erhaltungszustand be­

finden, daß es im Hinblick auf den beabsichtigten Verwendungszweck und unter Berücksichtigung der 

Eigenart, der Verkehrsverhältnisse und der sonstigen Benützung des zu befahrenden Gewässers betriebs­

und verkehrssicher ist, die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 unter Bedachtnahme auf die wirt­

schaftliche Verhältnismäßigkeit dem Stand der Technik entsprechend erfüllt und, sofern Arbeitnehmer an 

Bord beschäftigt sind, den Erfordernissen des Arbeitnehmerschutzes entspricht. 

Überprüfung 

§ 108. (1) Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit erfolgt durch die Behörde. 

(2) Die Behörde kann im Einzelfall zur Überprüfung gemäß Abs. 1 vom Bundesminister für Wissen­

schaft, Verkehr und Kunst mit Bescheid anerkannte Klassifikationsgesellschaften, sonst hiefür geeignete 

Einrichtungen oder Ziviltechniker für Schiffstechnik als Sachverständige heranziehen, sofern dies im Inter­

esse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist. 
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3) Durch Verordnung kann unter Berücksichtigung von durch internationale Organisationen ge­

schaffenen Richtlinien für den Transport gefährlicher Güter festgelegt werden, daß bestimmte Arten von 

Fahrzeugen für den Transport gefährlicher Güter ein Klassenzertifikat einer gemäß Abs. 2 anerkannten 

Klassifikationsgesellschaft besitzen müssen. 

(4) Andere als die gemäß Abs. 3 bestimmten Fahrzeuge für den Transport gefährlicher Güter sowie 

Fahrzeuge für die Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen, Fahrzeuge für die Güterbeförderung und 

schwimmende Geräte müssen nach den Vorschriften einer gemäß Abs. 2 anerkannten Klassifikationsgesell­

schaft gebaut sein; für Fahrzeuge für den Transport gefährlicher Güter, Fahrzeuge mit einer zugelassenen 

Fahrgastanzahl von mehr als 300 Personen und für Fahrzeuge mit Fahrgastkabinen für mehr als zwölf Fahr­

gäste ist der Nachweis darüber durch eine entsprechende Bestätigung (Bauschein) dieser Klassifikationsge­

sellschaft zu führen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 gelten nur für Fahrzeuge, deren Kiel nach dem 1. 
Jänner 1990 gelegt wurde. 

(6) Die Kosten für Mühewaltung und Sachaufwand der in Abs. 2 bis 4 bezeichneten Einrichtungen 

bzw. Personen sind vom Verfügungsberechtigten des Fahrzeuges zu tragen. 

Zweck und Art der Überprüfung 

§ 109. (1) Die Überprüfung dient 

1. der Feststellung der Fahrtauglichkeit eines Fahrzeuges, seiner Eignung für besondere Ver­

wendungszwecke sowie gegebenenfalls zur Wahrung der Erfordernisse des § 107 notwendiger 

Auflagen und Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung und des Betriebes; 

2. der Feststellung der Fortdauer der gemäß Z 1 ermittelten Umstände an zugelassenen Fahrzeugen; 

3. der Feststellung der vorschriftsmäßigen Anbringung der für die Kennzeichnung des Fahrzeuges 

und die schiffahrtspolizeiliche Überwachung vorgeschriebenen Einrichtungen, insbesondere der 

Tiefgangsanzeiger, Tragfähigkeitsangaben und amtlichen Kennzeichen. 

(2) Eine Überprüfung ist durchzuführen 

1. vor der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeuges (Erstüberprüfung); 

2. in regelmäßigen Zeitabständen nach der Zulassung (Nachüberprüfung); 

3. nach Vollendung von Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug, welche Änderungen der Festig­

keit oder Änderungen wesentlicher technischer Merkmale zur Folge haben, ferner bei Änderungen 

des Verwendungszweckes oder Änderung der Einschränkung der Zulassung auf bestimmte Ge­

wässer oder Gewässerteile (Sonderüberprüfung); 

4. über Anordnung der Behörde, wenn der Verdacht besteht, daß ein Fahrzeug nicht mehr fahrtaug­

lich ist (Überprüfung von Amts wegen). 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 108 Abs. 1 und 2 sowie 109 Abs. 2 Z 1 wird die 

Erstüberprüfung eines Fahrzeuges mit einer Länge bis zu 24 m, ausgenommen Fahrgastschiffe, 

durch eine CE-Kennzeichnung gemäß den auf Grund der Gewerbeordnung 1994, BGBI.Nr. 194, er­

lassenen Vorschriften über das Inverkehrbringen und die grundlegenden Sicherheitsanforderungen 
von Sportbooten sowie bis längstens 16. Juni 1998 durch einen nach den bisherigen Rechtsvor­

schriften ausgestellten Typenschein ersetzt. 
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(4) Werden bei einer Überprüfung an einem Fahrzeug Mängel festgestellt, so kann die Behörde ge­

ei g n et erschei nende Vel'\'llendungsbeschränkungen, Auflagen, Betri ebsbedi ngungen oder sonsti ge Maß­

nahmen zur Behebung der festgestellten Mängel innerhalb einer bestimmten Frist vorschreiben und im Fall 

wesentli cher Mängel die weitere Verwendung des Fahrzeuges zur Schiffahrt bis zu dem Zeitpunkt unter­

sagen, zu dem die Beseitigung der Mängel nachgewiesen ist. 

(5) Ist eine Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit nicht möglich, so hat die Behörde die Zulassung zu 

widerrufen oder für nicht zulassungspftichtige Fahrzeuge die Verwendung des Fahrzeuges auf Dauer zu ver­

bieten. 

(6) Eine Überprüfung kann unterbleiben, wenn eine neuerliche Zulassung des Fahrzeuges innerhalb 

des Zeitabstandes für die Nachüberprüfung (Abs. 2 Z 2) beantragt wird. 

( 7) Durch Verordnung si nd unter Bedachtnahme auf di e Erforderni sse des § 107, insbesondere auf 

Verwendungszweck, Größe und Fahrgastanzahl bzw. Tragfähigkeit der Fahrzeuge sowie auf die Besonder­

heit der Gewässer Bestimmungen hinsichtlich der Art und Durchführung der Überprüfung der Fahrtauglich­

keit von Fahrzeugen zu erlassen, insbesondere über deren Bau, Einrichtung und Ausrüstung, die Stellung 

der Fahrzeuge zur Überprüfung sowie über die Zeitabstände für Nachüberprüfungen gemäß Abs. 2 Z 2. In 

die s e r Verordnung kann vorgesehen werden, daß di e Überprüfung ei nes Fahrzeuges über Antrag des Ver­

fü gun g s berechti gten durch di e Behörde durchgefü hrt werden kann, in deren örtli chem Zuständi gkeitsberei ch 

sich der ständige Liegeplatz des Fahrzeuges befindet. 

(8) Durch Verordnung kann im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt die Verwendung bestimmter 

Schiffbauteile oder Ausrüstungsteile an eine behördliche Bewilligung gebunden werden. Dabei sind im Inter­

esse der Raschheit, Zweckm~ßigkeit und Kostenersparnis Erleichterungen für den Fall vorzusehen, daß 

eine vergleichbare Bewilligung einer zuständigen ausländischen Stelle vorliegt. 

(9) Durch Verordnung können auf Fahrzeuge bezugnehmende ÖNORMEN (Normengesetz 1971) und 

elektrotechnische Sicherheitsvorschriften (Elektrotechnikgesetz 1992) ganz oder teilweise für verbindlich 

erklärt werden. 

(10) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst kann von einzelnen Bestimmungen der 

auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen Nachsicht erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen 

di e Erforderni sse des § 107 gewährlei stet si nd. 

Maßnahmen bei Fahruntauglichkeit 

§ 110. Di e Organe gemäß § 113 Abs. 5 haben den Ei nsatz ei nes Fahrzeuges, das ni cht fahrtaugli ch 

ist, zu untersagen und unverzüglich die Behörde zu verständigen, die eine Überprüfung des Fahrzeuges 

gemäß § 109 Abs. 2 Z 4 zu veranlassen hat; bei einem in § 101 Abs. 1 Z 9 oder 10 genannten Fahrzeug ist 

die jeweils für die Dienstaufsicht zuständige Behörde zu verständigen, die die Behebung der Mängel zu 

veranlassen hat. 
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IV. Abschnitt 

Besatzung 

§ 111. (1) Gleichzeitig mit der Zulassung eines für die gewerbsmaßige Schiffahrt oder den Werkver­

kehr bestimmten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers ist eine Mindestbesatzung nach Zahl und Befahigung 

festzulegen. In der Zulassung kann die Verpflichtung auferlegt werden, als Besatzungsmitglieder für die 

Führung des Fahrzeuges sowie für die Leitung des Maschinenbetriebes österreichische Staatsbürger zu ver­

wenden, wenn dies (entfällt: im besonderen wirtschaftlichen Interesse oder) im Interesse der Sicherheit 

der Republik Österreich liegt. 

(2) Durch Verordnung sind unter Berücksichtigung des § 5 Abs. 1, weiters der Art, Größe, Antriebs­

leistung, des Verwendungszweckes und des Fahrtbereiches von Fahrzeugen und Schwimmkörpern sowie 

der Erfordernisse des Arbeitnehmerschutzes Vorschriften über deren Mindestbesatzung zu erlassen; diese 

Vorschriften gelten auch für Fahrzeuge, die gemaß § 101 Abs. 1 Z 1 von der Zulassungspflicht ausge­

nommen sind. 

v. Abschnitt alt entfällt. 

V. Abschnitt 

Verzeichnis 

§ 112. (1) Die Behörde hat ein Verzeichnis über die zugelassenen Fahrzeuge zu führen. 

(2) Das Verzeichnis gemäß Abs. 1 besteht aus einer nach den Namen der Verfügungsberechtigten 

alphabetisch geordneten Sammlung der Zulassungsurkunden für Fahrzeuge und einer nach der Reihenfolge 

der Kennzeichen geordneten Aufstellung. 

(3) Personen, die ein rechtliches Interesse glaubhaft machen, ist über die Person des Verfügungsbe­

rechtigten, das Kennzeichen und die technischen Daten eines Fahrzeuges Auskunft zu geben. 

VI. Abschnitt 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 113. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Fahrzeuge, die für den Einsatz auf 

Wasserstraßen bestimmt sind, ausgenommen Kleinfahrzeuge; 

2. der Landeshauptmann, in dessen Bereich der jeweilige Hauptwohnsitz oder Sitz des Verfügungs­

berechtigten oder eines der Verfügungsberechtigten eines Fahrzeuges liegt, für die nicht in Z 1 ge­

nannten Fahrzeuge; in Ermangelung eines Wohnsitzes ist der Landeshauptmann zuständig, in 

dessen Bereich der Aufenthaltsort des Verfügungsberechtigten liegt; 

3. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 
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(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 2; 

2. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst kann, soweit er in erster Instanz zu­

ständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Ver­

waltungsverfahrens einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der Zweckmäßig­

keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenerspamis liegt, den Landeshauptmann von Niederösterreich, den 

Landeshauptmann von Oberösterreich oder den Landeshauptmann von Wien ermächtigen, der für diesen 

Fall an die Stelle des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst tritt. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst zuständig. 

(5) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses Teiles 

erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 

VII. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 114. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen Ver­

ordnungen verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 

S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ein zulassungspflichtiges Fahrzeug ohne Zulassung durch die Behörde einsetzt (§ 100); 

2. ein Fahrzeug in einem nicht fahrtauglichen Zustand einsetzt (§§ 101 Abs. 7 und 107); 

3. ein zulassungspflichtiges Fahrzeug ohne Zulassung unter Führung eines Probekennzeichens zu 

anderen Zwecken als zur Erprobung oder ÜbersteIlung einsetzt (§ 101 Abs. 6); 

4. Bedingungen, Auflagen oder Einschränkungen, unter denen die Zulassung erteilt wurde, nicht ein­

hält (§ 102 Abs. 4); 

5. ein zugelassenes Fahrzeug zu einem nicht der Zulassung entsprechenden Zweck einsetzt (§ 102 

Abs.4); 

6. ein zugelassenes Fahrzeug auf einem nicht der Zulassung entsprechenden Gewässer oder Ge­

wässerteil oder nicht unter der Zulassung entsprechenden nautischen Verhältnissen einsetzt 

(§ 102 Abs. 4); 

7. ein zugelassenes Fahrzeug einsetzt, ohne die Zulassungsurkunde im Original an Bord mitzuführen 

(§ 103 Abs. 5); 

8. an einem zugelassenen Fahrzeug das zugewiesene amtliche Kennzeichen nicht führt (§ 104); 

9. als Verfügungsberechtigter eines zugelassenen Fahrzeuges der Pflicht zur Meldung von 

Änderungen nicht nachkommt (§ 105); 

10. als Verfügungsberechtigter eines zugelassenen Fahrzeuges im Falle des Erlöschens oder des 

Widerrufs der Zulassung die Zulassungsurkunde nicht binnen zwei Wochen der Behörde zurück­

stellt (§ 106 Abs. 3); 
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11. ein Fahrzeug einsetzt, dessen Verwendung die Behörde auf Dauer verboten hat (§ 109 Abs. 5); 

12. die von der Behörde vorgeschriebene Besatzung nach Zahl oder Befähigung nicht einhält (§ 111). 

(3) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 

Übergangsbestimmungen 

§ 115. Die nach den bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellten Zulassungsurkunden, ein­

schließlich darin eingetragener Zulassungen für den Transport gefährlicher Güter, Zulassungsur­

kunden für Sportfahrzeuge sowie Internationalen Zulassungszertifikate für Sportfahrzeuge behalten 
Ihre Gültigkeit. 

§ 119 Abs. 2 - 4 alt entfallen. 

§ 120 alt entfällt. 
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TEILG 

Schiffsführung 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 116. (1) Die Bestimmungen dieses Teiles gelten unter der Einschränkung des § 1 Abs. 4 für die 

Führung und Bedienung von Fahrzeugen auf den im § 1 Abs. 1 genannten Gewässern sowie für die 

Führung und Bedienung österreichischer Fahrzeuge auf ausländischen Binnengewässern auf Grund 

zwischenstaatlicher Abkommen oder nach Maßgabe der Gegenseitigkeit. 

(2) Auf sonstigen schiffbaren Privatgewässern gelten die Bestimmungen dieses Teiles nur für die 

Führung und Bedienung von Fahrzeugen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt, der Vermietung oder 

Schulungszwecken dienen. 

Berechtigung zur Schiffsführung 

§ 117. Zur selbständigen Führung eines Fahrzeuges und zur Ausübung von Tätigkeiten nach § 119 

Abs. 4 sind Befähigungsausweise erforderlich. 

Ausnahme 

§ 118. (1) Einen Befähigungsausweis gemäß § 117 benötigen nicht: 

1. ausländische Führer von ausländischen Fahrzeugen der gewerbsmäßigen Schiffahrt, die 

Wasserstraßen oder den österreichischen Teil des Neusiedlersees befahren; 

2. ausländische Führer von Sportfahrzeugen; 

3. (entfällt: österreichische) Führer von Sportfahrzeugen, die einen entsprechenden Befähigungs­

ausweis für die selbständige Führung von Fahrzeugen auf dem Bodensee besitzen und öster­

reichische Binnengewässer, ausgenommen Wasserstraßen, befahren; 

4. Führer von geschleppten und geschobenen Fahrzeugen, insbesondere Schleppsteuermänner, 

sowie Führer von Beibooten von Fahrzeugen; 

5. die Führer von Motorfahrzeugen mit einer Antriebsleistung von weniger als 4,4 kW; 

6. Führer von Ruderfahrzeugen; 

7. Führer von Flößen; 

8. Führer von Fahrzeugen des Bundesheeres nach Maßgabe des Abs. 6; 

9. Führer von Segelfahrzeugen; 

10. Personen, die Tätigkeiten gemäß § 119 Abs. 4 ausüben und einen entsprechenden aus­

ländischen Befähigungsausweis besitzen. 

(2) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 1 gilt nur für Personen, die einen entsprechenden ausländischen 

Befähigungsausweis besitzen, und nur in dem Ausmaß, als dies in zwischenstaatlichen Abkommen verein­

bart ist. (entfällt: oder - sofern keine zwischenstaatlichen Abkommen bestehen - als der Staat, der 

den Befähigungsausweis ausgestellt hat, Inhabern österreichischer Befähigungsausweise die 

Schiffahrt auf seinen Binnengewässern gestattet.) 
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(3) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 2 gilt nur für Personen, die einen entsprechenden ausländischen 

Befähigungsausweis oder ein nach den Empfehlungen der Europäischen Wirtschaftskommisson 

ausgestelltes Zertifikat für Führer von Sportfahrzeugen besitzen (entfälH: und nur in dem Ausmaß, 

als dies in zwischenstaatlichen Abkommen vereinbart ist, oder - sofern keine zwischenstaatlichen 
Abkommen bestehen - als der Staat, in dem der Befähigungsausweis ausgestellt wurde, Inhabern 

österreichischer Befähigungsausweise die Schiffahrt auf seinen Binnengewässern gestattet). 

(4) Die Ausnahmen gemäß Abs. 1 Z 5 und 7 gelten nicht für die Führer von Motorfahrzeugen oder 

Flößen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt oder Schulungszwecken dienen. 

(5) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 6 gilt nicht für die Führer von Rafts und nicht für die Führer von 

sonstigen Ruderfahrzeugen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt dienen. 

(6) Angehörigen des Bundesheeres und der Heeresverwaltung können Befähigungsausweise zur 

selbständigen Führung von Fahrzeugen des Bundesheeres mit einer Länge bis zu 30 m auf Grund dessen 

Dienstvorschriften erteilt werden; diese Berechtigung gilt jedoch nicht für die selbständige Führung anderer 

Fahrzeuge. 

11. Abschnitt 

Befähigungsausweise 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 119. (1) Die Befähigung zur selbständigen Führung von Fahrzeugen ist durch Ablegung einer 

Prüfung nachzuweisen. Auf Grund der bestandenen Prüfung ist ein entsprechender Befähigungsausweis 

gemäß § 123 auszustellen. 

(2) Der Befähigungsausweis ist bei der Führung eines Fahrzeuges im Original mitzuführen. 

(3) Die Bezeichnung "Kapitän" dürfen nur Inhaber von Befähigungsausweisen gemäß § 123 Abs. 

1 Z 1 und 2 führen. 

(4) Durch Verordnung können für (entfällt: andere) Tätigkeiten an Bord, die im Hinblick auf die 

Sicherheit des Fahrzeuges und von Personen eine besondere Qualifikation erfordem, insbesondere für die 

Verwendung von Radar als Navigationsmittel, für die Führung von Fahrzeugen, die für die Be­

förderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind, für die Bedienung und Wartung von Schiffs­

maschinen sowie für den Transport gefähriicher Güter entsprechende Befähigungsausweise vorge­

schrieben werden. Sofem die Erlangung solcher Befähigungsausweise nicht in anderen Vorschriften ge­

regelt ist, sind in dieser Verordnung insbesondere die Voraussetzungen für die Erteilung sowie Art, Form, 

Inhalt, Berechtigungsumfang und Ausstellung der genannten Befähigungsnachweise sowie im Fall von 

Befähigungsausweisen für den Transport gefährlicher Güter die dafür erforderliche Schulung unter 

Bedachtnahme auf von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien zu regeln. 

• 
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Befähigungsausweise des Bundesheeres 

§ 120. Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat Inhabern eines Befähigungsaus­

weises zur selbständigen Führung von Fahrzeugen des Bundesheeres über Antrag einen Befähigungsaus­

weis gemäß § 123 Abs. 1 Z 5 oder 6 auszustellen, wenn der Befähigungsausweis unter Voraussetzungen 

erlangt wurde, die zumindest den in diesem Teil hiefür normierten Anforderungen entsprechen. 

Anerkennung ausländischer Befähigungsausweise 

§ 121. (1) Von einem EWR-Staat ausgestellte, zu Recht bestehende Befähigungsausweise ent­

sprechend der Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 1991 über die gegenseitige Anerkennung 

der einzelstaatlichen SChifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr (91/672/ 

EWG) in der Fassung des EWR-Vertrages sowie von einem EWR-Staat ausgestellte, zu Recht be­
stehende Befähigungsausweise entsprechend der Richtlinie 96/ ..• /EG des Rates vom ... über die 
Harmonisierung der Bedingungen für den Erwerb einzelstaatlicher SChifferpatente für den Binnen­

sChiffsgüter- und -personenverkehr in der Gemeinschaft sind, sofern der Inhaber das 21. Lebens­

jahr vollendet hat, hinsichtlich ihres Berechtigungsumfanges einem Befähigungsausweis gemäß 
§ 123 Abs. 1 Z 2, sofern der Inhaber darüber hinaus eine Fahrpraxis von jeweils acht Fahrten zu 

Berg und zu Tal auf einem österreichischen Wasserstraßenabschnitt absolviert hat, einem Be­
fähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 für diesen Abschnitt gleichzuhalten. Die Anerkennung 

eines Befähigungsausweises auf Grund der Absolvierung der erforderlichen Fahrpraxis erfolgt auf 

Antrag mittels einer Bescheinigung des Bundesministers für Wissenschaft, Verkehr und Kunst. 

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat bei Gewährleistung der Gegen­

seitigkeit im Einzelfall österreichischen Inhabern eines ausländischen, auf die Berechtigung zur selb­

ständigen Führung von Fahrzeugen lautenden Ausweises einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 

1 auszustellen, wenn der Inhaber zum Zeitpunkt des Erwerbes seinen Wohnsitz in dem Staat gehabt hat, 

der den ausländischen Befähigungsausweis ausgestellt hat, und wenn der ausländische Befähigungsaus­

weis unter Voraussetzungen erlangt wurde, die den Anforderungen der §§ 124 bis 129 entsprechen. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind auf ausländische Inhaber ausländischer Befähigungsausweise 

anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, daß der Befähigungsausweis für die Führung österreichischer 

Fahrzeuge der gewerbsmäßigen Schiffahrt benötigt wird; der Befähigungsausweis ist auf diesen Be­

rechtigungsumfang einzuschränken. 

Internationales Zertifikat für Führer von Sportfahrzeugen 

§ 122. (1) Inhabern inländischer Befähigungsausweise ist über Antrag von der Behörde, die diesen 

Ausweis ausgestellt oder anerkannt hat, ein Internationales Zertifikat für die selbständige Führung von 

Sportfahrzeugen auszustellen; dieses Zertifikat gilt nicht als Befähigungsausweis für die im § 1 genannten 

Gewässer. 

(2) Ist nach den Bestimmungen dieses Teiles für die selbständige Führung eines Sportfahrzeuges ein 

Befähigungsausweis nicht erforderlich, ist österreichischen Staatsbürgern über Antrag vom Landeshaupt­

mann ein Internationales Zertifikat auszustellen. 
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(3) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt des Intemationalen Zertifikates gemäß Abs. 1 und 2 

festzulegen; dabei sind die von intemationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien für die Ausstellung 

intemationaler Befähigungsausweise zu berücksichtigen. 

Arten der Befähigungsausweise 

§ 123. (1) Befähigungsausweise: 

1. Kapitänspatent - Schifferpatent für die Binnenschiffahrt B: Berechtigung zur selb­

ständigen Führung von Fahrzeugen jeder Art und Größe auf Wasserstraßen und 

sonstigen Binnengewässern; 

2. Kapitänspatent - Seen und Flüsse: Berechtigung zur selbständigen Führung von Fahr­

zeugen jeder Art und Größe auf Binnengewässern, ausgenommen Wasserstraßen; 

3. Schiffsführerpatent - 20 m: Berechtigung zur selbständigen Führung von Kleinfahr­

zeugen auf Wasserstraßen und sonstigen Binnengewässern; 
4. Schiffsführerpatent - 20 m - Seen und Flüsse: Berechtigung zur selbständigen 

Führung von Kleinfahrzeugen auf Binnengewässern, ausgenommen Wasserstraßen; 

5. Schiffsführerpatent - 10 m: Berechtigung zur selbständigen Führung von Kleinfahr­

zeugen mit einer Länge bis zu 10 m auf Wasserstraßen und sonstigen Binnenge­

wässern; 

6. Schiffsführerpatent - 10 m - Seen und Flüsse: Berechtigung zur selbständigen 

Führung von Kleinfahrzeugen mit einer Länge bis zu 10 m auf Binnengewässern, 

ausgenommen Wasserstraßen; 

7. Schiffsführerpatent - Raft: Berechtigung zur selbständigen Führung von Rafts auf 

Binnengewässern, ausgenommen Wasserstraßen. 

(2) Für die Führung von Verbänden ist ein Befähigungsausweis erforderlich, dessen Be­

rechtigungsumfang hinsichtlich der Fahrzeuglänge der Länge des Verbandes entspricht. 

(3) Für die Führung von Ruderfahrzeugen, die der gewerblichen Schiffahrt dienen, ausge­

nommen Rafts, und von Flößen, die der gewerbsmäßigen Schiffahrt dienen, (entfällt: sowie von Seil­

fähren) ist ein SChiffsführerpatent gemäß Abs. 1 Z 3 oder 4, gemäß § 124 Abs. 1 eingeschränkt auf 

das Gewässer oder Gewässerteile sowie die Fahrzeugart, erforder1ich. 

(4) Form und Inhalt der Befähigungsausweise sind durch Verordnung festzulegen. 

Auflagen, Bedingungen und Einschränkungen 

§ 124. (1) Der Befähigungsausweis kann über Antrag des Bewerbers eingeschränkt werden, und 

zwar 

1. Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 und 2 

a. auf bestimmte Fahrzeugarten, 

b. auf eine bestimmte Antriebsleistung, 

c. auf eine bestimmte Tragfähigkeit, 

d. auf eine Fahrzeuglänge von weniger als 20 m, 

e. auf einzelne Gewässer oder Gewässerteile; 
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2. Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 3 bis 6 

a. auf bestimmte Fahrzeugarten, 

b. auf eine bestimmte Antriebsleistung, 

c. auf einzelne Gewässer oder Gewässerteile; 

3. Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 7 auf einzelne Gewässer oder Gewässerteile. 

(2) Bewerbem, deren körperliche Eignung eingeschränkt ist, kann der Befähigungsausweis nur unter 

Auflagen oder Bedingungen (zB Befristung) und nur dann erteilt werden, wenn dadurch die mit dem Mangel 

der Eignung verbundenen Gefahren ausgeglichen werden können; Auflagen und Bedingungen sind im Be­

fähigungsausweis zu vermerken. Tritt nach dem Erwerb des Befähigungsausweises eine Beeinträchtigung 

der körperlichen Eignung ein, können nachträglich Auflagen oder Bedingungen verfügt werden, soweit da­

durch die mit dem Mangel der Eignung verbundenen Gefahren ausgeglichen werden können. 

(3) Die Gültigkeit von Befähigungsausweisen gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 und 2 ist mit dem Tag 

zu befristen, der drei Monate nach dem 65. Geburtstag des Ausweisinhabers liegt, sofern nicht 

gemäß Abs. 2 eine zeitlich vor diesem Datum gelegene Befristung ausgesprochen wird. 

(4) Inhaber von Befähigungsausweisen gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 und 2 haben spätestens drei 

Monate nach Vollendung ihres 65. Lebensjahres und danach in Zeitabständen von einem Jahr ihre 

geistige und körperliche Eignung durch ein (entfällt: amts-)ärztliches Gutachten (§ 126 Abs. 1) 

nachzuweisen. Bei erfolgtem Nachweis ist von Amts wegen ein neues Patent, befristet auf 

höchstens ein Jahr, auszustellen. 

(5) Besteht Anlaß zur Annahme, daß der Inhaber eines Befähigungsausweises zur Führung von 

Fahrzeugen geistig oder körperlich nicht mehr voll geeignet ist, so kann die Vorlage eines (entfällt: amts-) 

ärztlichen Gutachtens (§ 126 Abs. 1) verlangt werden. 

111. Abschnitt 

Verfahren 

Zulassung zur Prüfung 

§ 125. (1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist mit einem Formblatt zu stellen, dessen Art, Form 

und Inhalt unter Berücksichtigung der Zulassungsvoraussetzungen (Abs. 2) durch Verordnung festzulegen 

sind. 

(2) Zur Kapitäns- oder Schiffsführerprüfung ist nur zuzulassen, wer 

1. für ein Kapitänspatent das 21. Lebensjahr, für ein Schiffsführerpatent das 18. Lebensjahr voll-

endet hat; 

2. die geistige und körperliche Eignung zur Führung eines Fahrzeuges besitzt: 

3. die persönliche Verläßlichkeit besitzt: 

4. für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 7 die erforderliche Fahrpraxis für die 

Führung eines Fahrzeuges nachgewiesen hat: 

Z 5 alt entfällt. 
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5. für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 bis 4 die Ausbildung für die Leistung Erster 

Hilfe (§ 68 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 - KFG 1967, BGBI.Nr. 267) bzw. für Befähigungs­

ausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 5 bis 7 die Unterweisung in lebensrettenden SOfortmaßnahmen 
nachgewiesen hat (§ 64 Abs. 2 KFG 1967). 

§ 130 Abs. 7 bis 9 aH entfällt. 

Geistige und körperliche Eignung 

§ 126. (1) Die geistige und körperliche Eignung (§ 125 Abs. 1 Z 2) hat bei Bewerbern um Be­

fähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 bis 4 der Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der 

Gruppe C (§ 65 Abs. 1 KFG 1967) zu entsprechen; sie ist durch ein (entfällt: amts-)ärztliches Gutachten 

(entfällt: § 69 KFG 1967) nachzuweisen, das zum Zeitpunkt der AntragsteIlung nicht älter als 3 Monate 
sein darf. 

(2) Der Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung gilt bei Bewerbern um Befähigungsaus­

weise gemäß § 123 Abs. 1 Z 5 bis 7 als erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, von einem EWR­

Staat ausgestelltes Befähigungszeugnis für die selbständige Führung von Triebwagen, Kraft- oder Luft­
fahrzeugen besitzen. 

Verläßlichkeit 

§ 127. (1) Die Verläßlichkeit (§ 125 Abs. 1 Z 3) ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn der 

Bewerber wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht der Beschränkung 

der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt und nach der Eigenart der strafbaren Handlung so­

wie nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder ähnlichen Straftat 
(entfällt: bei der Ausübung der Tätigkeit als Schiffsführer) zu befürchten ist. 

(2) Der Nachweis der Verläßlichkeit ist insbesondere durch Vorlage einer Strafregisterbe­
scheinigung zu führen, die bei AntragsteIlung nicht äHer als drei Monate sein darf. 

(3) Bei Bewerbern um Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 5 bis 7 gilt der Nachweis 

der Verläßlichkeit als erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, von einem EWR-Staat ausge­
stelltes Befähigungszeugnis zur selbständigen Führung von Triebwagen, Kraft- oder Luftfahr­
zeugen besitzen. 

Fahrpraxis 

§ 128. (1) Die für eine Zulassung zur Prüfung erforderliche Fahrpraxis beträgt 

1. für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 24 Monate sowie - vorbehaltlich 

einer Einschränkung gemäß § 124 Abs. 1Z 1 lit. e auf bestimmte Gewässerteile - jeweils 

acht Fahrten zu Berg und und zu Tal auf den Streckenabschnitten Wallsee - Persenbeug, 

Melk - Altenwörth und Wien-Freudenau - österreichisch-slowakische Staatsgrenze; 
2. für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 212 Monate; 
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3. für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 3 zwei Monate sowie - vorbehaltlich 
einer Einschränkung gemäß § 124 Abs. 1 Z 2 Iit. c auf bestimmte Gewässerteile - jeweils 

vier Fahrten zu Berg und zu Tal auf den Donauabschnitten gemäß Z 1; 

4. für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 4 ein Monat; 
5. für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 7 ein Monat. 

(2) Beantragt der Bewerber für einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 oder 2 eine 
Einschränkung gemäß § 124 Abs. 1 Z 1 lit. d in Verbindung mit einer Einschränkung gemäß § 124 

Abs. 1 Z 1 lit. a auf Fahrgastschiffe, reduziert sich die gemäß Abs. 1 Z 1 bzw. 2 nachzuweisende 
Fahrpraxis auf die Hälfte. 

(3) Die erforderliche Fahrpraxis für die Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 und 3 ist 

auf Wasserstraßen zu erbringen, die zumindest zum Teil auf dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds­
staates der Europäischen Gemeinschaft liegen; das Erfordernis von Streckenfahrten gemäß Abs. 1 
Z 1 und 3 bleibt unberührt. 

(4) Die Fahrpraxis ist auf einem Fahrzeug zu erbringen, das in seiner Größe dem Berechtigungs­

umfang des beantragten Beft:ihigungsausweises entspricht. 

(5) Die Fahrpraxis ist als Besatzungsmitglied zu erbringen, das regelmäßig unter Aufsicht und 
Anleitung des Schiffsführers als Rudergänger oder Steuermann am Führen eines Fahrzeuges teil­

genommen hat (Mitglied einer Decksmannschaft). 

(6) Der Nachweis über die Fahrpraxis ist durch Vorlage eines Schifferdienstbuches zu führen; durch 

Verordnung sind unter Bedachtnahme auf.die von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien 

über die Mindesterfordernisse für die Ausstellung von Beft:ihigungsausweisen nähere Bestimmungen, ins­

besondere über Art, Form, Inhalt und Ausstellung des Schifferdienstbuches, zu erlassen. 

(7) Die Behörde kann einem Bewerber um einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 6 vom 

Erfordernis des § 125 Abs. 2 Z 1 Nachsicht erteilen, wenn der Bewerber eine ausreichende Fahrpraxis 

nachweiSt. 

Ausbildung in Erster Hilfe 
Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen 

§ 129. (1) Der Nachweis über die Ausbildung für die Leistung Erster Hilfe ist durch eine in­

ländische, zu Recht bestehende Lenkerberechtigung für Kraftfahrzeuge der Gruppe 0 (§ 65 KFG 
1967) oder durch eine entsprechende Bescheinigung einer Dienststelle des Österreichischen Roten 

Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes Österreich, des Hospitaldienstes des souveränen Malteser­
Ritterordens oder einer Ärztekammer, bei der die Ausbildung vorgenommen wurde, zu führen. 

(2) Der Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist durch eine 
inländische, nach dem 1. Jänner 1973 ausgestellte und zu Recht bestehende Lenkerberechtigung 

für Kraftfahrzeuge (§§ 64 ff KFG 1967) oder durch eine entsprechende Bescheinigung einer der im 
Abs. 1 genannten Organisationen zu führen. 
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(3) Die in Abs. 1 und 2 genannten Bescheinigungen können durch die in § 28 b der Kraftfahr­

zeug-Durchführungsverordnung 1967, BGBI.Nr. 399, genannten Nachweise ersetzt werden. 

Prüfung 

§ 130. (1) Nach der Überprüfung des Antrages auf Zulassung zur Prüfung sind dem Bewerber Ort 

und Zeit der Prüfung in geeigneter Form mitzuteilen. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil; sie wird von einer 

Prüfungskommission abgenommen. 

(3) Die theoretische Prüfung erstreckt sich auf folgende Fachgebietsgruppen: 

1. Allgemeine Fachgebiete: 

a. Vorschriften; Gewässerkunde 

b. Navigation; Manövrieren und Führen des Fahrzeuges 

c. Bau und Stabilität des Fahrzeuges 

d. Schiffsmaschinen 

e. Laden und Löschen 

f. Verhalten unter besonderen Umständen 

2. Zusätzliche Gegenstände für die Führung von Fahrzeugen unter Radar 

3. Zusätzliche Gegenstände für die Führung von Fahrgastschiffen 

(4) Die in Abs. 3 genannten Fachgebiete sind durch Verordnung entsprechend den an die 

Inhalte der einzelnen Fachgebiete zu stellenden Anfordetungen in prüfungsgp.genstände aufzu­

gliedern. Mit dieser Verordnung hat unter Berücksichtigung der für die Führung der jeweiligen 

Fahrzeugkategorie erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten auch die Festlegung der Prüfungs­

gegenstände für die einzelnen Befähigungsausweise zu erfolgen. 

(5) Anträge auf Einschränkungen des Berechtigungsumfanges gemäß § 124 Abs. 1 sind spätestens 

bis zum Beginn der theoretischen Prüfung zulässig. 

(6) Die theoretische Prüfung gilt als "bestanden", wenn sie von jedem Prüfungskommissär mit "be­

standen" beurteilt wird; die praktische Prüfung darf erst nach erfolgreicher Ablegung der theoretischen ab­

genommen werden. 

(7) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Bedienung und Führung von Fahrzeugen sowie die 

Anwendung der theoretischen Kenntnisse in der Praxis; sie ist für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 

1 Z 1, 3 und 5 auf Wasserstraßen und in jedem Fall an Bord eines Fahrzeuges abzuhalten, das in seiner 

Art, Größe und Antriebsleistung dem Berechtigungsumfang des beantragten Befähigungsausweises in 

einer Weise entspricht, welche die Beurteilung der praktischen Kenntnisse ermöglicht. 

(8) Der Bewerber hat für die Beistellung des gemäß Abs. 7 erforderlichen Fahrzeuges und eines 

Schiffsführers zu sorgen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. 

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)102 von 113

www.parlament.gv.at



- 9 -

(9) Eine nicht bestandene theoretische Prüfung darf frühestens nach zwei Wochen wiederholt 

werden, eine nicht bestandene praktische Prüfung frühestens nach zwei Wochen, längstens jedoch inner­

halb eines Jahres nach erfolgreicher Ablegung der theoretischen Prüfung bei deren sonstiger Ungültigkeit. 

(10) Die Prüfungskommission hat das Ergebnis der theoretischen und praktischen Prüfung in einem 

Prüfungsprotokoll festzuhalten und der Behörde mitzuteilen. 

Ergänzungsprüfung und Nachprüfung 

§ 131. (1) Ist der Bewerber bereits Inhaber eines gemäß § 124 Abs. 1 eingeschränkten Befähigungs­

ausweises, so kann eine der Erweiterung des Berechtigungsumfanges dieses Ausweises dienende 

Prüfung (entfällt: durch die Prüfungskommission) auf die entsprechenden Fachgebiete der theore­

tischen Prüfung oder auf die praktische Prüfung eingeschränkt werden. 

(2) Begeht der Inhaber eines Befähigungsnachweises eine grobe Verletzung schiffahrtsrechtlicher 

Vorschriften, die auf mangelnde fachliche Befähigung schließen läßt, kann die Behörde eine Nachprüfung 

verfügen. Die Nachprüfung erstreckt sich auf jene Fachgebiete bzw. Prüfungsteile, die von der Behörde 

unter Bedachtnahme auf die aufgetretenen Mängel festgesetzt werden. 

Prüfungskommission 

§ 132. (1) Die Prüfungskommission für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs.1 Z 1 bis 3 be­

steht aus einem rechtskundigen Prüfer, einem technischen Prüfer und einem nautischen Prüfer, 

welcher auch die praktische Prüfung abnimmt. 

(2) Die Prüfungskommission für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 3 bis 7 besteht 

aus einem rechtskundigen Prüfer und einem technischen Prüfer, welcher auch die praktische 

Prüfung abnimmt. 

(3) Die Zuordnung der Prüfungsgegenstände zu den einzelnen Fachprüfem (Abs. 2) ist ent­

sprechend deren Qualifikation durch Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst und die Landeshauptmänner haben aus 

den in ihrem Wirkungsbereich mit Angelegenheiten des Schiffahrtswesens befaßten aktiven Bediensteten 

des rechtskundigen Dienstes und des höheren technischen Dienstes Prüfungskommissäre als rechts­

kundige und technische Prüfer zu bestellen; reicht die Anzahl der technischen Prüfer des höheren tech­

nischen Dienstes nicht aus, so dürfen als technische Prüfer bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 

auch Bedienstete mit einer erfolgreich bestandenen Reifeprüfung an einer Höheren Technischen Lehran­

stalt bestellt werden. 

(6) Als technische Prüfer gemäß Abs. 1 sind Bedienstete zu bestellen, die zumindest einen Be­

fähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 3 besitzen. 
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(7) Als nautische Prüfer gemäß Abs. 1 sind vom Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und 

Kunst Kapitäne mit einem Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 1 sowie mit einer entsprechenden 

Erfahrung auf Fahrzeugen gemäß dem angestrebten Berechtigungsumfang zu bestellen. 

(8) Als technische Prüfer gemäß Abs. 2 sind Bedienstete zu bestellen, die zumindest einen Be­

fähigungsausweis besitzen, der der abzuhaltenden Prüfung entspricht. 

(9) Die Bestellung zum Prüfer darf höchstens für die Dauer von fünf Jahren erfolgen. 

(10) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst und die Landeshauptmänner haben 

Verzeichnisse über die von ihnen bestellten Prüfungskommissäre zu führen. 

Prüfungstaxen 

§ 133. (1) Der Bewerber hat entsprechend dem angestrebten Befähigungsausweis eine Prüfungstaxe 

an die Gebietskörperschaft zu entrichten, die den Amtsaufwand der für die Prüfung zuständigen Behörde 

zu tragen hat; davon gebühren 75 vH den Prüfungskommissäre" zu gleichen Teilen als Prüferent­

schädigung. 

(2) Die Höhe der jeweiligen Prüfungstaxe ist entsprechend dem Berechtigungsumfang des ange­

strebten Befähigungsausweises und dem damit verbundenen Prüfungsaufwand durch Verordnung festzu­

setzen. 

Entziehung des Befähigungsausweises 

§ 134. (1) Der Befähigungsausweis ist zu entziehen, wenn der Inhaber 

1. eines der im § 125 Abs. 2 angeführten Erfordemisse nicht mehr erfüllt; 

2. den Nachweis gemäß § 124 Abs. 3 nicht erbringt; 

3. den Nachweis gemäß § 124 Abs. 4 nicht erbringt; 

4. wiederholt grobe Verletzungen der schiffahrtsrechtlichen Vorschriften begangen hat; 

5. sich einer gemäß § 131 Abs. 2 von der Behörde verfügten Nachprüfung nicht unterzieht oder die 

Nachprüfung nicht bestanden hat. 

(2) Der Inhaber eines Befähigungsausweises ist im Falle der Entziehung des Befähigungsaus­

weises verpflichtet, diesen der Behörde binnen zwei Wochen zurückzustellen. 

(3) Inhabem ausländischer Befähigungsausweise ist unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 4 das 

Recht zur Führung von Fahrzeugen auf österreichischen Gewässem abzuerkennen; die Aberkennung ist 

im Befähigungsausweis einzutragen, sofern dies ohne Zerstörung oder Beschädigung des Ausweises 

möglich ist. 
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VOrläufige Abnahme des Befähigungsausweises 

§ 135. (1) Die Organe gemäß § 38 Abs. 2 sind berechtigt, einer Person, die sich offenbar in 

einem durch Alkohol oder sonstige Rauschmittel oder infolge eines außergewöhnlichen Er­

regungs- oder Ennüdungszustandes beeinträchtigten Zustand befindet, den Befähigungsausweis 

vorläufig abzunehmen, wenn sie ein Fahrzeug führt, in Betrieb nimmt oder versucht, es in Betrieb 

zu nehmen. Bei der vorläufigen Abnahme ist eine Bescheinigung auszustellen, in der die Gründe 

für die Abnahme und eine Belehrung über die zur Wiedererlangung des Befähigungsausweises er­

forderlichen Schritte enthalten sind. 

(2) Der vorläufig abgenommene Befähigungsausweis ist bei der Dienststelle des Organes 

gemäß § 38 Abs. 2 zu verwahren; sofern es sich um einen im Inland ausgestellten Befähigungsaus­

weis handelt und die Person sich offenbar in einem durch Alkohol oder sonstige Rauschmittel be­

einträchtigten Zustand befunden hat, ist die Behörde, die den Befähigungsausweis ausgestellt hat, 

von der vorläufigen Abnahme zu verständigen. 

(3) Der Befähigungsausweis ist dem Besitzer auf Antrag wieder auszuhändigen, wenn dieser 

die volle Herrschaft über seinen Geist und seinen Körper vor Ablauf von zwei Tagen, gerechnet 

vom Tag der vorläufigen Abnahme, wiedererlangt hat, sofern nicht das Entziehungsverfahren ein­

geleitet wird. Nach Ablauf der zweitägigen Frist ist ein im Inland ausgestellter, vorläufig abge­

nommener Befähigungsausweis unverzüglich der Behörde zu übennitteln, die den Befähigungs­

ausweis ausgestellt hat. 

Verzeichnis 

§ 136. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst und die Landeshauptmänner 

haben Verzeichnisse über die von ihnen ausgestellten Befähigungsausweise zu führen. 

(2) Das Verzeichnis gemäß Abs. 1 besteht aus einer nach der Art der Befähigungsausweise ge­

trennten und jeweils nach den Namen der Inhaber alphabetisch geordneten Aufstellung. 

IV. Abschnitt 

Behörden und Organe 

Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 137. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Befähigungsausweise gemäß § 

123 Abs.1 Z 1 bis 3 sowie gemäß § 119 Abs. 4; 

2. der Landeshauptmann von Niederösterreich, der Landeshauptmann von Oberösterreich oder der 

Landeshauptmann von Wien nach freier Wahl für den Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 

1 Z 5; 

3. ein Landeshauptmann nach freier Wahl für Befähigungsausweise gemäß § 123 Abs. 1 Z 4 

und 6; 

57/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 105 von 113

www.parlament.gv.at



- 12 -

4. der Landeshauptmann von Oberösterreich, der Landeshauptmann von Salzburg, der 

Landeshauptmann von Tirol oder der Landeshauptmann von Steiermark nach freier Wahl 

für den Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 7; 

5. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

(2) Behörde zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind 

1. der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 

2 bis 4; 

2. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesminister für Wissenschaft, 

Verkehr und Kunst zuständig. 

(4) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und der auf Grund dieses 

Teiles erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 Abs. 2 bestimmten Organen. 

V. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 138. (1) Wer gegen die Vorschriften dieses Teiles oder der auf Grund dieses Teiles erlassenen 

Verordnungen verstößt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

50 000 S zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

1. ein Fahrzeug ohne entsprechenden Befähigungsausweis führt oder eine Tätigkeit nach § 119 

Abs. 4 ohne entsprechenden Befähigungsausweis ausübt (§§ 117 und 123); 

2. den Befähigungsausweis beim Führen eines Fahrzeuges nicht im Original mitführt (§ 119 Abs. 2); 

3. die Bezeichnung .. Kapitän" führt, ohne einen Befähigungsausweis gemäß § 123 Abs.1 Z 1 oder 

2 zu besitzen (§ 119 Abs. 3); 

4. als Inhaber eines Befähigungsausweises die von der Behörde vorgeschriebenen Ein­

schränkungen nicht einhält (§ 124 Abs. 1); 

5. als Inhaber eines Befähigungsausweises die von der Behörde anläßlich der Erteilung des Be­

fähigungsausweises oder nachträglich erteilten Auflagen oder Bedingungen, die auf Grund einer 

Beeinträchtigung der körperlichen Eignung erforderlich sind oder geworden sind, nicht einhält (§ 

124 Abs. 2). 

(3) Für die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens gelten die Bestimmungen des § 43. 
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Übergangsbestimmungen 

§ 139. (1) Die auf Grund der Bestimmungen der mit Bundesgesetz BGBI.Nr. 535/1978 auf Gesetzes­

stufe gestellten Schiffsführerverordnung, BGBI.Nr. 134/1932 in der Fassung BGBI.Nr. 90/1971, ausge­

stellten Patente sowie die auf Grund des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBI.Nr. 87/1989 in der Fassung 

BGBI.Nr. 429/1995, ausgestellten Befähigungsausweise gelten weiter; über Antrag des Inhabers 
können ersetzt werden: 

1. das Kapitänspatent A (§ 128 Abs. 1 Z 1 des Schiffahrtsgesetzes 1990) durch einen Be­
fähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 1, 

2. das Kapitänspatent B (§ 128 Abs. 1 Z 2 des Schiffahrtsgesetzes 1990) durch einen Be­
fähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 2, 

3. das Schiffsführerpatent 0 (§ 128 Abs. 1 Z 6 des Schiffahrtsgesetzes 1990) durch einen Be­
fähigungsausweis gemäß § 123 Abs. 1 Z 6. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 131 und 134 Abs. 1 gelten sinngemäß auch für Befähigungsausweise, 
die gemäß Abs. 1 weitergelten. 

§ 139 alt entfällt. 
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TEIL H 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 140. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung 

folgenden Tag an er1assen werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 be­

zeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

Außerkrafttreten bestehender Rechtsvorschriften 

§ 141. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Schiffahrtsgesetz 1990 außer Kraft. 

Weitergeltung bestehender Rechtsvorschriften 

§ 142. Die auf der Grundlage des Schiffahrtsgesetzes 1990 erlassenen Verordnungen gelten 

als auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassen. 

Vollziehung 

§ 143. (1) Mit der Vollziehung der Teile A, E und G (entfällt: H) dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Inneres, betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Teiles B dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich Wasserstraßen, ausge­

nommen in die Landesvollziehung fallende, de~enigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des 

Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Bundesminister für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst, und zwar, soweit Angelegenheiten der Wasserreinhaltung berührt 

werden, im Einvernehmen mit den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für Umwelt, Jugend 

und Familie, soweit Angelegenheiten des Schutzes von Personen vor Lärmbelästigungen und des 

Schutzes der Luft vor Verunreinigungen berührt werden, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Um­

welt, Jugend und Familie, soweit militärische Angelegenheiten berührt werden, im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung 

schiffahrtspolizeilicher Aufgaben heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Inneres, bezüglich der §§ 28 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Justiz, soweit Verordnungen gemäß den §§ 15 Abs. 2 und 36 zu er1assen sind, im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesre­

gierungen, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung schiffahrtspolizeilicher Auf­

gaben heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, bezüglich der §§ 28 

Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz, betraut. Die gemäß § 

38 Abs. 7 vorgesehene Verordnung ist im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde der ermächtigten 

Organe zu er1assen. 
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(3) Mit der Vollziehung des Teiles C dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich Wasserstraßen, ausge­

nommen in die Landesvollziehung fallende, de~enigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des 

Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Bundesminister für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst, soweit militärische Angelegenheiten berührt werden, im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur 

Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister für Inneres, bezüglich der Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile im Zusammenhang 

mit Zwangsrechten (§§ 61 bis 65) im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz, hinsichtlich der 

übrigen Gewässer die Landesregierungen, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Über­

wachung der Einhaltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Inneres, bezüglich der Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile im Zusammenhang mit 

Zwangsrechten (§§ 61 bis 65) im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz, betraut. 

(4) Mit der Vollziehung des Teiles 0 dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich Wasserstraßen, ausge­

nommen in die Landesvollziehung fallende, de~enigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des 

Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Bundesminister für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst, hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierungen betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des Teiles F dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Wissen­

schaft, Verkehr und Kunst, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Überwachung der Ein­

haltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, so­

weit Angelegenheiten der Bedienung und Wartung von Schiffsmaschinen berührt werden, im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut. 
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Verzeichnis der Gewässer: 

1. Im Burgenland: 

Lacken im Seewinkel 
Neufelder See 
Neusiedlersee 

2. In Kämten: 

Afritzer See 
Aichwalder See 
Baßgeigensee 
Boden seen 
FaakerSee 
Farchtner See 
Feldsee (Brennsee) 
Forstsee 
Freibachstausee 
Gösselsdorfer See 
Goggausee 
Griffner See 
Hafnersee 
Haidensee 
Jeserzer See 
Keutschacher See 
Kleinersee im Gemeindegebiet Techelsberg 
Kleinsee im Gemeindegebiet von St. Kanzian 
Kleinsee im Gemeindegebiet Krumpendorf 
Klopeiner See 
Kraiger See 
Längsee 
Magdalener Seen 
Maltschacher See 
Millstätter See 
Ossiacher See 
Pressegger See 
Rauschelesee 
SonneggerSeen 
St. Leonharder Seen 
Tumersee 
Turrachsee 
Weißensee 
Wörther See 

3. In Niederösterreich: 

Erlaufsee 
LunzerSee 

4. In Oberösterreich: 

Aber- oder Wolfgangsee 
Almsee 
Attersee oder Kammersee 
Gleinker See 
Großer Ödensee 
Hallstätter See 
Heratinger See 

Anlage 1 

zu § 1 Abs. 1 
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Hinterer Gosausee 
Hinterer Langbathsee 
Höllerersee 
HOlzösterer See 
Kleiner Ödensee 
Laudachsee 
Mondsee 
Nussensee 
Offensee 
Schwarzensee 
Seeleithensee 
Traunsee oder Gmundner See 
Vorderer Gosausee 
Vorderer Langbathsee 
Zeller See oder Irrsee 

5. In Salzburg: 

Aber- oder Wolfgangsee 
Egelsee 
Eibensee 
Filblingsee 
Fuschlsee 
Goldegger See 
Grabensee 
Grünwaldsee 
Hintersee 
Jägersee 
Krottensee 
Luginger See 
Niedertrumer See 
Obertrumer See 
Prebersee 
Ritzensee 
Rotgüldensee 
Strubklammsee 
Tappenkarsee 
Tauemmoossee 
Wallersee 
Weißsee 
Wiestalsee 
Zeller See 

6. In der Steiermark: 

Altausseer See 
Erlaufsee 
Giglachseen 
Grundlsee 
Leopoldsteiner See 
Ödensee 
Putterersee 
Röcksee 
Schwarzensee 
Toplitzsee 
Turrachsee 
Waldschacher Teich 

\ 
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7. In Tirol: 

Achensee 
Blintsee 
Brennersee 
Egelsee 
Femsteiner See 
Frauensee 
Haldensee 
Hechtsee 
Heiterwanger See 
Herzsee 
Hintersteiner See 
Längsee 
Lanser See 
Mittersee 
MösererSee 
Natterer See 
Obemberger See 
Pfrjllsee 
Piburger See 
Pillersee 
Plansee 
Reintaler See 
Schwarzsee 
Thiersee 
Traualpsee 
Tristacher See 
Urisee 
Viisalpsee 
Walchsee 
Weißensee 
Wildmooser See 
Wildsee oder Seefelder See 

8. In Vorarfberg: 

Bodensee 

- 3-
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Anlage 2 

zu § 15 

Verzeichnis der Gewässerteile, die nicht Wasserstraßen sind: 

1. Die Neue Donau (Entlastungsgerinne) vom Einlaufbauwerk (Strom-km 1938,060) bis zu Strom-km 
1917,500; 

2. Der Wiener Donaukanal; 

3. Staustufe Greifenstein: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1948,890, rechtes Ufer) gelegene Teil 
des Donaualtarmes; 

4. Staustufe Altenwörth: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1979,550, linkes Ufer) gelegene Teil des 
Donaualtarmes; 

5. Staustufe Melk: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2037,300, linkes Ufer) gelegene Teil des links­
ufrigen Donaualtarmes sowie der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2035,700, rechtes Ufer) gelegene 
Teil des Melker Donaualtarmes; 

6. Staustufe ~bwinden: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2120,400, linkes Ufer) gelegene Teile des 
Donaualtarmes; 

7. die Enns ab Fluß-km 2,70; 

8. die Traun ab Fluß-km 1,80; 

9. die March ab Fluß-km 6,0. 
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